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Beschlussvorschlag

1. Der Bericht über die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen (Stand: August 
2018) wird zur Kenntnis genommen und den darin beschriebenen vorläufigen Sanie-
rungszielen sowie dem Maßnahmen- und Kostenkonzept zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf dieser Grundlage einen Förderantrag zur Aufnah-
me in das Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadtgrün“ sowie parallel in das Landes-
sanierungsprogramm zum Programmjahr 2019 zu stellen. Entsprechende komple-
mentäre Eigenmittel sind in den Entwurf des Haushaltsplans einzustellen.

Zusammenfassung des Sachverhalts

Die Durchführung sog. Vorbereitender Untersuchungen ist regelmäßig der Einstieg in einen 
Förderantrag zur Aufnahme des potentiellen Sanierungsgebietes in ein Bund- Länder- Sanie-
rungsprogramm oder parallel in das Landessanierungsprogramm. Neben der Abarbeitung 
formaler Themen erfolgt u.a. auch eine Behördenbeteiligung. Weiterhin wird ein erstes Maß-
nahmenkonzept erstellt und mit vorläufigen förderfähigen Kosten hinterlegt. 

Das Untersuchungs- und potentielle Sanierungsgebiet umfasst den Stadtpark mit Bürger-
platz, das Reiterstadion mit Festplatz sowie die Steinstrasse als vernetzendes Element.

Wesentliche Sanierungsziele liegen in der Modernisierung der städtischen Gebäudeinfra-
struktur (z.B. Stadthalle, Reiterstadion) sowie in der gestalterischen Aufwertung der öffent-
lichen Räume (z.B. Stadtpark, Bürgerplatz, Festplatz). Im Falle einer Programmaufnahme 
könnten, vorbehaltlich einer endgültigen Bewilligung durch übergeordnete Behörden, solche 
(städtischen) Projekte durch Zuschüsse gefördert werden. Die Antragstellung ist bis spätes-
tens 31. Oktober 2018 beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden- 
Württemberg einzureichen. Ein ca. 2- wöchiger Vorlauf beim Regierungspräsidium Stuttgart 
ist entsprechend zu berücksichtigen.
Nach Programmentscheidung im Frühjahr 2019 kann im Falle eines positiven Förderbe-
scheids das Sanierungsgebiet förmlich festgelegt und die einzelnen Teilprojekte planerisch 
konkretisiert werden. Derzeit ist für eine Laufzeit von mindestens 8 Jahren mit förderfähigen 
Kosten in Höhe von ca. 17 Mio Euro zu rechnen. Bund und Land tragen hierzu maximal 60 
% als Zuschüsse.
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Ziele der Maßnahme

 Antragstellung zur Aufnahme in das Bund-Länder- Sanierungsprogramm „Zukunft 
Stadtgrün“ bzw. in das Landessanierungsprogramm.

 Akquise von Fördermitteln zur Umsetzung baulicher und gestalterischer Maßnahmen 
im Bereich „Stadtpark/ Reiterstadion“.

Sachverhalt/Sachstand

Vorbemerkungen
Die Durchführung von Sanierungsverfahren nach dem Besonderen Städtebaurecht im Bau-
gesetzbuch (BauGB) hat in Leonberg eine sehr lange Tradition: Beginnend mit experimen-
tellen Maßnahmen in Eltingen und Warmbronn (Wohnumfeldprogramm „WUP“) lagen deut-
liche Schwerpunkte in den historischen Stadtkernen der Altstadt Leonberg (2 Sanierungsge-
biete), ergänzt um ein weiteres Sanierungsgebiet in Höfingen. Das letzte förmlich festgelegte 
Sanierungsgebiet wurde im Gewerbegebiet Hertich („Imagezone Glems“) ausgewiesen. Die 
noch bis 2021 laufende Stadtumbaumassnahme „Leonberg-Mitte“ wird in einem Sonderpro-
gramm der Stadtsanierung geführt.

Programmausschreibung
Auf der Grundlage des Plankonzepts „Grünraumvernetzung Kernstadt Leonberg“ hat der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. April 2018 die Durchführung sog. Vorbereitender 
Untersuchungen gem. § 141 BauGB beschlossen. Der Beschluss wurde im Amtsblatt am 16. 
Mai 2018 öffentlich bekanntgemacht. Die STEG Stadtentwicklung GmbH hat diese Unter-
suchungen zwischenzeitlich durchgeführt und ein entsprechendes Massnahmenkonzept in 
Verbindung mit einer Kosten- und Finanzierungsübersicht erarbeitet.

Unabhängig davon hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden- 
Württemberg das Förderprogramm zwischenzeitlich für das Jahr 2019 veröffentlicht. Dem-
nach stellt das Land für das Jahr 2019 rund 140 Millionen Euro für die Städtebauförderung 
zur Verfügung. Die Höhe der Finanzhilfen des Bundes für die Bund-Länder-Programme wird 
im Rahmen der Beratungen des Bundeshaushalts 2019 noch festgelegt. Insoweit ist eine Ab-
schätzung möglicher Erfolgsaussichten für den städtischen Antrag derzeit noch nicht mög-
lich. Es ist aber davon auszugehen, dass -wie auch in den Vorjahren- die Sanierungspro-
gramme finanziell überzeichnet sind. Die Stadt wird im Rahmen der Antragstellung neben 
der guten Vorbereitung des aktuellen Projekts auf die seit Jahrzehnten bestehende, erfolg-
reiche und konstruktive Zusammenarbeit mit den Bewilligungsbehörden und die guten Er-
gebnisse der bisherigen Sanierungsförderung verweisen. 

Städtebauliche Mängel und Mißstände im Untersuchungsgebiet
Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung 
oder seiner sonstigen Beschaffenheit den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen nicht 
entspricht. Des Weiteren liegen städtebauliche Missstände vor, wenn das Gebiet in der 
Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage und Funktion 
obliegen.
Die Untersuchungen haben ergeben, dass im Untersuchungsgebiet städtebauliche 
Missstände vorliegen, zu deren Behebung Sanierungsmaßnahmen nach dem Besonderen 
Städtebaurecht des Baugesetzbuches erforderlich sind.

Basierend auf der planerischen Einschätzung lassen sich wesentliche städtebauliche 
Missstände wie folgt für das Untersuchungsgebiet „Stadtpark/ Reiterstadion“ feststellen:



Seite 3

Strukturelle Mängel
- mindergenutzte Flächen (Reiterstadion mit Festplatz und angrenzende Grundstücke)
- innerörtliche Potenzialfläche zur Nutzungsänderung (z.B. Wohnnutzungen, siehe 

Flächennutzungsplan).

Funktionale Mängel
- fehlende/ undefinierte Zugänge in den Stadtpark (z.B. Neuköllner Straße, Ostertag-

straße, Fichtestraße)
- Gefahrenstellen/ unübersichtliche Verkehrssituationen/ Konflikte Verkehrsteilnehmer/ 

fehlende Querungsmöglichkeiten 
- hohes Verkehrsaufkommen mit Immissionsbelastungen, Barrierewirkung der 

Straßentrasse
- Orte mit fehlender vermittelter Sicherheit (Zugänge, Unterführung, Wegeführung)
- mangelhafte Durchwegung (z.B. zwischen Stein- und Fichtestraße)
- mangelhafte Erschließung.

Räumliche Missstände/ Ortsbild
- Gestaltungsmängel im öffentlichen Raum, mangelnde Aufenthaltsqualität (Bürger-

platz, Stadtpark mit baulichen Elementen, Beleuchtung, Bepflanzung, Möblierung, 
Reiterstadion mit Festplatz)

- fehlendes Straßenbegleitgrün/ fehlende gestalterische Verknüpfung
- fehlende städtebauliche Fassung/ fehlende Raumkante und Adressbildung
- hoher Versiegelungsgrad (z.B. Festplatz am Reiterstadion)
- mangelnde Gehölzpflege und Hangsicherung (z.B. Stadtpark).

Bauliche Missstände
- erhebliche bauliche und energetische Mängel mit umfangreichem Sanierungs- und 

Modernisierungsbedarf (z.B. Stadthalle, Tribünenbau und Umlauf im Reiterstadion).

Ergebnisse der Behördenbeteiligung (Stand 14.08.2018)
Nach § 139 BauGB (Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger) in Verbindung 
mit § 4 BauGB (Beteiligung der Behörden) hat die Stadt Stellungnahmen der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
wird, frühzeitig eingeholt. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Juli 2018 zur Stellung-
nahme zu den Vorbereitenden Untersuchungen im Bereich „Stadtpark/ Reiterstadion“ 
gebeten. Sofern einzelne Sanierungsmaßnahmen öffentliche Aufgabenträger betreffen, wird 
vor Durchführung der jeweiligen Einzelmaßnahmen eine weitere Abstimmung mit den 
jeweiligen Aufgabenträgern erfolgen. Die eingegangenen Stellungnahmen werden bei der 
Durchführung der Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung entsprechend berücksichtigt. 

Die vollständigen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sind dem detaillierten Ergebnisbericht über die Vorbereitenden Untersuchungen „Stadtpark/ 
Reiterstadion“ in der Anlage beigefügt.

Städtebauliche Sanierungsziele 
Die städtebaulichen Ziele bzw. das Neuordnungskonzept wurden aus den Ergebnissen der 
städtebaulichen Analyse sowie den Beteiligungsergebnissen entwickelt. Das Neuordnungs-
konzept gibt den Rahmen für die künftige Sanierungsmaßnahme nach dem Besonderen 
Städtebaurecht des BauGB vor.

Die geplante Sanierungsmaßnahme Leonberg „Stadtpark/ Reiterstadion“ wird im 
Besonderen charakterisiert durch wesentliche Entwicklungsaufgaben im Sinn einer 
Sicherung und funktionalen und gestalterischen Erneuerung der Grün- und Freiflächen im 
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Rahmen von Innenentwicklungsmaßnahmen. Ziel ist die Attraktivierung der Stadtmitte durch 
Aufwertung des öffentlichen Raumes und durch die Nutzung von Potentialflächen zur Wohn-
nutzung. Die angestrebte Sanierungsmaßnahme „Stadtpark/ Reiterstadion“ kann daher in 
hohem Maße zur Verbesserung der vorhandenen Wohn- und Arbeitssituation wie auch zur 
Behebung funktionaler Problemfelder beitragen. Das Neuordnungskonzept sowie der Maß-
nahmenplan zeigen Möglichkeiten der Sanierung auf und dienen als Grundlage der an-
schließenden Sanierungsdurchführung. 

Grundsätzlich wurden für Untersuchungsgebiet wesentliche Sanierungs- und Entwicklungs-
ziele wie folgt formuliert:

Stadtpark
- Erhalt und nachhaltige Sicherung der Grünflächen
- funktionale und gestalterische Aufwertung/ Neugestaltung aufgrund veränderter An-

sprüche und steigenden Nutzungsdrucks durch gestiegenen Bedarf an Erholungs-
flächen unterschiedlicher Zielgruppen 

- funktionale und gestalterische Aufwertung/ Neugestaltung für stadtklimatische und 
ökologische Funktionen, Mobilität, (flexible) Kultur-, Sport- und Freizeitangebote, 
Verweil- und Durchgangsräumen unter Beachtung/ Weiterentwicklung der Bestands-
elemente (z. B. Seebühne, Aussichtsbalkone, Sprudlerberg mit Wasserlauf, Wasser-
flächen) 

- Anpassung des Pflanzkonzepts bei Neuanpflanzungen und Ersatzmaßnahmen hin-
sichtlich einer Klimaanpassungsstrategie und extensiver Pflegeansprüche

- Ausweisung von Strecken und Routen zur schnellen Querung und Verbindung von 
Quartieren

- Verknüpfung mit öffentlichen Infrastrukturen an den Rändern für hohe Aufenthalts-
qualität, soziale Teilhabe, Begegnung, Kommunikation und Naturerfahrung

- Neugestaltung der Zugangsbereiche zum Park (Übersichtlichkeit/ Einsehbarkeit, 
Belebung, Beleuchtung, Möblierung, Bepflanzung)

- Verlagerung der Skater-Anlage unter Berücksichtigung der Emissionen (Jugendplatz)
- Verknüpfung des Stadtparks an nahe urbane Grün- und Freiräume (Reiterstadion, 

Hallenbad, Blosenberg, Alte Autobahntrasse) sowie Landschaftsräumen.

Stadthalle mit Bürgerplatz
- (energetische) Sanierung/ Modernisierung des Bestandsgebäudes
- Ergänzung des inkludierten Bereichs Gastronomie mit Außengastronomie
- funktionale und gestalterische Aufwertung/ Neugestaltung des öffentlichen Raumes 

an der Römerstraße zur Adressbildung und für hohe Aufenthaltsqualität mit ange-
messenem Zugang zur Stadthalle und zum Stadtpark.

Feuerwache/ Reiterstadion mit Festplatz
- Erhalt und nachhaltige Sicherung der Freifläche 
- Modernisierung der vorhandenen Infrastruktur, bei fehlender Wirtschaftlichkeit auch 

Neubau denkbar
- zeitgemäße funktionale und gestalterische Aufwertung/ Neugestaltung als Multifunk-

tionsfläche im Rahmen des Entwicklungsbandes Freiraum (Rathaus- Hallenbad- 
Reiterstadion- Blosenberg- Alte Autobahntrasse).

Zur Klärung der endgültigen Sanierungsziele und zur Gewinnung unterschiedlichster städte-
baulicher Ideen und gestalterischer Lösungsansätze ist die Auslobung eines konkurrierenden 
Planungsverfahrens (Wettbewerb o.ä.) unter Berücksichtigung der städtebaulichen, land-
schaftsarchitektonischen, klimatologischen und sozialen Ansprüche einschließlich der „exter-
nen“ Verknüpfungsräume denkbar.
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Kosten- und Finanzierungsübersicht
Ausgehend von einem Kostenvolumen von knapp 17 Mio Euro (10/10) sind für eine Sanie-
rungslaufzeit von mind. 8 Jahren maximal Euro 10,2 Mio Euro (6/10) an Zuwendungen von 
Bund/ Land möglich, der städtische Komplementäranteil beläuft sich entsprechend dieser 
Kalkulation auf rd. 6,8 Mio Euro (2019- 2027).

Weiteres Vorgehen

Im Falle einer positiven Programmentscheidung im Frühjahr 2019 erfolgt eine weitere plane-
rische Konkretisierung. Mit Vorliegen dieser Planungskonzepte wird dann auch eine Bürger-
information/ -beteiligung eingeschlossen. Für das Jahr 2019 wäre die planerische Konkreti-
sierung vorgesehen. Eine genaue Definition der Kosten der Folgejahre (Durchführungszeit-
raum 8 Jahre) ist erst nach Programmaufnahme und Kenntnis des Bewilligungsumfangs 
möglich.

Bis dahin ist auch die endgültige räumliche Abgrenzung des zukünftigen Sanierungsgebietes 
zurückgestellt. Hierfür bedarf es separater Beschlüsse durch den Gemeinderat (Satzung).
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Im Falle einer Nichtberücksichtigung bei der Programmentscheidung soll auf Grundlage der 
vorliegenden Antragsunterlagen ein erneuter Förderantrag im Herbst 2019 für das Pro-
grammjahr 2020 gestellt werden.

Alternativen zum Beschlussvorschlag

Auf eine Antragstellung zur Aufnahme in ein Bund-/ Länder Sanierungsförderprogramm bzw. 
das Landessanierungsprogramm nach BauGB wird verzichtet.

Finanzierungsübersicht

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Haushalt 2019 veranschlagt und auf die 
Haushaltsjahre 2019 ff. verteilt.

Klaus Brenner
Bürgermeister

Martin G. Kaufmann 
Oberbürgermeister

Anlage/n

1 2018_08_23_VU_Stadtpark_Reiterstadion_Anlage 1 Text

2 2018_08_23_VU_Stadtpark_Reiterstadion_Anlage_2_Plansatz-2
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Vorwort 

 In den vergangenen Jahren hat die Stadt Leonberg gemeinsam mit 
dem Land Baden-Württemberg erfolgreich mehrere Sanierungsmaß-
nahmen durchgeführt. Dadurch konnte die Innenentwicklung Leon-
bergs erheblich gestärkt und städtebauliche Missstände beseitigt wer-
den. Mit den starken Impulsen aus der Stadtumbaumaßnahme „Leon-
berg Mitte“ werden die Voraussetzungen für eine weitere Sanie-
rungsmaßnahme geschaffen. Deshalb wurde die STEG Stadtentwick-
lung GmbH von der Stadt im April 2018 mit der Durchführung der 
Vorbereitenden Untersuchungen für diese Maßnahme beauftragt.  
Die vorliegenden Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen
zeigen, dass im Untersuchungsgebiet „Stadtpark/ Reiterstadion“ städ-
tebauliche und funktionale Mängel vorliegen, die mit Hilfe des Instru-
mentariums der städtebaulichen Sanierung behoben werden sollen.
Die Vorbereitenden Untersuchungen selbst bilden die Voraussetzung
und Grundlage für die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes
und der Sanierungsdurchführung. 
Die Stadt Leonberg arbeitet fortwährend an ihrer gesamtörtlichen 
Entwicklung. Aus dem Stadtentwicklungskonzept STEP Leonberg 
2020 leitet sich das integrierte Entwicklungskonzept zur Sanierungs-
durchführung ab. Die Vorbereitenden Untersuchungen bilden dabei
die Voraussetzung und Grundlage für die förmliche Festlegung des
Sanierungsgebiets. Die vorliegenden Ergebnisse der Vorbereitenden 
Untersuchungen zeigen durch ihre vertiefenden Erhebungen und Ana-
lysen, dass im Untersuchungsgebiet „Stadtpark/ Reiterstadion“ um-
fassende Erneuerungs- und Entwicklungsaufgaben anstehen.   
 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei der Stadt Leonberg, dem Ge-
meinderat, der Verwaltung und bei den öffentlichen Aufgabenträgern 
für die Unterstützung bei der Durchführung der Vorbereitenden Unter-
suchungen. Das große Engagement der Sanierungsbeteiligten, die
zustimmenden Stellungnahmen und positive Resonanz der beteiligten 
öffentlichen Aufgabenträger lassen auf einen erfolgreichen Verlauf der
anstehenden Sanierungsmaßnahme „Stadtpark/ Reiterstadion“ 
schließen. 
 
Leonberg/ Stuttgart im Oktober 2018 
Die Bearbeiter 
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1 Einführung 

1.1 Auftrag, Problemstellung und Verfahren 

 Gemäß § 141 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) wurde die Ein-
leitung der Vorbereitenden Untersuchungen für den Bereich „Stadt-
park/ Reiterstadion" am 24.04.2018 beschlossen und am 16.05.2018
ortsüblich bekannt gemacht. Die STEG Stadtentwicklung GmbH wur-
de im April 2018 beauftragt, die erforderlichen Vorbereitenden Unter-
suchungen durchzuführen. Die Vorbereitenden Untersuchungen sind
Voraussetzung und Grundlage für die Festsetzung des Sanierungs-
gebiets und die Durchführung der Sanierungsmaßnahme. 
Im Rahmen dieser Vorbereitenden Untersuchungen sollen Beurtei-
lungsgrundlagen für die vorgesehene Sanierung und deren Notwen-
digkeit, die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse
und Zusammenhänge sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele
und die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen geschaffen 
werden. 
Die nach § 141 BauGB geforderten hinreichenden Beurteilungsgrund-
lagen für die Sanierung werden mit diesem Bericht vorgelegt. Mit dem
vorliegenden Gesamtergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen
wurde eine Basis erarbeitet, auf deren Grundlage weitere Entschei-
dungen zur Entwicklung der Stadt Leonberg im Bereich „Stadtpark/ 
Reiterstadion“ getroffen werden können. Die Vorbereitenden Untersu-
chungen werden mit dem Vortrag im Gemeinderat und der sich an-
schließenden förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets durch
Gemeinderatsbeschluss am 16.10.2018 abgeschlossen. 
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1.2 Inhalte der Vorbereitenden Untersuchung 

 Der vorliegende Ergebnisbericht beinhaltet insbesondere: 
■ die Festlegung und Beschreibung der städtebaulichen 

Missstände und Mängel, 
■ die Formulierung der Sanierungsziele anhand eines Neu-

ordnungskonzeptes und eines Maßnahmenplans, 
■ die Einschätzung der Durchführbarkeit der Sanierung hin-

sichtlich der Finanzierbarkeit und der Mitwirkungsbereit-
schaft der Sanierungsbeteiligten, 

■ die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, 
■ Empfehlungen zur Durchführung der Sanierungsmaß-

nahme unter Berücksichtigung des besonderen Städte-
baurechts des BauGB. 

Zudem wurden die Auswirkungen der räumlichen und funktionalen
Gliederung und die Funktionsfähigkeit des Gebietes insgesamt analy-
siert. Darüber hinaus wurden die Träger öffentlicher Belange auf pos-
talischem Weg gebeten, ihre Bedenken oder Anregungen zur anste-
henden Sanierung vorzutragen. Auch wurden benachbarte Eigentü-
mer und Verwaltungen von Infrastruktureinrichtungen wie z. B Senio-
renheime und Schulen angeschrieben, um auf diesem Wege Anre-
gungen zu den geplanten Maßnahmen zu erhalten, die weitere Ver-
fahren speisen können.  
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1.3 Das Untersuchungsgebiet 

 Luftbild Untersuchungsgebiet 
Quelle: Kartengrundlage Stadt Leonberg; eigene Darstellung 
 

Abgrenzung Das Untersuchungsgebiet „Stadtpark/ Reiterstadion“ befindet sich im
südlichen Bereich der Kernstadt Leonberg südöstlich der Altstadt und
der Neuen Stadtmitte. 
Der Stadtpark wird im Norden durch die Römerstraße, im Osten 
durch die Berliner Straße, im Süden durch das angrenzende Wohn-
quartier mit Seniorenwohnanlage „Am Stadtpark“ und im Westen 
durch mehrere Bildungs- und Betreuungseinrichtungen begrenzt. Der 
Stadtpark dient als Grün- und Freiraum der Naherholung, für Sport-
und Freizeitaktivitäten, dem Naturerleben, als Kulisse für Kulturveran-
staltungen und dem Stadtklima. Im nördlichen Bereich des Stadtparks 
befindet sich die kommunale Stadthalle als  öffentliche Veranstal-
tungshalle. Nordöstlich, getrennt durch die Berliner Straße, schließt
sich das Areal der Feuerwache an mit dem Standort der Freiwilligen
Feuerwehr, des DRK-Ortsvereins sowie einem kommunalen Wohnge-
bäude. 
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Das Reiterstadion mit Festplatz befindet sich nordwestlich des 
Stadtparks. Es wird nördlich durch die Keplerstraße, östlich durch die
Fichtestraße, südlich durch die angrenzende Bebauung entlang der
Blumenstraße sowie westlich durch die Steinstraße begrenzt. Der 
Festplatz wird überwiegend als Parkplatz, als Wohnmobilstellplatz, als 
Standort für eine Recyclingstation sowie für einen regelmäßigen Wo-
chenmarkt genutzt. Die eigentliche Anlage Reitstadion ist ein ovales
Spielfeld mit Preisrichter- und Tribünenbau, umgeben von einer nach 
oben offenen baulichen Struktur aus Sitz- und Stehplätzen, die es 
dem Publikum ermöglicht, den jährlich stattfindenden, überregional 
bekannten Leonberger Pferdemarkt zu beobachten. Ein Kinderspiel-
platz und eine öffentliche WC-Anlage entlang der Durchwegung zwi-
schen Fichte- und Steinstraße runden die Nutzung als Veranstal-
tungskulisse ab. 
Die Größe des Untersuchungsgebietes beträgt ca. 17,3 ha. Die ge-
naue Abgrenzung kann den Plänen im Anschluss an den Textteil ent-
nommen werden.  
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2 Sanierung nach dem besonderen Städtebaurecht des 
Baugesetzbuchs 

2.1 Ziele und Aufgaben 

 
 Das besondere Städtebaurecht des Baugesetzbuches (BauGB) bildet

die rechtliche und verfahrenstechnische Grundlage, auf der die Sanie-
rungsmaßnahme vorbereitet wurde. Die Stadt Leonberg schloss im 
Oktober 2018 mit der Vorlage dieses Berichts die vorbereitende Pha-
se ab. 
 
Vorbereitende Untersuchungen § 141 BauGB 
(1) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Festlegung des Sanierungs-
gebiets die vorbereitenden Untersuchungen durchzuführen oder zu 
veranlassen, die erforderlich sind, um Beurteilungsunterlagen zu ge-
winnen über die Notwendigkeit der Sanierung, die sozialen, strukturel-
len und städtebaulichen Verhältnisse und Zusammenhänge sowie die
anzustrebenden allgemeinen Ziele und die Durchführbarkeit der Sa-
nierung im Allgemeinen. Die vorbereitenden Untersuchungen sollen
sich auch auf nachteilige Auswirkungen erstrecken, die sich für die
von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in ihren
persönlichen Lebensumständen im wirtschaftlichen oder sozialen Be-
reich voraussichtlich ergeben werden. 
 
(2) Von vorbereitenden Untersuchungen kann abgesehen werden,
wenn hinreichende Beurteilungsunterlagen bereits vorliegen. 
 
(3) Die Gemeinde leitet die Vorbereitung der Sanierung durch den 
Beschluss über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen ein.
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist auf die
Auskunftspflicht nach § 138 hinzuweisen. 
 
(4) Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über den 
Beginn der vorbereitenden Untersuchungen finden die §§ 137, 138 
und 139 über die Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen, die
Auskunftspflicht und die Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Auf-
gabenträger Anwendung; ab diesem Zeitpunkt ist § 15 auf die Durch-
führung eines Vorhabens im Sinne des § 29 Abs. 1 und auf die Besei-
tigung einer baulichen Anlage entsprechend anzuwenden. Mit der
förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets werden ein Bescheid 
über die Zurückstellung des Baugesuchs sowie ein Bescheid über die 
Zurückstellung der Beseitigung einer baulichen Anlage nach Satz 1 
zweiter Halbsatz unwirksam. 
 
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen § 136 BauGB 
"Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen“ sind Maßnahmen, durch die 
ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich ver-



Stadt Leonberg „Stadtpark/ Reiterstadion“ 
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept – Vorbereitende Untersuchungen (VU) 

 
 
 

 
 

Seite 7 

bessert oder umgestaltet wird. Städtebauliche Missstände liegen vor,
wenn 
1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner 

sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der 
in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen auch unter Be-
rücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der Klimaan-
passung nicht entspricht oder 

2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt 
ist, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen." (BauGB) 
 

Für die Anwendung des Sanierungsrechts ist das Vorliegen eines aus
der Gesamtsituation ableitbaren qualifizierten öffentlichen Interesses
notwendig. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind formell Ge-
samtmaßnahmen und zielen darauf ab, die unterschiedlichen Einzel-
maßnahmen über einen längeren Zeitraum zu koordinieren und aufei-
nander abzustimmen. 
Materiell geht es bei der städtebaulichen Sanierung um eine wesentli-
che Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebiets mit dem Ziel, die 
zu Beginn der Maßnahme vorhandenen Missstände auf Dauer zu be-
heben bzw. zu mindern. 
"Bei der Beurteilung, ob in einem städtebaulichen oder ländlichen Ge-
biet städtebauliche Missstände vorliegen, sind insbesondere zu be-
rücksichtigen: 
1. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die Sicherheit der in dem 

Gebiet wohnenden oder arbeitenden Menschen in Bezug auf 
a. die Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen und 

Arbeitsstätten, 
b. die bauliche Beschaffenheit von Gebäuden, Wohnungen und Ar-

beitsstätten, 
c. die Zugänglichkeit der Grundstücke, 
d. die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und 

Arbeitsstätten, 
e. die Nutzung von bebauten und unbebauten Flächen nach Art, 

Maß und Zustand, 
f. die Einwirkungen, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtun-

gen oder Verkehrsanlagen ausgehen, insbesondere durch Lärm, 
Verunreinigungen und Erschütterungen, 

g. die vorhandene Erschließung, 
h. die energetische Beschaffenheit, die Gesamtenergieeffizienz der 

vorhandenen Bebauung und der Versorgungseinrichtungen des 
Gebiets unter Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen 
an den Klimaschutz und die Klimaanpassung; 
 

2. die Funktionsfähigkeit des Gebietes in Bezug auf 
a. den fließenden und ruhenden Verkehr, 
b. die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfähigkeit 

des Gebietes unter Berücksichtigung seiner Versor-
gungsfunktion im Verflechtungsbereich, 

c. die infrastrukturelle Erschließung des Gebietes, seine 
Ausstattung mit Grünflächen, Spiel- und Sportplätzen 
und mit Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere 
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unter Berücksichtigung der sozialen und kulturellen 
Aufgaben dieses Gebietes im Verflechtungsbereich." 
(BauGB) 

 
Die Vorbereitenden Untersuchungen haben im Wesentlichen folgende
Fragekomplexe zu beantworten: 

■ Notwendigkeit, Umfang und Intensität der Sanierung, 
■ Neuordnungskonzeption und deren Realisierungschancen 

hinsichtlich Finanzierung und Durchführbarkeit (Mitwir-
kungsbereitschaft der Sanierungsbeteiligten). 

 
Das Ergebnis des vorliegenden Berichtes bestätigt die Sanierungs-
notwendigkeit und belegt die Realisierungschancen. 
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2.2 Ablauf einer Sanierung nach § 136 ff BauGB 

  
Phase 1 Grobanalyse und Antragstellung 

für ein Städtebauförderprogramm 
 

 ■ Feststellung und Analyse der städtebaulichen Missstände 
■ Neuordnungskonzept und Städtebauliche Ziele 
■ Maßnahmenkonzept 
■ Kosten- und Finanzierungsübersicht 
■ Antrag 

 

  
Phase 2 Vorbereitende Untersuchung 

 
 ■ Analyse und Bewertung der städtebaulichen Missstände 

■ Gespräche mit den beteiligten Bürgern über 
Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit 

■ Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
Untersuchung der Durchführungsmöglichkeiten für eine Sanierung

■ Grundzüge zum Sozialplan 
■ Städtebauliches Neuordnungskonzept, Maßnahmenkonzept 
■ Detaillierte Kosten- und Finanzübersicht 
■ Ergebnisbericht 

 

Beschluss des 
Gemeinderates 

Förmliche Festlegung 

  
Phase 3 Sanierungsdurchführung 

 
 ■ Betreuung und Beratung der Gemeinde und der beteiligten Bürger 

(Organisation und Koordination) 
■ Gemeindeplanerische Konkretisierung 

(z.B. Wettbewerb, Einzelbereich, Bebauungsplan) 
■ Finanzielle Abwicklung (Treuhandvermögen) 
■ Ordnungsmaßnahmen und 
■ Grunderwerb sowie grundstücksbezogene Maßnahmen 

(Beginn der Bodenordnung, Verhandlungen und Gespräche 
mit den beteiligten Eigentümern, Umsetzung von Bewohnern, 
Reprivatisierung) 

■ Modernisierung und Instandsetzung 
(Betreuung und Beratung der Eigentümer) 

■ Erschließung 
■ Bauliche Realisierung 

 

Beschluss des 
Gemeinderates 

Aufhebung der förmlichen Festlegung 
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2.3 Allgemeine Zuwendungsbestimmungen 

 Die Rechtsgrundlagen bei der Sanierungsförderung im Falle einer
Programmaufnahme bilden: 

■ das Baugesetzbuch (BauGB), 2. Kapitel „Besonderes 
Städtebaurecht“, 

■ die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Finanzen 
und Wirtschaft über die Förderung städtebaulicher Sanie-
rungs- und Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförde-
rungsrichtlinien – StBauFR) in der Fassung vom 
23.09.2013, 

■ die Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsord-
nung, 

■ die Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2017. 
 

Auf die Gewährung einer Zuwendung besteht kein Rechtsan-
spruch! 
Gefördert wird als Einheit die städtebauliche Erneuerung eines Gebie-
tes, das unter Beachtung der dafür geltenden Grundsätze abgegrenzt
wurde und für dessen Verbesserung eine Gesamtheit von Einzelmaß-
nahmen notwendig sind. Grundsätzlich und ausschließlich sind die
Städte und Gemeinden Empfänger der Zuwendung. Diese sind jedoch 
berechtigt, einen Teil der Fördermittel zusammen mit ihrem Eigenan-
teil für Kosten zuwendungsfähiger Einzelmaßnahmen Dritter zu ver-
wenden. Zuwendungsfähig bzw. förderfähig sind: 

■ Vorbereitende Untersuchungen,  
wie dieser vorliegende Bericht, Verkehrsplanungen, 
Marktanalysen soweit sie mittelbar oder unmittelbar Aus-
sagen zum Sanierungsgebiet betreffen, als auch städte-
bauliche Studien zu gewissen Teilgebieten im Sanie-
rungsgebiet, Gutachten, entsprechend notwendige Fach-
planungen, die für die Weiterentwicklung des städtebauli-
chen Gesamtkonzeptes erforderlich sind. 

■ unrentierlicher Grunderwerb;  
diese Flächen werden vorrangig für öffentliche Nutzun-
gen, z. B. Erschließungen, erworben. 

■ rentierlicher Grunderwerb;  
er dient vorrangig zur Grundstücksneuordnung. Die hier 
erzielten Einnahmen müssen dem Sanierungskonto gut-
geschrieben werden. 

■ Ordnungsmaßnahmen;  
unter dieser Rubrik werden private Sanierungsaufgaben 
(Abbruch von Gebäuden) und öffentliche Erschließungs-
maßnahmen aufgeführt. Neubauten werden aus der Sa-
nierung nicht bezuschusst. Sanierungsbedingte Erschlie-
ßungsaufgaben und Maßnahmen als auch Anlagen des 
ruhenden Verkehrs können durch Sanierungsmittel finan-
ziert werden.  
Voraussetzung dazu ist ein Nutzungsrecht für die Allge-
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meinheit oder eine öffentliche Nutzung. 
■ Instandsetzung und Modernisierung;  

Hauptinhalt der Programme der städtebaulichen Erneue-
rung ist die Erneuerung des bestehenden Wohnraumes 
sowie von gewerblich genutzten Räumen. Die dort als 
zuwendungsfähig anfallenden Kosten sind im Einzelfall 
bis zu 35 Prozent förderfähig. In besonderen Ausnahme-
fällen ist eine höhere Bezuschussung möglich. 

 
Die Stadt kann sich zur Erledigung und Betreuung der Sanierungs-
maßnahme eines Sanierungsträgers oder eines Sanierungsbeauftrag-
ten bedienen. Auch die dort entstehenden Honorare und Vergütungen 
sind förderfähig. 
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2.4 Ablauf der Vorbereitenden Untersuchungen „Stadtpark/ Reiter-
stadion“ 

 
24.04.2018 

 
 

16.05.2018 

  
Beschluss des Gemeinderats über die Einleitung der  
Vorbereitenden Untersuchung (VU) 
 
Veröffentlichung des Einleitungsbeschlusses 
 

   
 

05.07.2018 - 
31.08.2018 

 

  
Bestandsaufnahme und  Analyse 
Trägeranhörung (TÖB) 

 
   

 
Juli - 

August 2018 

  
Sanierungs- und  
Entwicklungskonzept 
 

  
Maßnahmen- und Sozialplan 

   
 

11.10.2018 
 

16.10.2018 

  
Bericht über Ergebnisse der VU im Planungsausschuss 
 
Förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets im Gemeinderat 
 

 
 

 31.10.2018 
  

Antrag zur Aufnahme in das Bund-Länder-Städtebauförder-
programm „Zukunft Stadtgrün“/ Landessanierungsprogramm 

 
 

 
Frühjahr 2019 

 

  
Mitteilung über die Programmaufnahme 
(Bewilligungsbescheid des Regierungspräsidiums) 
 

 
 

nach Programm-
aufnahme 

  
Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses inkl. 
Abgrenzungsplan (Rechtskraft der Satzung) 
 

 
 

Sommer 2019 
  

Bürgerbeteiligung 
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3 Ausgangslage und Rahmenbedingungen der 
Stadtentwicklung 

3.1 Stadtgeschichte und -gliederung 

 Die Stadt Leonberg wurde im Jahr 1248/49 durch Graf Ulrich I. von 
Württemberg als Lovinberch auf der Markungsgrenze zwischen Eltin-
gen und Dilgshausen gegründet. Diese Stadt liegt strategisch günstig 
in Spornlage und schützt die Grafschaft gegen Westen und die feind-
lichen Städte Markgröningen und Weil der Stadt. Die Stadtgründung 
steht wohl im direkten Zusammenhang mit der ersten Ausbauphase
des Landes und ist auf strategische Gründe zur Abwehr feindlicher 
Nachbarn zurückzuführen. Leonberg unterwirft sich der Reichsstadt 
Esslingen im Reichskrieg 1312 bis 1314 gegen Graf Eberhard I. von 
Württemberg mit den Vorteilen, Steuererleichterungen und die Wahl
des Bürgermeisters zu erhalten. Der Umriss der Altstadt entspricht ei-
nem verschobenen Rechteck. Das gitterförmige Straßennetz besteht
aus drei parallelen Hauptstraßen sowie einem keilförmigen Markplatz
als Erweiterung zwischen den Stadttoren. 
Um 1350 wird die mittelalterliche Stadt Leonberg Amtsstadt und somit 
Verwaltungsmittelpunkt der württembergischen Umgebung. Durch die 
Verwaltung des Umlandes konnte in bescheidenem Umfang die An-
siedlung von Gewerbe erfolgen. Ein größerer wirtschaftlicher Zuwachs
war aber auf Grund der Lage - abseits der großen Handelsstraßen -
nicht möglich. Die Stadt war hauptsächlich von Ackerbürgern be-
wohnt, die bis ins 17. Jahrhundert auch Weinbau betrieben. 
Mit dem ersten Württembergischen Landtag, der 1457 in Leonberg
abgehalten wird, werden der bürgerlichen Oberschicht Mitsprache-
rechte vertraglich zugesichert. 1470 leben bereits 900 Personen in 
208 Haushalten in der Stadt sowie der nicht ummauerten Vorstadt, die 
Landwirtschaft, Weinbau, Handwerk und Handel in der Stadt und Um-
gebung betreiben. Um 1480 bauen die Bürger das heutige Alte Rat-
haus als Bürgerhaus. Weiterhin stiften sie 1485 ein Spital, das nach 
der Reformation in das Franziskanerkloster im Bereich der heutigen
Spitalschule verlegt wird. Eine Zäsur stellt der große Stadtbrand von 
1498 dar, bei dem 46 Häuser zerstört und die weitere Entwicklung der
Stadt  gehemmt werden. 
1560 bis 1565 wird auf Basis der Burg das Leonberger Schloss durch
Herzog Christoph errichtet. Durch die Wahl  der Herzogin Sybilla von 
Württemberg, hier ihren Witwensitz zu nehmen, lässt sie 1609/10 ei-
nen Lustgarten, den Pomeranzengarten, durch Heinrich Schickardt
als Lust-, Baum- und Küchengarten anlegen. 1980 erfolgt die Rekon-
struktion des inzwischen umgenutzten  Renaissancegartens. 2009 
basieren nochmalige Restaurierungs- und Renovierungsarbeiten auf 
jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse. 
Eine weitere Zäsur stellt die Pest 1635 dar, die 635 Todesopfer for-
dert, das der Hälfte der damaligen Bevölkerung entspricht. Den Drei-
ßigjährigen Krieg übersteht die Stadt ohne nennenswerte bauliche 
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Schäden. Jedoch blutet sie während der zeitweiligen Besetzung 1635
bis1638 wirtschaftlich völlig aus. 
Der Haupterwerbszweig Landwirtschaft, insbesondere Weinbau und 
Weinhandel, verhilft den Leonbergern zu bescheidenen Wohlstand, 
der am Gebäudebestand ablesbar ist. Mit dem 1684 stattfindenden 
Pferdemarkt soll der Geldabfluss zum Pforzheimer Pferdemarkt ver-
hindert werden. Diese Veranstaltung wird bis heute durchgeführt. 
1703 wohnen bereits 1.076 Menschen in Leonberg. Die wirtschaftliche 
Entwicklung der Stadt wird seit ihrer Gründung durch die Kleinheit der
Gemarkung beeinträchtigt, bis Teile der Gemarkung Eltingens 1859 
an Leonberg fallen. 

Historische Stadtansicht Leonberg 1682, Andreas Kieser 
Quelle: Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv Stuttgart H 107/ 
8 Bd 5 Bl.3, Digitalisat 
 
Ende des 18. Jh. wächst Leonberg über die mittelalterlichen Grenzen
hinaus. Für die bauliche Stadterweiterung wird der Stadtgraben ver-
füllt und bebaut. 1786 leben bereits 1.400 Menschen in der Stadt. 
1850 sind in Leonberg 487 Gebäude, davon 295 Haupt- und Wohn-
gebäude, vorhanden. Neben der Landwirtschaft ist die Gipsgewin-
nung der Haupterwerbszweig. Die ehemalige Abbaustätte zwischen
Leonberg und Eltingen südlich der Römerstraße ist heute als großzü-
giger Stadtpark gestaltet. 
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Leonberg in der Oberamtsbeschreibung von 1852 
Quelle: LeoBW 
  
Durch den Anschluss Leonbergs 1869 an das Eisenbahnnetz und 
durch Fabrikgründungen beginnt das Zeitalter der Industrialisierung.
Die Voraussetzung für Industrieansiedlungen wird erst durch die Ein-
gemeindung von Eltingen 1938 geschaffen. Ein zweiter verheerender 
Stadtbrand vernichtet 1895 in Leonberg 54 Wohn- und 16 Nebenge-
bäude zwischen Rathaus und der Stiftskirche. Das Quartier wird neu
geordnet und wiederaufgebaut. Um 1900 wohnen ca. 2.500 Men-
schen in Leonberg. 
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Topografische Karte, 1900 
Verortung des Untersuchungsgebiets „Stadtpark/ Reiterstadion“ 
Quelle: Stadt Leonberg, Leomaps, Abruf am 06.07.2018; eigene Darstellung 
 
Um der Anfang des 20. Jh. bestehenden Wohnungsnot zu entgegnen, 
gründet Christian Röckle den Verein „Christlicher Notbund zur gegen-
seitigen Hilfe“, aus der 1934 die „Leonberger Bausparkasse“ entsteht.
Jetzt finden bereits 500 Menschen Arbeit in einer der vier ansässigen 
Fabriken, auch aus der Stadt Stuttgart, mit der Leonberg seit 1927
durch eine Omnibuslinie verbunden ist. Älteste Ortserweiterung des 
19. und 20. Jh. verlaufen nach Nordosten gegen den Engelberg, nach
Südwesten zum Bahnhof und nach Norden (Silberberghalde). 
Begünstigt durch die Eisenbahnhaltestelle - heute S-Bahnhaltestelle 
Rutesheim - beginnt 1920 die Besiedlung der Kolonie Silberberg um 
den S-Bahnhaltepunkt. 1927 leben 3.300 Menschen in der Stadt. In 
der NS-Zeit entsteht 1936 die Siedlung Gartenstadt, die auch nach 
dem 2. Weltkrieg weiter ausgebaut wird, sowie die Reichsautobahn
mit Engelbergtunnel als östliche Stadtgrenze. Durch die Eingemein-
dung von Eltlingen nach Leonberg leben 8.000 Einwohner in der 
Stadt. 
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Leonberg in der Oberamtsbeschreibung von 1930 
Quelle: LeoBW 
 
Bevor die Nachkriegsbebauung einsetzte, umfasste Alt-Leonberg 
vorwiegend die Altstadt um den Markplatz mit der Grabenstraße, Teile
der Stuttgarter Straße und der Feuerbacher Straße sowie das Gebiet 
am Seedamm. 
Nach dem Krieg wächst Leonberg rasant in der Bevölkerungszahl und
in der wirtschaftlichen Entwicklung. 1950 wohnen hier bereits 12.430
Menschen. Im Norden Leonbergs entstehen 1952 bis 1969 neue 
Wohnsiedlungen: Leonberger Heide, Seestraße, Burghalde, Engel-
berg, Haldengebiet und Im Wengert; 1972 im Osten Einsteinstraße. 
Die meisten dieser Neubaugebiete bestehen aus Ein-, Zwei- und Rei-
henhäusern. Zur Unterbringung zahlreicher Heimatvertriebener und
Flüchtlinge wird der Bau von Wohnhäusern im Stadtteil Ramtel östlich 
der Autobahn an der Gerlinger Gemarkungsgrenze gefördert. Diese in 
Ramtel erstellte verdichtete Wohnbebauung eröffnete einen entschei-
denden Wachstumsschub. Verschiedene Baugenossenschaften ent-
wickeln in Folge Geschosswohnungsbauten im Haldengebiet, in der 
Römer-/Schleiermacherstraße sowie in der Seeäcker-, Tal-, Bahnhof-
und Ostertagstraße. Im Stadtteil Eltingen werden v. a. Industrie und 
Gewerbe angesiedelt.  
Die bis 1938 selbständigen Orte Leonberg und Eltingen wachsen zu-
sammen und verändern durch ihr Wachstum Stadtstruktur und -bild. 
Jedoch ist bis Mitte der 1950er Jahre noch eine scharfe Grenze der
beiden Partner durch das „Gleisle“, das auf der Trasse der alten Rö-
merstraße vom ehemaligen Gipswerk zum Bahnhof führte, erkennbar.
Ergänzende Wohngebiete entstehen überwiegend rund um den alten 
Siedlungskern. 1963 zählt Leonberg bereits 20.000 Einwohner und 
wird Große Kreisstadt. Industriegelände befinden sich seit 1949 bzw. 
1971 in Eltingen und im Südosten Leonbergs seit 1961. 
Ende der 1960er Jahre wird die Neue Stadtmitte mit einer hohen städ-
tebaulichen Dichte konzipiert. Im Zuge der Bebauung entstehen an 
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diesem „Siedlungsschwerpunkt“ mit hervorragender Anbindung an
das überörtliche Straßennetz zahlreiche öffentliche Einrichtungen wie 
Schulen, Kindergärten und Begegnungsbereiche wie Volkshochschu-
le, Stadthalle, Stadtpark, Hallenbad. Mit dem Zusammenwachsen von
Eltingen und Leonberg entsteht 1973 um den Neuköllner Platz das 
Einkaufszentren „Leo-Center“, das die funktionale Mitte zwischen Le-
onberg und dem Stadtteil Eltingen auf dem Areal des ehemaligen
Gipswerkes markiert. Bei der „Neuen Stadtmitte“ handelt es sich um 
ein hoch verdichtetes Siedlungsquartier mit heterogenen Architektu-
relementen. Zusammen mit der Nähe zum Stadtpark und der Kon-
zentration von privaten Handels- und Dienstleistungseinrichtungen 
bzw. öffentlichen Infrastruktureinrichtungen weist es eine hohe Akzep-
tanz auf.  
1973 erhält Leonberg die Funktion als Mittelzentrum im Kreis Böblin-
gen, der Kreis Leonberg wird aufgelöst. 1975 erfolgen weitere Einge-
meindungen nach Leonberg, so dass der Einwohnerstand auf fast 
36.000 Einwohner steigt. 1978 wird Leonberg an das S-Bahnnetz an-
geschlossen. 1991 wohnen 42.000 Einwohner in der Stadt. 1999 wird
der Engelbergbasistunnel der BAB 81 für den Verkehr freigegeben, so 
dass sich die Lebensqualität v. a. im Stadtteil Ramtel erheblich ver-
bessert.  
Die Stadt Leonberg gliedert sich heute in die Kernstadt mit Silberberg 
und Ramtel sowie in die Stadtteile Gebersheim, Höfingen, Warmbronn
und Eltingen. 
 
Quelle: LeoBW; Stadtentwicklungsplan Leonberg 2020; Homepage Stadt Le-
onberg  

3.2 Landes- und Regionalplanung und Lage im Raum 

Region Stuttgart 

Landkreis Böblingen 

Raumkategorie Verdichtungsraum 

Zentralörtliche Einordnung Mittelzentrum 

Regionale Entwicklungsaufga-
ben 

- Versorgung der umlie-
genden Kommunen 
des Mittelbereichs 
(Rutesheim, Weiss-
ach, Renningen, Weil 
der Stadt) 

- Deckung des gehobe-
nen, qualifizierten Be-
darfs von > 35.000 
Einwohnern 

- Infrastrukturelle Ver-
sorgung: Schulen, 
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Krankenhaus, Sport-
anlagen, Einkaufs- 
und Dienstleistungs-
angebote 

- Siedlungsbereiche: 
Kernstadt Leonberg, 
Teilort Höfingen 

- Umgebung: regionale 
Grünzüge und 
Grünzäsuren 

- Teil des regionalbe-
deutsamen Radwege-
netzes 

- nordwestlicher Teil 
des Stadtparks ragt in 
einen Standort für 
zentrenrelevantes 
Einzelhandelsgroßpro-
jekt (Vorranggebiet) 
hinein 

Entwicklungsachse Stuttgart - Korntal-Münchingen 
– Ditzingen – Gerlingen - Leon-
berg – Rutesheim – Renningen 
- Weil der Stadt (– Calw) 

Nächstes Oberzentrum Stadt Stuttgart 
Entfernung 20 km 

Nächstes Mittelzentrum Stadt Böblingen/ Stadt Sindel-
fingen 
Entfernung 20 km 

Nächstes Unterzentrum Stadt Ditzingen 
Entfernung 10 km 

 Quelle: LEP; Regionalplan Stuttgart , 2009 
 
 

 Auszug Strukturkarte; Regionalplan Stuttgart 
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Quelle: RV Stuttgart 2009; die STEG, eigene Darstellung 
 

 

 Auszug Raumnutzungskarte; Regionalplan Stuttgart 
Quelle: RV Stuttgart 2009 
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3.3 Bauleitplanung 

Flächennutzungsplanung 
 

- FNP „Leonberg 2020“ 
mit integriertem Land-
schaftsplan, 2006, ak-
tualisiert 2011 

 
Aktuelle und geplante 
Baugebiete 

- „Leo-Living“, 6 ha 
(ehem. Bausparkas-
senareal) 

- „Stadtmitte Teil 1 - 2. 
Änderung im Bereich 
nördlich der Römer-
straße“ (laufendes 
Verfahren), 4 ha 

- „Jahnstraße/ TSG-
Areal“ (laufendes Ver-
fahren), 6 ha  

 
Rechtskräftige 
Bebauungspläne  
im Untersuchungsgebiet 

- „Ortsbauplan Leon-
berg (Süd)“ rechtskräf-
tig seit 02.05.1928 
(einfacher B-Plan) 

- „Ortsbauplan Eltingen“
rechtskräftig seit 
28.07.1927 (einfacher 
B-Plan) 

 

unmittelbar angrenzende Be-
bauungspläne: 
 

-  „Schleiermacher-
/Fichtestraße“ rechts-
kräftig seit 11.05.1984 
(qualifizierter B-Plan) 

- „Schleiermacher-
/Fichtestraße 1. Ände-
rung nördlich der 
Schleiermacherstraße“ 
rechtskräftig seit 
04.08.1988 (qualifi-
zierter B-Plan) 

- „Schleiermacher-
/Fichtestraße 2. Ände-
rung“ rechtskräftig seit 
30.06.2005 (qualifi-
zierter B-Plan) 

- „Schleiermacher-
/Fichtestraße 3. Ände-
rung (Flst.-Nr. 2971)“ 
rechtskräftig seit 
06.08.2015 (qualifi-
zierter B-Plan) 

- „Blosenberg“ rechts-
kräftig seit 27.08.1954 
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(nicht qualifizierter B-
Plan) 

- „Alte Ramtel-/ Berliner 
Straße“ rechtskräftig 
seit 14.10.1993 (quali-
fizierter B-Plan) 

- „Stadtmitte Teil 1“ 
rechtskräftig seit 
14.07.1972 (qualifi-
zierter B-Plan) 

- „Stadtmitte Teil 1 – 
Änderung im Bereich 
Parkhaus“ rechtskräf-
tig seit 10.03.1988 
(qualifizierter B-Plan) 

- „Stadtmitte Teil 2“ 
rechtskräftig seit 
28.06.1982 (qualifi-
zierter B-Plan) 

- „Stadtmitte Teil 2/1“ 
rechtskräftig seit 
11.10.1985 (qualifi-
zierter B-Plan) 

- „Stadtmitte Teil 3“ 
rechtskräftig seit 
25.06.1982 (qualifi-
zierter B-Plan) 

- „Stadtmitte Teil 4“ 
rechtskräftig seit 
15.08.1991 (qualifi-
zierter B-Plan) 

- „Stadtmitte Teil 4 – 
Änderung der öffentli-
chen Grünfläche“ 
rechtskräftig seit 
04.06.1998 (qualifi-
zierter B-Plan) 

- „Stadtmitte Teil 1 – 2. 
Änderung im Bereich 
Nördlich der Römer-
straße“ (laufendes 
Verfahren)  

-  „Blumenstraße“ 
rechtskräftig seit 
08.08.1949 (nicht qua-
lifizierter B-Plan) 

 

Art der baulichen Nutzung  
im Untersuchungsgebiet 

Stadtpark: 
- Sportanlagen 

 
Reiterstadion: 

- Ausweisung von Bau-
linien für überbaubare 
Flächen 

- Grünanlage 
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Das Untersuchungsgebiet umfasst auch rechtskräftige Bebauungs-
pläne in Form von Ortsbauplänen. Dabei handelt es sich um einfache 
Bebauungspläne gem. § 30 Abs. 3 BauGB. Die Ortsbaupläne und
Baulinienpläne weisen überbaubare Flächen aus und enthalten keine
textlichen Vorschriften. 

 
 

 Auszug FNP „Leonberg 2020“ 
Quelle: Stadt Leonberg, 2011 
 

 Das Untersuchungsgebiet Stadtpark ist als Park/ Öffentliche Grünflä-
che mit den im nördlichen Stadtparkbereich befindlichen Gemeinbe-
darfsflächen für Festhalle/ Multifunktionshalle (Stadthalle) und Feuer-
wache ausgewiesen. Weiterhin befinden sich Wasserflächen, ein flä-
chenhaftes Naturdenkmal (Gipskeuperaufschluss) sowie eine Bio-
topschutzfläche gem. § 24a LNatSchG (Offene Felsbereiche im Leon-
berger Stadtpark) im zentralen Stadtparkbereich. Ein Großteil dieser 
Flächen wird von einem Bodendenkmal eingenommen. Im südöstli-
chen Stadtparkbereich entlang der Berliner Straße ist eine geplante 
Wohnbaufläche ausgewiesen. Weiterhin befindet sich ein Teil der Er-
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schließungsstraßen Römerstraße und Berliner Straße im Untersu-
chungsgebiet. 
 
Das Untersuchungsgebiet Reiterstadion mit Festplatz ist als geplante
Wohnbaufläche ausgewiesen. 

 
Übersicht Bebauungsplanung 

 Übersichtskarte Bebauungspläne im Untersuchungsgebiet und angrenzenden 
Bereichen 
Quelle: Stadt Leonberg, Leomaps, Abfrage am 26.07.2018 
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Bebauungsplanung im Be-
reich Stadtpark 

 Bebauungspläne im Bereich Stadtpark 
Quelle: Stadt Leonberg, Leomaps, Abfrage am 26.07.2018 
 

Bebauungsplanung im Be-
reich Reiterstadion mit Fest-
platz 

 Bebauungspläne im Bereich Reiterstadion 
Quelle: Stadt Leonberg, Leomaps, Abfrage am 26.07.2018 
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3.4 Bevölkerungsentwicklung 

Einwohnerzahl 
Stichtag 30.09.2017 

48.147 EW 
(keine EW im Bereich „Stadt-
park/ Reiterstadion“) 

Bevölkerungsentwicklung  
2005-2015 

+1.595 Pers. +3,5 % 

Bevölkerungsvorausberechnung 
ohne Wanderung 
2015-2035 

-3.220 Pers. -7,0 % 

Bevölkerungsvorausberechnung 
mit Wanderung 
2015-2035 

+3.126 Pers. +6,7 % 

Durchschnittsalter 
Stichtag 31.12.2016 

44,0 Jahre 
43,3 Jahre BW 

 

Anteil der unter 18-Jährigen 
Stichtag 31.12.2016 

7.917 Pers. 16,6 % 
16,9 % BW 

Anteil der über 65-Jährigen 
Stichtag 31.12.2016 

10.167 Pers. 21,3 % 
19,9 % BW 

Durchschnittliche  
Haushaltsgröße 
Stichtag 31.12.2011 

2,1 Pers. 
2,3 Pers. BW 

 

Ausländeranteil 
Stichtag 31.12.2016 

9.374 Pers. 19,6 % 
14,5 % BW 

 Quelle: StaLa BW 2018, Abfrage am 04.07.2018 
 

 

 
Bevölkerungsvorausberechnung 
ohne Wanderung 

 
Bevölkerungsvorausberechnung 
mit Wanderung 

 

 
Durchschnittliche Haushaltsgröße  Durchschnittsalter 

 

 
> 65-Jährige  < 18-Jährige 

  
Auffällig ist, dass die Stadt Leonberg im Landesvergleich ein deutlich
höheres Durchschnittsalter aufweist. Dies spiegelt sich auch in dem
niedrigeren Anteil an unter 18-Jährigen und dem höheren Anteil an 
über 65-Jährigen wider. Während zwischen 2005 und 2015 die Ein-
wohnerzahl moderat um 3,5 % gewachsen ist, wird bis 2035, unter

+ 6,7 %
2035

- 7,0 %
2035

 2,1 Pers.
2011

 44,0 Jahre
2016

21,3 %
2016

16,6 %
2016
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Einbeziehung von Wanderungsbewegungen, ein dynamisches 
Wachstum von 6,7 % vorausberechnet. Die natürliche Bevölkerungs-
vorausberechnung geht von einer Schrumpfung von 7 % aus. 

3.5 Stadtentwicklungsplanung 

 

 Stadtentwicklungsplan STEP Leonberg 2020 
Quelle: Stadt Leonberg 
 

Stadtentwicklungsplan STEP 
Leonberg 2020 

Bereits in den 1970er Jahren wurde als Grundlage für die Vorberei-
tende Bauleitplanung ein Stadtentwicklungsplan für Leonberg erstellt.
In den Jahren 2002 und 2003 wurde eine neue Stadtentwicklungspla-
nung „Leonberg 2020“ erarbeitet. Das 2003 veröffentliche Entwick-
lungskonzept definiert die stadtentwicklungspolitischen und strategi-
schen Zielsetzungen und setzt den Grundstein für die weitere Ent-
wicklung. Die Stadtentwicklungsplanung war zudem inhaltliche und 
strategische Grundlage für die Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans. 
Damit passt sich die Stadt Leonberg im Hinblick auf ihre ganzheitliche 
Entwicklung den geänderten Rahmenbedingungen und neuen kom-
munalen Herausforderungen an und richtet ihre Stadtentwicklung zu-
kunftsfähig aus. Das Konzept wurde unter intensiver Beteiligung der 
Bürgerschaft entwickelt. Im Austausch konnten Anregungen und 
Ideen zur Entwicklung von räumlichen Zielsetzungen und konkreter
Maßnahmen eingebracht werden. 
Das Entwicklungskonzept bietet die ideale Grundlage zur Entwicklung
von Gebieten mit Erneuerungsbedarf im Kontext des Gesamtgefüges
Stadt. 
Übergeordnete Planungsgrundsätze unter der Überschrift „Innen- und 
Außenentwicklung“, die 2002 als Ergebnis des Strategieprozesses im
Rahmen der Stadtentwicklungsplanung 2020 erarbeitet wurden, legen 
als Präambel die strategischen Entwicklungs- und Handlungsschwer-
punkte fest. Neben der Sicherung des Bestandes und der Bereithal-
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tung von Wachstumspotenzialen ist darauf zu achten, Potenziale im
Inneren zu nutzen und diese in der Qualität zu optimieren. 
Ausgehend von thematischen Teilkonzepten erfolgte eine Verortung 
der Strategien und Impulse in der integrierten Gesamtkonzeption. In
diesem Zusammenhang wurden die zukünftigen Innen- und Außen-
entwicklungspotentiale bestimmt. Bedeutende Einzelergebnisse der
Stadtentwicklungsplanung wurden in Leitprojekten konkretisiert. Als 
ein wichtiges Leitprojekt wurde die „Stadtfindung“ definiert. In diesem
Zusammenhang wird eine städtebaulich wirksame, gestalterische und
funktionale Verbindung der Altstadt Leonbergs mit der (neuen) Stadt-
mitte („Brückenschlag“) verstanden. Als zentraler „Gelenkpunkt“ über-
nimmt dieser Zwischenraum darüber hinaus auch eine wichtige Ver-
teilerfunktion im Freiraumsystem („Trittstein“). 

Übergeordnete Planungs-
grundsätze 

■ Verantwortungsvoller Umgang mit den Wachstumspoten-
zialen 

■ Sicherung und Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit 

■ Nachhaltige Siedlungsentwicklung und Steigerung der 
Stadtqualität 

■ Erhaltung des ortstypischen Landschaftscharakters 
■ Ausbau der identitätsstiftenden Elemente Leonbergs und 

Stärkung des lokalen Selbstbewusstseins 
Strategien und Entwicklungs-
impulse 

Innenentwicklung in der Kernstadt 
■ Stärkung der historischen Siedlungskerne 
■ Umstrukturierung bestehender Gebiete 
■ Aktivierung vorhandener Baulücken im Bestand 
■ Mobilisierung von innerörtlichen Freiflächen 

Arrondierung/ Außenentwicklung 
■ Entwicklung von Bauflächenpotenzialen am Siedlungs-

rand 
■ Entwicklung von eigenständigen Siedlungsbereichen 

Vernetzung 
■ Anbindung an die Stadtmitte 

Teilorte Gebersheim, Höfingen, Warmbronn, Silberberg 
■ Innenentwicklung 
■ Arrondierungen 

Teilkonzepte In Teilkonzepten werden Ansatzpunkte thematisch aufgeführt: 
Teilkonzept Stadtstruktur und 
Siedlungsentwicklung 

Stärkung und Vernetzung der Siedlungsbereiche durch Umstrukturie-
rung und Neugliederung stadträumlich bedeutsamer Bereiche: 

■ Schließen von Baulücken und Entwicklung von Brachen 
sowie von untergenutzten Flächen 

■ Sanierung, Umstrukturierung und Ergänzung vorhandener 
Bausubstanz bzw. Quartiere 

■ Steigerung der Stadtqualität – Stadtgestalt 
■ Aufwertung des öffentlichen Raumes 
■ Stadt der kurzen Wege 

Teilkonzept Landschaft, Frei-
raum und Naherholung 

Sicherung und  Pflege vorhandener, Neuentwicklung und Gestaltung 
zukünftiger siedlungsbildprägender Freiraumelemente 

■ Kernstadt (z. B. Stadtpark, Reiterstadion) 
■ Teilorte (z. B. Talaue Wasserbach Silberberg) 
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Handlungsfelder und Leitpro-
jekte 

Stadtfindung 
■ Altstadt und Neue Stadtmitte stadtstrukturell zu einem Bild 

des neuen Leonbergs zusammenfügen 
- Leitprojekt „Brückenschlag“ 

Wohnadresse Leonberg 
■ Entwicklung von Wohnstandorten mit regionaler Ausstrah-

lung 
- Leitprojekt Wohnen im Bereich der alten Auto-

bahntrasse 
Gewerbeflächenentwicklung entlang der BAB 81 

■ Adressbildung durch Nutzung von Potenzialen im Bestand
und Flächenmanagement 
- Leitprojekt Umstrukturierung Hertich 

Innerstädtischer Freiraum: Aufenthalts- und Nutzungsqualität 
■ Ausbau und Vernetzung des ökologischen Potenzials in 

Verbindung mit einer hochwertigen Landschafts- und Frei-
raumgestaltung 
- Leitprojekt Reiterstadion einschließlich Umfeld 

Lebenswerte Teilorte 
■ Individuellen Charakter der Orte herausstellen und dabei 

die besondere Wohn- und Lebensqualität ausformulieren 
und zum Tragen bringen 
- Leitprojekt Ortsmitte Höfingen 

 Quelle: Stadtentwicklungsplan „STEP Leonberg 2020“, 2003 
 

3.6 Neue Stadtmitte Leonberg 

Neue Stadtmitte Leonberg Bis voraussichtlich Ende 2022 wird die neue Stadtmitte Leonberg, ein 
Entwicklungsschwerpunkt der Kernstadt aus dem STEP Leonberg 
2020, umgesetzt. Durch das Stadtumbauprojekt „Leonberg Mitte“ ent-
stehen neue, attraktive Stadtquartiere, mit der auf innerörtlichen Flä-
chenpotenzialen eine bauliche und funktionale Verbindung zwischen 
dem Neuköllner Platz und dem historischen Stadtkern eingegangen 
wird, so dass sich Altstadt und Neue Stadtmitte stadtstrukturell zu ei-
nem Bild des neuen Leonbergs zusammenfügen.  
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Neue Stadtmitte Leonberg 
Quelle: Stadt Leonberg, 2017 
 
Mit dem Thema der Stadtfindung ist eine städtebaulich wirksame, ge-
stalterische und funktionale Verbindung der Altstadt Leonbergs mit
der neuen Stadtmitte zu verstehen. Dieser gesamtkonzeptionelle An-
satz schließt alle in diesem Zwischenraum liegende Bereiche ein. Da-
zu gehören der Belforter Platz mit Rathausneubau ebenso wie das 
ehemalige Post- und Bausparkassenareal. Somit wird die Chance der 
geringen Entfernung genutzt. Als Gelenkpunkt übernimmt dieser städ-
tebaulich wichtige Zwischenbereich auch eine Verteilerfunktion im
Grün- und Freiraumsystem von der Seilerwiese an der Glems im Wes-
ten zur alten Autobahntrasse im Osten. Dabei fungiert der Freiraum
um das Hallenbad und das Reiterstadion mit den zugeordneten Park-
plätzen als Trittstein für eine fußläufige Durchwegung. 
Der erste Baustein für die neue Stadtmitte Leonberg wurde mit dem 
stadtbildprägenden Neubau des Rathauses realisiert. Der neugestal-
tete Belforter Platz wird zum Gelenk eines boulevardartigen Bereichs 
zwischen Neuköllner Platz und der Altstadt, das beide Standorte funk-
tional verbindet und sich Bestand und Neubebauung zu einer ein-
prägsamen Stadtgestalt zusammenfinden (Leitprojekt „Brücken-
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schlag“ aus STEP Leonberg 2020). 
 

Neues Rathaus mit Belforter Platz 
Quelle: die STEG, 2018 
 
Derzeit folgt auf dem ehemaligen Bausparkassenareal eine verdichte-
te Wohnbebauung mit 177 Wohneinheiten. Als Naherholungs- und 
Freiraumelement für die dichte Bebauung des Stadtkerns sowie der
Neubebauung wird ein ca. 6.000 m² großer Stadtgarten am Altstadt-
fuß angelegt. Im Rahmen eines Investorenauswahlverfahrens werden
derzeit Planung- und Nutzungskonzepte für das Postareal erarbeitet, 
das ab 2019 bebaut werden soll. Der  sogenannte Brückenschlag soll 
bis 2021 die Neue Stadtmitte komplettieren und mittels Wohn- und 
Geschäftsgebäude und durch einen Brückensteg die Altstadt mit der
Neuen Stadtmitte entlang einer Stadtachse verbinden. 

Blick auf das entstehende Stadtquartier auf dem ehemaligen Bausparkassen-
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areal 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Die heutige Stadtfigur Leonbergs bildet mit seiner in den 1970er Jah-
ren entstandenen neuen, der Moderne verpflichteten „Mitte“ mit 
Hochhäusern und Leo-Center ein heterogen geprägtes Stadtbild. His-
torie und Moderne treffen in der Stadtmitte aufeinander und stehen in
einem spannungsvollen baulichen Verhältnis zueinander.  
Trotz einer durchgehenden Siedlungsstruktur zwischen Marktplatz
und Carl-Schmincke-Straße fehlt der heutigen Stadtmitte weitere ver-
bindende, attraktive Stadträume mit lebenswerter Urbanität und Le-
bendigkeit, die zum Verweilen, zum Aufenthalt und zum Flanieren ein-
laden. Erste bauliche Veränderungen und Impulse sind durch den 
Rathausneubau mit gestaltetem Belforter Platz und durch die derzeiti-
gen Bebauungsaktivitäten auf dem ehemaligen Bausparkassenareal
gegeben. 
Die noch fehlenden und im Zuge der Neuen Mitte zu etablierenden
Stadtbausteine sind prägend in der Wahrnehmung von Stadt- und 
Aufenthaltsqualität in der Stadtmitte und bilden ein entsprechendes 
Stadtimage von Leonberg für Besucher, Gäste und Bürger. Die vor-
handenen qualitativ hochwertigen Stadträume, wie der historische
Marktplatz und die einladende Carl-Schmincke-Straße mit ihren at-
traktiven Fachwerkhäusern, liegen abseits der Haupterschließungs-
achsen der heutigen Siedlungsstruktur. Sie können aus diesem Grun-
de von Besuchern und Gästen der Stadt nur mittelbar wahrgenommen
werden. 
Auch das innerstädtische Reiterstadion für den Leonberger Pferde-
markt, das Traditionsfest Leonbergs, liegt abseits der Hauptachsen. 
Insgesamt zeichnet sich ein Bild fehlender qualitativ verbindender
Stadträume, welche die bestehenden zentralen Orte der Innenstadt
(Marktplatz, Carl-Schmincke-Straße, Leo-Center, Stadtpark) mitei-
nander in einen Gesamtzusammenhang stellen. 

3.7 Konzeptionelle Studie Grünraumvernetzung Leonberg 

Konzeptstudie 
Grünraumvernetzung Leon-
berg 

Die Studie zur Entwicklung und Vernetzung innerstädtischer Freiräu-
me wurde von der Stadt Leonberg im Vorfeld der Antragstellung be-
auftragt. 
 
„Das Stadtgebiet Leonberg verfügt in bewegter topografischer Lage
über Grün-, Park- und Landschaftsräume. Diese Flächen weisen un-
terschiedliche Qualitäten auf, die in Bezug auf die Nutzungs- und Ge-
staltungsart und auf die Vernetzung Entwicklungspotenziale aufzei-
gen. Die innerstädtischen Bereiche des „Festplatzes am Reiterstadi-
on“, des „Stadtparkes“ und des „Grünzugs auf der ehemaligen Auto-
bahntrasse“ können mit einer integrierten Planung ergänzt, qualifiziert 
und multifunktional gestaltet werden. Die Vernetzung dieser Grün-
räume schafft attraktive Verbindungen und Nutzungsangebote für die 
Menschen. Mit Beteiligung aller Planer, Akteure und Bürger werden
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vielfältige Grünstrukturen geschaffen, die sich sozial verträglich und 
gesundheitsförderlich entwickeln sowie stadtklimatische Faktoren 
stärken. Die Vernetzung der drei Bereiche zeigt zugleich Impulse für
bereits bestehende oder zu entwickelnde weitere Verknüpfungen der 
Grünflächen im gesamten Stadtgebiet auf. Mit der Vernetzung der 
Bereiche des „Festplatzes am Reiterstadion“, des „Stadtparkes“ und 
des „StadtNaturRaumes“ werden Parkeingänge neu definiert, die mit 
dem umliegenden Stadtraum verwoben, barrierefrei und intensiv pro-
grammiert sind  und so bereits Aufenthaltsqualität schaffen. Die Ab-
folge intensiver und extensiver Nutzungen erhöht die Zugänglichkeit 
und Frequentierung der Grünräume. Sichtachsen und Blickbeziehun-
gen werden betont. Diese Verknüpfungen durchweben das Stadtge-
biet und werden als unterschiedliche Boulevards ausgebildet. Diese 
schaffen durch eine behutsame Veränderung des Straßenraumprofils 
attraktive fußläufige Verbindungen als sichere verkehrsberuhigte Ver-
knüpfungen. Fußgänger, Fahrradfahrer und der ÖPNV erhalten mehr 
Verkehrsraum, der mit PKW/LKW-Verkehr sowie den Parkflächen 
kombiniert wird. Dies erfordert die Weiterentwicklung der Verkehrs-
planung im gesamten Stadtgebiet. Mit dem Erhalt, bzw. der Pflanzung
von Gehölzen und Vegetationsstrukturen entstehen Alleen und Grün-
raumtypologien im Stadtgebiet, die die bestehenden Straßenräume 
deutlich aufwerten und für Fußgänger sicherer und attraktiver gestal-
ten. Unterführungen und Stege für Fußgänger und Fahrradfahrer so-
wie Treppenanlagen werden als besondere Elemente gestaltet und 
inszeniert. Die Stadtachse wird als Fußgänger- und Fahrradboulevard 
ausgebildet. Die hochwertige Gestaltung und differenzierte Abfolge 
von Gehölzen, Pflanzbereichen, Stadtmobiliar, Bewegungs- und 
Spielelementen schafft einen belebten, überwiegend barrierefreien öf-
fentlichen Raum. Diese Stadtachse verknüpft die Platzfolgen vom 
historischen Marktplatz über die Neue Stadtmitte zum Festplatz. Die 
Bürgerboulevards gestalten attraktive innerstädtische Verbindungen.
Fußgänger und Fahrradfahrer erhalten mehr Raum, indem Einbahn-
straßen geschaffen, oder bestehende Parkflächen in regelmäßigen
Sequenzen umgewidmet werden. Hier schaffen Baumpflanzungen,
Pflanzbereiche, Stadtmobiliar und z. B. Kunstobjekte Identitäten im 
Stadtgebiet. Somit entstehen attraktive Verknüpfungen und, beglei-
tend dazu, Bereiche zum Pausieren und Begegnen. Mit der Vergabe 
von Baumpatenschaften und der Gestaltung von Vorgärten sollten die 
direkt angrenzenden privaten Eigentümer mit eingebunden werden.
Der Verkehrsboulevard zwischen dem „Stadtpark“ und dem „Stadt-
NaturRaum“ auf der Breslauer Straße stellt eine bedeutende Verknüp-
fung dar. Die Schaffung eines attraktiven Verkehrsraumes für Fuß-
gänger und Fahrradfahrer, neben dem PKW/LKW Verkehr, verknüpft
den Stadtpark mit der neu gestalteten Eingangssituation zum „Stadt-
NaturRaum“. 
Der Festplatz am Reiterstadion ist Gelenkpunkt der städtischen 
Platzfolgen und der Vernetzungen von der Leonberger Altstadt nach 
Leonberg-Mitte. Die Neuordnung dieses urbanen Raumes schafft ei-
nen zentralen Festplatz für Veranstaltungen, der von Aktivbewe-
gungsflächen, dem erweiterten Spielplatz, der Stadtachse und einer 
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großzügigen Rasenfläche begleitet wird. Die Parkflächen könnten in
einem Parkhaus unterhalb der Rasenfläche, und temporär auf dem 
Festplatz organisiert werden. Die bestehenden Gehölze werden durch 
eine Baumallee ergänzt. Zwischennutzungen oder temporäre Experi-
mentierfelder sollen die die Bürger mit einbinden und damit die Identi-
tät des Ortes stärken. Mit der Herausarbeitung des erhaltenswerten 
Bestandes, der behutsamen Erneuerung und die ergänzende Gestal-
tung des südlichen Teiles wird die hohe Aufenthaltsqualität des Stadt-
parks gestärkt. Der barrierearme urbane Freiraum schafft vielfältige 
Bereiche zum Aufenthalt, Freizeit, Sport und Erholung. Mit der Insze-
nierung der Parkeingänge, der Freistellung der Sichtbeziehungen so-
wie der Verortung von Kultur und Kunst werden die Nutzer durch den 
Park geleitet und orientiert. Der Platz an der Stadthalle bildet beid-
seitig des Gebäudes einen repräsentativen Parkeingang. Mit der Ge-
staltung des südlichen Bereiches mit Pflanzungen, Aufenthalts- und 
Gastronomiebereiches gelingt der Übergang in den Stadtpark. Dieser 
wird durch die vorgeschlagene Landschaftstreppe aufgenommen und 
leitet zum neu gestalteten südlichen Parkteil. Die klassischen Elemen-
te am Wasser und die Aussichtspunkte oberhalb werden neu interpre-
tiert. Die Wegeverbindungen bleiben erhalten und werden mit Stadt-
mobiliar und Beleuchtung modernisiert. Der südliche Parkteil wird mit 
einem Aussichtspunkt, einem Bürgerplatz und einem Fußgängerbou-
levard entlang eines grünen Aktionsbandes ergänzt. Das Aktions-
band, begleitet von einer Baumallee, beinhaltet intensive und extensi-
ve Pflanzungen, Bürgergärten und Spiel- und Bewegungsflächen. An-
grenzend ist im Süden, entlang der Berliner Straße, eine potenzielle 
Bebauung als Projekt lebendiges Wohnquartier der IBA 2027 
„StadtRegionStuttgart“ möglich. Der Landschaftsraum unterhalb der 
Autobahntrasse wird als „StadtNaturRaum“ gestaltet, der die Ver-
netzungen aufnimmt und die Verbindungen zum Leobad, zur Leon-
berger und Gerlinger Heide und zum Leonberg schafft. Landschafts-
und Freiraumzonen, ausgebildet in unterschiedlichen Intensitäten,
werden durch Wegeverbindungen mit Betonung der Querbeziehungen
gestaltet. Die starke Topografie unterstützt die Abfolge von Stadtbal-
konen an prägnanten Punkten. Diese Orte, der Landschaftsbalkon im 
Süden, der Platz an der Breslauer Straße, das KZ-Denkmal am alten 
Engelbergtunnel im Norden, schaffen Räume des Aufenthaltes und 
Bewusstsein und gestalten auf Grund der exponierten Lage Sichtbe-
ziehungen in das Stadtgebiet und die umliegende Landschaft. Der 
„StadtNaturRaum“ eröffnet Freizeit-, Erholungs- und Rückzugsräume
in einem topographisch stark abfallenden Gelände auf ca. 1,5 km 
Länge. Landart, Kunst, Gastronomie sowie z. B. Bereiche für Spielen, 
Klettern und Skaten ergänzen die Abfolge der landschaftlichen Ele-
mente.“ 
 
Quelle: Ukas Landschaftsarchitekten, Konzeptstudie Grünraumvernetzung 
Leonberg 2018  
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Rahmenplan 

 Rahmenplan 
Quelle: Ukas Landschaftsarchitekten, Konzeptstudie Grünraumvernetzung 
Leonberg, 2018 
 

Bestand Infrastrukturen 

 Bestand Infrastrukturen der Grün- und Freiräume 
Quelle: Ukas Landschaftsarchitekten, Konzeptstudie Grünraumvernetzung 
Leonberg, 2018 
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Vernetzung 

 Vernetzung der Grün- und Freiraumstrukturen 
Quelle: Ukas Landschaftsarchitekten, Konzeptstudie Grünraumvernetzung 
Leonberg, 2018 
 

Vernetzung Stadtpark - Rei-
terstadion 

 Vernetzung Stadtpark – Reiterstadion 
Quelle: Ukas Landschaftsarchitekten, Konzeptstudie Grünraumvernetzung 
Leonberg, 2018 
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Bestand 

 Stadtpark: Qualifizierung der Bestandselemente – Wasser 
Quelle: Ukas Landschaftsarchitekten, Konzeptstudie Grünraumvernetzung 
Leonberg, 2018 
 

Reiterstadion mit Festplatz 

 Reiterstadion mit Festplatz: Gestaltungs- und Nutzungskonzept 
Quelle: Ukas Landschaftsarchitekten, Konzeptstudie Grünraumvernetzung 
Leonberg, 2018 
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Reiterstadion mit Festplatz 

 Reiterstadion mit Festplatz: Modellierung 
Quelle: Ukas Landschaftsarchitekten, Konzeptstudie Grünraumvernetzung 
Leonberg, 2018 
 

3.8 Masterplan Platzgestaltung an der Stadthalle 

Masterplan Platzgestaltung 
Stadthalle Leonberg 

Der von der Stadt Leonberg beauftragte Masterplan als Grundlage für
die Platzgestaltung zwischen Stadthalle und Römerstraße sieht in
zwei Varianten die funktionale und gestalterische Entwicklung des öf-
fentlichen Raums im Vorfeld der Stadthalle als Bürgerplatz und als 
Parkauftakt vor. Mehrere organisch geformte Inseln in Form von 
Baumquartieren gliedern die Platzfläche und leiten zu den angren-
zenden Gebäuden Stadthalle/Restaurant und Hotel sowie zum Stadt-
park. Die Ränder als geschwungene Betoneinfassung dienen als Sit-
zelemente. Der Zwischenraum als multifunktionale Platzfläche bietet 
eine Bühne für Akteure und Zuschauer. Der Platzbereich entlang der 
Römerstraße ist porös und durchlässig definiert, fasst die angrenzen-
den Architekturen und bietet einen weichen, inszenierten Übergang in 
den Stadtpark. Ein Lichtband unterstützt die gerichtete Durchwegung
der Fläche.  
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 Masterplan Platzgestaltung der Stadthalle Leonberg in zwei Varianten 
Quelle: Stadt Leonberg, Gänßle + Hehr, Landschaftsarchitekten PartGmbH, 
Esslingen am Neckar, 2018 
 

 

 Masterplan Platzgestaltung der Stadthalle Leonberg – Variante 2 
Quelle: Stadt Leonberg, Gänßle + Hehr, Landschaftsarchitekten PartGmbH, 
Esslingen am Neckar, 2018 
 

3.9 Machbarkeitsstudie Stadthalle Leonberg 

Machbarkeitsstudie 
Stadthalle 

Für die geplante Einordnung der Stadthalle und der dazugehörigen
Außenanlagen in das Sanierungsgebiet „Stadtpark/ Reiterstadion“ 
wurde eine erste Kosten- und Finanzierungsübersucht zur 
ganzheitlichen Sanierung und Modernisierung der Stadthalle
Leonberg erstellt. Ziel war, die unterschiedlichen Maßnahmen nach
Relevanz und Dringlichkeit aufzuzeigen und die damit verbundenen
Kosten zu eruieren. Dabei wurden die Maßnahmen in der ersten Stufe
grob analysiert und zusammengetragen und in zwei Varianten 
aufgezeigt. 
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Variante 1 Mit einer Nutzungsperspektive von 10 Jahren werden nur die aktuell
notwendigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt. Die Kostenermittlung der Maßnahmen erfolgt als 
Grobkostenschätzung über entsprechende Massen- und 
Einheitspreise bzw. Flächenkennwerte. Mit den Maßnahmen
„Austausch der 2-fach-Verglasung und Erneuerung der Dichtungen“ 
werden bereits relevante energetische Verbesserungen erreicht. 
Das Kostenvolumen beträgt ca. 3,74 Mio. €. 

Variante 2 Mit einer Nutzungsperspektive der Stadthalle von weiteren 30 Jahren
werden neben den notwendigen auch weitere sinnvolle Maßnahmen,
die sich über den langen Zeitraum amortisieren, berücksichtigt. Die
Kostenermittlung der Maßnahmen erfolgt als Grobkostenschätzung
über entsprechende Massen- und Einheitspreise bzw. 
Flächenkennwerte. Nachhaltige energetische Verbesserungen
werden nur mit den Maßnahmen „Erneuerung der
Fassadenkonstruktion für 3-fach-Verglasung und Erneuerung der 
Dachkonstruktion“ erreicht. 
Das Kostenvolumen beträgt ca. 6,99 Mio €. 

 Quelle: Nixdorf Consult GmbH, Machbarkeitsstudie Stadthalle Leonberg, Au-
gust 2018 

 



Stadt Leonberg „Stadtpark/ Reiterstadion“ 
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept – Vorbereitende Untersuchungen (VU) 

 
 
 

 
 

Seite 41 

4 Bestandsaufnahme und städtebauliche Analyse 

4.1 Methodik 

 Das Untersuchungsgebiet „Stadtpark/ Reiterstadion“ wurde im Rah-
men der Vorbereitenden Untersuchungen nach dessen vorhandenen 
Bebauung und sonstigen Beschaffenheit sowie nach der Erfüllung der
Aufgaben, die diesen nach Lage und Funktion obliegen, untersucht. 

4.2 Lage in der Stadt und Gebietsbeschreibung 

Überblick Die weitere Umgebung ist geprägt durch ein kontrastierendes Neben-
einander: die malerisch, räumlich geschlossene Altstadt mit Markt-
platz, Schloss und Pomeranzengarten in herausragender Spornlage
sowie dem neuen Zentrum mit einer offenen, der Moderne verpflichte-
ten Stadtidee mit großflächigem Einkaufszentrum, Geschosswoh-
nungsbau und großzügigem Stadtpark. Zwischen diesen beiden Be-
reichen liegt die Neue Stadtmitte mit ihrer inhomogenen Struktur aus 
hoch verdichteter Büro- und Wohnbebauung, überwiegend älteren 
Privathäusern sowie Flächenpotenzialen, die sukzessive bebaut wer-
den. Zentrale Einrichtungen wie der Rathausneubau mit dem öffentli-
chen Raum des Belforter Platzes entwickeln in diesem Umfeld bereits 
erste Strahlkraft. 

Stadtpark Das Untersuchungsgebiet „Stadtpark“ befindet sich südlich des histo-
rischen Stadtkerns und der daran anschließenden, derzeit entstehen-
den Neuen Stadtmitte Leonbergs. Die Haupterschließungsstraßen
Römerstraße und Berliner Straße umschließen nördlich und östlich 
den Stadtpark. Im westlichen Bereich befinden sich mehrere großflä-
chige Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen entlang der 
Leonberger Straße und Eltinger Straße, u. a. das Einkaufszentrum
„Leo-Center“, das „Leo2000“ mit öffentlicher Einrichtung und Einzel-
handel sowie die „Römergalerie“ mit weiteren gewerblichen Flächen. 
Mehrere öffentliche und soziale Einrichtungen erstrecken sich entlang 
der westlichen Grenze des Stadtparks: das Kinderhaus „Stadtpark“, 
das Seniorenzentrum „Am Parksee“, die Kindertagesstätte „Martha-
Johanna-Haus“, die „Karl-Georg-Haldenwang-Schule“, die „Ostertag-
Realschule“ und die Seniorenwohnanlage „Am Stadtpark“. Im südöst-
lichen Bereich grenzt ein Gewerbegebiet an den Stadtpark. Im östli-
chen Bereich befindet sich Wohnbebauung, überwiegend in Form 
freistehender Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Zeilenbauten. Im
südlichen Bereich schließt ein neues Wohngebiet an mit Geschoss-
wohnungsbau. Im nordwestlichen Bereich beherrschen städtebauliche
Dominanten die Stadtsilhouette (Wohnhochhäuser, Leo2000, Hotel 
„Amber“). Das Untersuchungsgebiet wird insbesondere geprägt durch 
die signifikanten Straßen- bzw. Platzräume Leonberger Straße und 
Römerstraße mit Neuköllner Platz und die Berliner Straße, die die öst-
liche und südliche Erschließung sicherstellt, aber auch als Barriere 
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fungiert. Die Straßen sind von einem hohen Verkehrsaufkommen ge-
prägt. Im nordöstlichen Bereich des Untersuchungsgebiets befinden
sich die Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr, das Gebäude des DRK-
Kreisverbandes sowie ein kommunales Wohngebäude mit Mietwoh-
nungen und einer kirchlichen Einrichtung. Im nördlichen Stadtparkbe-
reich befindet sich die Stadthalle der Stadt Leonberg mit integrierter
Gastronomie und Außengastronomie. Der Stadtpark stellt eine für die 
Stadtgesellschaft, für die stadtklimatische Funktion und für die städti-
sche Identität wichtige innerstädtische Grün- und Freifläche dar. 

Stadtpark-Panorama 
Quelle: die STEG, 2018 
 

Reiterstadion mit Festplatz Der Untersuchungsbereich „Reiterstadion“ befindet sich nordöstlich
des Stadtparks und bildet ein Element einer bandartigen west-
östlichen Freiraumstruktur von der Glems bis zum Bockberg/ Wald-
friedhof. Das Gebiet wird von der Keplerstraße in Norden, der Fich-
testraße im Osten, der Steinstraße im Westen sowie von Wohnbe-
bauung im südlichen Bereich begrenzt. Die westlich verlaufende 
Steinstraße dient als Zubringer für die Haupterschließungsstraßen 
Römer-, Leonberger und Eltinger Straße, die unmittelbar in den histo-
rischen Stadtkern und Neue Stadtmitte führen. 
Das Reiterstadion ist zweigeteilt: Im westlichen Bereich dient die as-
phaltierte Freifläche als Parkplatz, als Wohnmobilstellplatz sowie als 
Standort für den regelmäßigen Wochenmarkt. Der östliche Bereich ist
ein als ovales Spielfeld mit Preisrichter- und Tribünenbau gestaltete 
bauliche Anlage, umgeben von einer nach oben offenen baulichen
Struktur aus Sitz- und Stehplätzen, die es dem Publikum ermöglicht, 
den jährlich stattfindenden, überregional bekannten Leonberger Pfer-
demarkt zu beobachten. Ein Kinderspielplatz und eine öffentliche WC-
Anlage entlang der Durchwegung des Bereiches runden die Nutzung 
als Veranstaltungskulisse ab. 
Das Reiterstadion wird von Wohnbebauung in Form von Einfamilien-
häusern, Doppelhäusern und Geschosswohnungsbau umschlossen.
Im östlichen Bereich schließt das Sportzentrum mit Hallenbad und 
Parkdeck an. Eine Durchwegung mit Unterführung sorgt für eine 
durchgehende Querung vom Reiterstadion zum Belforter Platz für 
Fußgänger und Radfahrer. 

Reiterstadion-Panorama 
Quelle: die STEG, 2018 
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4.3 Erneuerungsmaßnahmen vor dem Jahr 2018 

„Ortskern Höfingen“ Grundlage bildete ein städtebauliches Gutachten für den historischen 
Ortskernbereich des Stadtteils Höfingen. 
Wesentliche Maßnahmen: 

■ Umnutzung/ Sanierung des ehemaligen Rathauses 
■ Bau der Rathaustiefgarage 
■ Bau des Rathausplatzes 
■ Sanierung/ Neubau Kurfiss-Areal 
■ Gestaltung des Straßenraumes Pforzheimer-/ Ditzinger 

Straße 
■ Städtebauliche Neuordnung im Bereich Pforzheimer-/ 

Kirchstraße und Pforzheimer-/ Hirschlandstraße 
■ Schaffung von Ersatz- und Neubauten (u. a. Neubau 

WGH Pforzheimer Str. 2+4) 
■ Private Modernisierungsmaßnahmen 

„Altstadt Leonberg, Teil II“ Wesentliche Maßnahmen: 
■ Sanierung denkmalgeschützter Bausubstanz (u. a. zur 

Einrichtung des Stadtmuseums) 
■ Gestaltung der Straßenräume Schmalz-, Zwerch- und 

Oberamteistraße 
■ Bau der Hanggarage 
■ Modernisierung- und Ordnungsmaßnahmen 

„Gewerbegebiet Hertich, 
Imagezone Glems“ 

Wesentliche Maßnahmen: 
■ Schaffung eines einheitlichen Bauplanungsrechts 
■ Aufwertung und Verbesserung des städtebaulichen Er-

scheinungsbildes durch Gestaltung des privaten und öf-
fentlichen Raums (u. a. Gestaltung der Gebietseingänge, 
Umgestaltung Hertichstraße) 

■ Abbruch nicht erhaltungsfähiger Bausubstanz 
■ Realisierung von Neubauvorhaben/ Sicherung und Neu-

schaffung von Arbeitsplätzen 
■ Erwerb und Neubebauung ehemaliges Betonmischwerk 
■ Schaffung von öffentlichen Stellplätzen 

Stadtumbaugebiet „Leonberg 
Mitte“ 

In der Stadt Leonberg werden durch die städtebauliche Sanierung in 
dem Gebiet „Leonberg Mitte“ mit 11 ha umfangreiche Stadtumbau-
und Sanierungsmaßnahmen umgesetzt, starke Impulse für die weitere 
Entwicklung der Stadt generiert und somit die Zielsetzungen aus dem 
STEP Leonberg 2020 umgesetzt. 
Für das Stadtumbaugebiet nach § 171b BauGB liegt ein städtebauli-
ches Entwicklungskonzept von 2007 vor. Anlass war die Aufgabe des
Standortes der Wüstenrot Bausparkasse AG Ende 2007. Im Rahmen
einer Folgenutzung dieses innerstädtischen Areals nutzte die Stadt 
Leonberg die Gelegenheit, die Stadtmitte strukturell neu zu ordnen.
Das Gebiet zwischen Altstadt und Stadtmitte beinhaltet die Potenzia-
le, die gewünschte funktionale, städtebauliche und verkehrliche Ver-
bindung zwischen diesen beiden zentralen stadtstrukturellen Elemen-
ten in Leonberg herzustellen und strukturelle, funktionale und bauliche
Mängel zu beseitigen. Neue Wohnquartiere, Arbeitsstätten, Ein-
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kaufsangebote und neue Verkehrslösungen ergänzen die Neue
Stadtmitte. 
Schwerpunktgebiete des Stadtumbaus sind: 

■ Ausformulierung eines gestuften Wohnraumangebots 
■ Positionierung des Handels 
■ Erneuerung der städtischen Infrastruktur 
■ Schaffung hochwertiger öffentlicher Aufenthaltsräume 
■ Integration in den Stadtgrundriss 

mit den wesentlichen bisherigen Maßnahmen: 
■ Neubau Rathaus 
■ Neugestaltung des Belforter Platzes 
■ Beginn der Neubebauung des ehemaligen Bausparkas-

senareals (177 Wohneinheiten) 
■ Beginn der Neubebauung des ehemaligen Brezger-Areals 

zwischen Rathaus und Römergalerie 
■ Ausschreibung Investorenauswahlverfahren „Postareal/ 

Brückenschlag“ 
und unter Beteiligung der Bürgerschaft durch: 

■ Bürgerdialoge 
■ Planerwerkstatt 
■ Podiumsdiskussionen zu programmatischen Zielsetzun-

gen 
■ Stadtspaziergänge 
■ Diskussionsforum. 

 (siehe Kapitel 3.6 Neue Stadtmitte Leonberg) 
Weitere Sanierungsgebiete „Wohnumfeldprogramm (WUP) Eltingen I und II“ 

„Wohnumfeldprogramm (WUP) Warmbronn“ 
„Altstadt Leonberg“ 
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Überblick Sanierungsgebiete 

 Übersicht über Sanierungsgebiete 
Quelle: Stadt Leonberg; die STEG 
 

 
Städtebauliche 
Maßnahme 

Laufzeit Förderrahmen/ 
Finanzhilfe Bund bzw. Land 

LSP 
„Ortskern Höfingen“ 

1989 - 2015 2.570.568 €/ 
1.713.712 € 

„Altstadt Leonberg, 
Teil II“ 

1987 - 2004 6.170.018 €/ 
4.113.345 € 

„Gewerbegebiet Her-
tich, Imagezone 
Glems“ 

2003 - 2014 2.595.705 €/ 
1.494.879 € 

„Stadtumbau Leonberg 
Mitte“ 

2007 - 2022  9.666.667 €/ 
5.800.000 € 
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4.4 Denkmalpflegerische Belange im Untersuchungsgebiet 

 Bau- und Kulturdenkmale nach dem Denkmalschutzgesetz 
   

 

Freiplastik „Der Sinnende“ (§ 2 
DSchG) 
Waldemar Grzimek, 1967 
transloziert 1994 von Tübingen nach 
Leonberg/ Stadtpark 
Quelle: die STEG, 2018 
 

  

 
Prüffälle der Bau- und Kunstdenkmalpflege nach dem Denkmal-
schutzgesetz 

 
 

 

 

Stadtpark 
Anlage ab 1978 auf dem Gelände 
des ehemaligen Gipswerkes mit 
See, Wasserläufen, Wasserkunst 
und Skulpturen 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Stadthalle Leonberg 1982-1983 
Flacher Baukörper in Hanglage mit 
bewegter Dachlandschaft. Das Ge-
bäude öffnet sich zum Stadtpark hin. 
Betontragwerk, darauf Holzskelett, 
das das Aluminium trägt 
Quelle: die STEG, 2018 
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4.5 Schutzgebiete Natur und Landschaft im Untersuchungsgebiet 

Schutzgebiete ■ Flächenhaftes Naturdenkmal 
- Gipskeuperaufschluss 

■ Biotop Offenland 
- Offene Felsbereiche im Leonberger Stadtpark 
 

 
 

 

 
Biotop Offenland 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Flächenhaftes Naturdenkmal 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

4.6 Bebauungs- und Nutzungsstruktur 

 Da es sich bei Stadtpark und Reiterstadion um großflächige Grün-
und Freiraumstrukturen mit den öffentlichen Liegenschaften Stadthal-
le, Feuerwache und Tribünenbau im Stadtgefüge Leonbergs handelt, 
spielen gewerbliche Nutzungen und weitere bauliche Strukturen inso-
fern eine Rolle, dass sich diese an den angrenzenden Rändern befin-
den und somit in das Untersuchungsgebiet wirken, in der weiteren 
Analyse jedoch eine untergeordnete Rolle spielen. 

Stadtpark 
 
 

Der Stadtpark ist als innerörtliche Grün- und Freiraumfläche in die 
südliche Stadtstruktur und das Stadtbild Leonbergs eingebettet. Die 
Haupterschließungsstraßen Römerstraße und Berliner Straße be-
grenzen den nördlichen, östlichen und südöstlichen Rand des Stadt-
parks und wirken neben ihrer Erschließungsfunktion als stadträumli-
che Barriere aufgrund der Monofunktion, der wenigen Parkzugänge
und der hohen Verkehrsbelastung. Monofunktionale Großstrukturen 
begrenzen den nordwestlichen Stadtparkrand. Eine bandartige Struk-
tur aus Bildungs- und Betreuungseinrichtungen bilden den westlichen 
Rand aus. Ein neues Wohnquartier aus Geschosswohnungsbau mit
Seniorenwohnanlage begrenzt den südlichen Rand des Stadtparks.
Parkzugänge befinden sich v. a. an den nördlichen, westlichen und
südwestlichen Rändern sowie an zwei Stellen am östlichen Rand.
Außer der Stadthalle als öffentliche Veranstaltungshalle mit integrier-
ter Gastronomie inklusive Außengastronomie im Norden befinden sich 
keine weiteren Gebäude im Stadtpark. 
Der Stadtpark wurde 1984 auf dem Gelände des ehemaligen Gips-
werks fertiggestellt und erstreckt sich in seiner größten Ausdehnung in
nord-südliche Richtung. Gekennzeichnet ist die Grün- und Freifläche 
durch die bewegte topografische Ausbildung durch hügelige Elemen-
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te, geflutete ehemalige Gipssteinbrüche als Seen, die durch Wasser-
läufe verbunden sind und markanten Böschungen. Mehrere Rundwe-
ge mit teilweise tangierenden Gehölzstrukturen folgen der Topografie 
und geben Ein- und Durchblicke in Stadtpark und Umgebung frei. 
Großzügige Rasenflächen wechseln sich mit kleinräumigen Strukturen
ab. Der Stadtpark ist mit Möblierung, Beleuchtung und Skulpturen
ausgestattet. Die in der Mitte des Stadtparks verlaufende Böschungs-
kante, die durch den Gipssteinbruch gebildet wird, teilt den Stadtpark
in einen flacheren Parkteil mit Wasserflächen und ein südlich gelege-
nes höheres Plateau ein. An dieser Böschungskante befinden sich 
vier bauliche Balkonbauten, die Sichtachsen auf den Park sowie auf
die Neue Stadtmitte Leonbergs bereitstellen. Nördlich der großen
Wasserfläche befindet sich die 2001 eingeweihte Seebühne, die als
Insel mit Naturkulisse für Kulturveranstaltungen genutzt wird. In west-
licher Richtung schließt sich ein Hügel mit Aussichtsplattform und 
Wasserlauf an, der einen Rundblick erlaubt. Südlich der Stadthalle 
bzw. östlich des neuen Kinderhauses „Stadtpark“ befindet sich ein 
neu angelegter Mehrgenerationenspielplatz „Fit im Park“, der den
Spielplatz ersetzt, der sich auf dem Gelände der neuen Kita befand.
Weitere Spielplätze befinden sich am Parkeingang Neuköllner Straße
und in der südlichen Parkspitze. Im südöstlichen Stadtparkbereich be-
findet sich eine Skateranlage, die von Jugendlichen auch als Treff-
punkt genutzt wird. 
Der Stadtpark ist Element und Trittstein des Stadtmitten-
Entwicklungsbandes von Nordwest nach Südost. 

 
 

 

 

Zugang zum Parkplatz und zum 
Stadtpark im nordöstlichen Bereich 
Quelle: die STEG, 2018 

 Öffentlicher Parkplatz an der Stadt-
halle 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 
 

 

 

Benachbarte monofunktionale Groß-
strukturen sowie das neue Kinder-
haus „Stadtpark“ am nördlichen 
Stadtparkeingang mit Stadthalle 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Neu angelegter Mehrgenerationen-
spielplatz „Fit im Park“ 
Quelle: die STEG, 2018 
 



Stadt Leonberg „Stadtpark/ Reiterstadion“ 
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept – Vorbereitende Untersuchungen (VU) 

 
 
 

 
 

Seite 49 

 
 

 

 

Blick vom Aussichtshügel in den 
Stadtpark in südöstliche Richtung 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Hauptverbindungsroute im südlichen 
Stadtparkbereich 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 
 

 

 

Seebühne im nördlichen Stadtpark-
bereich 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 An den Stadtpark angrenzende Re-
alschule 
Quelle: die STEG, 2018 

 
 

 

 

Verschiedene Nutzergruppen 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Skateranlage und Treffpunkt für Ju-
gendliche im südöstlichen Stadtpark-
bereich 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 
 

 

 

Rundweg oberhalb der Böschungs-
kante im südlichen Stadtparkbereich 
mit Skulpturen 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Blick auf Aussichtshügel im westli-
chen Stadtparkbereich 
Quelle: die STEG, 2018 
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Geschosswohnungsbau an der süd-
lichen Stadtparkgrenze 
Quelle: die STEG, 2018 

 Zugang im östlichen Stadtparkbe-
reich 
Quelle: die STEG, 2018 
 

Stadthalle Die Stadthalle als nördlicher Auftakt des Stadtparks öffnet sich einem 
kleinen gestalteten Außenbereich, der durch das angrenzende Hotel-
gebäude (erbaut 1984) gerahmt und von der Römerstraße begrenzt 
wird. Die Stadthalle als Mehrzweckgebäude mit Veranstaltungs-, Ta-
gungs- und Ausstellungsflächen in zwei Hauptsälen und weiteren 
Seminarräumen wurde 1984 im Stadtpark in der Neuen Stadtmitte er-
öffnet und komplettiert die Großstrukturen Leo-Center  (1973, Moder-
nisierung 1994/95), Leo 2000 (1977) und Römergalerie (2002/03). Die 
Stadthalle ist fester Bestandteil des kulturellen und öffentlichen Le-
bens in Leonberg. 
Die Lieferzone der Stadthalle befindet sich an der Römerstraße und
ist über den angrenzenden, 170 Kfz-Parkplätze fassenden Parkplatz 
erreichbar. Die vom Parkplatz führenden Fußwege führen zur Stadt-
halle und in den Stadtpark auf einen sich anschließenden Rundweg
mit unmittelbar beginnenden Elementen des neuen Mehrgeneratio-
nenspielplatzes für verschiedene Nutzergruppen. Der südliche Au-
ßenbereich der Stadthalle ist mit Rasenfläche und Stauden- und Ge-
hölzpflanzungen ausgestattet. Die in die Stadthalle integrierte Gastro-
nomie bietet einen Terrassenbereich an. Ein Laubengang führt vom 
Außenbereich in die westlich angrenzende Umgebung und somit un-
mittelbar zum Kinderhaus „Stadtpark“ sowie über einen Steg zum 
Leo-Center und den Wohnhochhäusern. 
Die Stadthalle öffnet sich südlich zum Stadtpark; der Lieferbereich 
und somit die Gebäuderückansicht orientiert sich nördlich zur Römer-
straße. Der öffentliche Bereich im Vorfeld der Stadthalle ist als Freiflä-
che mit zwei parallelen formalen Gehölzpflanzungen gestaltet, jedoch
ist die Stadthalle mit Eingangsbereich von der Römerstraße kaum 
einseh- und wahrnehmbar.  

 
 

 

 
Öffentlicher Raum im Bereich des 
nördlichen Stadthalleneingangs 
Quelle: die STEG, 2018 

 Nördliche Ansicht der Stadthalle an 
der Römerstraße, Bereich Tiefhof/ 
Lieferzone 
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 Quelle: die STEG, 2018 
 

 
 

 

 

Östlicher Eingang der Stadthalle 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Stadthalle im Stadtpark mit südli-
chem Außenbereich 
Quelle: die STEG, 2018 
 

Areal Feuerwache Das Areal der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg befindet sich östlich 
der Stadthalle, das durch die Berliner Straße getrennt wird. Die Zu-
fahrt wird über die nördlich verlaufende Römerstraße gewährleistet.
Diese Feuerwache ist die Hauptwache der Feuerwehr in der Stadt
Leonberg. Der Gebäudekomplex besteht aus den Gebäuden Fahr-
zeughalle, Zentrale, Zentrale Atemschutzwerkstatt, Zentrale
Schlauchwerkstatt, Werkstatt und Waschhalle für den Fuhrpark. Die
derzeit 86 aktiven Einsatzkräfte sind hauptsächlich für den Kernstadt-
bereich und die Autobahn zuständig, dienen aber auch zur Unterstüt-
zung der Leonberger Stadtteile oder zur Überlandhilfe in benachbar-
ten Kommunen. Weiterhin befinden sich auf diesem Areal die Be-
standsgebäude des DRK-Kreisverbands Böblingen e.V. sowie ein 
kommunales Wohngebäude mit Mietwohnungen und einer kirchlichen 
Einrichtung. 

 
 

 

 

Feuerwache Leonberg, im Vorder-
grund Gebäude des DRK-
Kreisverbands, im Hintergrund 
kommunales Wohngebäude 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Feuerwache Leonberg, Sicht von der 
Berliner Straße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

Reiterstadion mit Festplatz Vom Areal der Feuerwache führt die Steinstraße zum Reiterstadion,
das als Frei- und Veranstaltungsfläche teilweise an die benachbarte 
Bebauung in Form von Einfamilien- und Doppelhäusern sowie Ge-
schosswohnungsbau von Kepler-, Fichte-, Blumen- und Steinstraße 
grenzt. Die Zugänge zum Reiterstadion werden von der Stein- und 
Fichtestraße bereitgestellt. Das Reiterstadion als Frei- und Veranstal-
tungsfläche ist in zwei Bereiche unterteilt, die sich durch deren vor-
rangige Nutzungen unterscheiden. Der westliche Bereich des Reiter-
stadions wird durch einen wöchentlich stattfindenden Wochenmarkt
genutzt, ansonsten dient diese asphaltierte Fläche als Parkplatz, als
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Stellplatz für Wohnmobile und als Standort für Recyclingcontainer. 
Der östliche Bereich ist als Veranstaltungsort für den jährlich stattfin-
denden Leonberger Pferdemarkt baulich gestaltet: ein ovales Spielfeld 
umgeben von einer nach oben offenen baulichen Struktur aus Sitz-
und Stehplätzen und einer angrenzenden baulichen Struktur im Halb-
kreis mit mittigem  Preisrichter- und Tribünenbau. Die Durchwegung 
erfolgt im nördlichen Bereich des Reiterstadions über einen leicht mä-
andrierenden Fußpfad, an dessen Rand sich ein Spielplatz und eine 
öffentliche WC-Anlage befinden. Die südliche Durchwegung erfolgt 
über die Freifläche und entlang des Stadionovals.  
In unmittelbarer Nähe des Reiterstadions befindet sich das Sportzent-
rum mit Hallenbad und Sauna, das in westlicher Richtung nach Über-
querung der Steinstraße anschließt und mit einem Parkdeck an die 
Straße grenzt. Sowohl das Sportzentrum und das Reiterstadion sind 
Elemente des Freiraum-Entwicklungsbandes von Nordwest nach 
Südost und dienen als Trittsteine einer zukünftig kohärenten Grün-
und Freiflächenstruktur. 

 
 

 

 

Blick auf Festplatz vom Zugang 
Steinstraße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Blick auf angrenzende Steinstraße in 
südliche Richtung zum Stadtpark 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 
 

 

 

Oval mit Tribünenbau 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Blick über Reiterstadion zur benach-
barten Bebauung in der Fichtestraße
Quelle: die STEG, 2018 
 

 
 

 

 
Halbkreisanlage mit Durchwegung 
im Hintergrund 
Quelle: die STEG, 2018 

 Blick von der Durchwegung über die 
Freifläche zur benachbarten Bebau-
ung in der Blumenstraße 
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 Quelle: die STEG, 2018 
 

 
 

 

 

Spielplatz am Reiterstadion 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Blick zur Bebauung an der Blumen-
straße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 
 

 

 

Öffentliche WC-Anlage 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Blick auf die Bebauung an der Fich-
testraße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 
 

 

 

Außerhalb des Untersuchungsge-
biets: Durchwegung vom Reitersta-
dion zum Sportzentrum 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Außerhalb des Untersuchungsge-
biets: Blick von der Durchwegung 
vom Sportzentrum zum Belforter 
Platz mit Rathausneubau  
Quelle: die STEG, 2018 
 

4.7 Gebiets- und Quartiersqualitäten 

Überblick In Anbetracht fortschreitenden Stadtwachstums durch Wanderungs-
gewinne mit den Folgen Wohnungsbau und Infrastrukturanpassung
durch Innenentwicklung und Nachverdichtung werden öffentliche
Grün- und Freiräume immer wichtiger. Verschiedene Herausforderun-
gen wie Bevölkerungswachstum, die knappe Ressource Fläche, viel-
fältige Freiraumansprüche einer heterogenen Gesellschaft, Klima-
wandelfolgen, Gesundheitsaspekte einer bewohnbaren Stadt und
Freiraumgerechtigkeit aufgrund heterogener Quartiere (Gliederung 
und Dichte)  treffen aufeinander. Somit sollte die Entwicklung von 
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Grün- und Freiräumen parallel zum Wachstum der Stadt stattfinden.
Aufgrund vielschichtiger Funktionszuweisungen benötigen vorhande-
ne Grün- und Freiräume zeitgemäße Gestaltungs- und Nutzungskon-
zepte, die in überörtliche Strategien und Konzepte implementiert wer-
den müssen, mit ihren Potenzialen für vielschichtige Aneignung, 
Funktionserfüllung und identitätsstiftender Außenraum.  
Sowohl Stadtpark als auch Reiterstadion bieten das Potenzial, zu Or-
ten eigener Identität mit vielen Ankerpunkten zur bürgerschaftlichen
Identifikation und zu lebendigen Orten für eine heterogene Stadtge-
sellschaft zu werden, deren Aktivitäten in diesen urbanen Grün- und 
Freiräumen zunehmend intensiver werden. Diversifizierende Anforde-
rungen wie Sport- und Bewegungsarten, Formen der Ruhe, gärtneri-
sche Aktivitäten etc. werden vermehrt ohne feste Bindung an klassi-
sche Vereins- und Organisationsstrukturen oder Institutionen ausge-
übt. Die derzeitigen Gestaltungs- und Funktionsdefizite von Stadtpark 
und Reiterstadion weisen parallel deutliche Entwicklungspotenziale
auf. 
Im Hinblick auf die Antragstellung in ein Programm der städtebauli-
chen Erneuerung liegen bereits skizzenhafte Ergebnisse grünkonzep-
tioneller Voruntersuchungen durch ein beauftragtes Landschaftsarchi-
tekturbüro vor. Diese Studie zeigt mögliche Entwicklungsimpulse für
die Erneuerung der Grün- und Freiräume Stadtpark, Reiterstadion 
sowie der Alten Autobahntrasse in Form eines Ideenpools auf. Plane-
rische Ausformulierungen bleiben der weiteren Entwurfs- und Ausfüh-
rungsplanung bei Programmaufnahme vorbehalten. Weiterhin liegt ein 
Masterplan in zwei Varianten für die Gestaltung des Bürgerplatzes an 
der Stadthalle sowie eine Kostenschätzung für Erneuerungsmaßnah-
men der Stadthalle in zwei Varianten vor. 

Stadtpark mit Stadthalle Der Stadtpark erstreckt sich im zentralen Stadtgebiet als ca. 15 ha 
unbebaute Freifläche mit unmittelbarer Nachbarschaft zur Neuen
Stadtmitte und umgebenden Wohn-, Infrastruktur- und Gewerbequar-
tieren unterschiedlicher Dichte und unterschiedlichen privaten Frei-
räumen. Fläche, Topografie, Anschluss an Mobilität und Infrastruktu-
ren lassen die notwendigen vielseitigen Funktionszuweisungen zu.
Durch diesen gesicherten Grün- und Freiraum sind neue dichtere 
Wohnquartiere und Nachverdichtungen im Bestand möglich und für 
verschiedene Nutzergruppen aus den Entfernungen Nachbarschaft, 
Wohngebiet und Stadtteil(en) leistbar. Gestalterische und funktionale 
Synergieeffekte durch angrenzende Infrastruktur- und Versorgungs-
einrichtungen sowie Wohnbebauungen sorgen für optimale Strukturen
zur Nutzung von Freiraum und Bebauung. Die Stadtparkränder als 
nutzbare, transparente und offene Räume können angrenzende Quar-
tiere verweben und so zwischen Stadt- und Parkebene vermitteln. Op-
timale Vernetzung und Verknüpfung mit weiteren Frei- und öffentli-
chen Räumen im Rahmen des Entwicklungsbandes Stadtmitte und 
weiteren Querverbindungen dient temporären Nutzungen und Durch-
wegungen im Stadtgefüge. Der öffentliche Bereich im Vorfeld der 
Stadthalle kann als Bürgerplatz, Auftakt und repräsentatives Tor so-
wohl zum Stadtpark und als auch zur Neuen Stadtmitte fungieren. 
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 Panorama Stadthalle im Stadtpark 
Quelle: die STEG, 2018 
 

Reiterstadion mit Festplatz In unmittelbarer Nähe und Teil des Entwicklungsbandes Freiraum ist
die Freifläche Reiterstadion mit Festplatz (ca. 1,7 ha) als weiteres Po-
tenzial zur Trittsteinbildung im Stadtgefüge zu sehen, das es zu erhal-
ten und zu sichern gilt. Ein zeitgemäßes Nutzungskonzept für Multi-
funktionalität mit gestalterischem und funktionalem Anschluss an prio-
risierte Fußgänger- und Radfahrermobilität mit Querverbindungen und 
gestalterische Einbindung von angrenzenden Infrastrukturen sind
notwendig und Potenziale des wichtigen innerörtlichen Freiraums.
Dabei kann durch einen herausgearbeiteten Bestand und mehrfacher
Raumnutzung durch Stapeln und Verschränkungen erforderliche
Funktionen auf engem Raum mit viel Freiraum gestaltet werden.    

 Panorama Reiterplatz 
Quelle: die STEG, 2018 
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5 Die Beteiligten im Untersuchungsgebiet 

5.1 Vorbemerkungen 

 Die Zielsetzung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen beinhaltet
neben den so genannten Modernisierungs- und Gestaltungsmaßnah-
men im privaten wie öffentlichen Bereich ebenso Aussagen zur weite-
ren Entwicklung der Stadt bzw. der Stärkung ihrer Funktion und Be-
deutung. Die Sanierungsmaßnahmen können im Gesamtzusammen-
hang wichtige und richtungweisende Perspektiven für die Entwicklung
der Kommune skizzieren, wobei immer eine Abwägung zwischen den 
einzelnen privaten Interessen und der Zielstellung der Stadt erfolgen 
muss. Es ist davon auszugehen, dass mit der Durchführung der Er-
neuerungsmaßnahmen Auswirkungen unterschiedlicher Gewichtung 
für viele der unmittelbar bzw. mittelbar hier lebenden und beschäftig-
ten Bürger/-innen zu erwarten sind. Aus diesem Grund ist es uner-
lässlich, die Anregungen der Bürger/-innen mit zu berücksichtigen, die 
angestrebten Zielsetzungen von Beginn an allen Beteiligten darzule-
gen sowie einen offenen Diskurs darüber zu führen und die Beteiligten 
über Möglichkeiten und Perspektiven im Rahmen der Sanierungs-
maßnahme zu informieren (vgl. § 137 BauGB). 

5.2 Bevölkerungs- und Sozialstruktur 

 Eigentümerstruktur 
Eigentümer der im Untersuchungsgebiet liegenden Flächen und Lie-
genschaften sind die Stadt Leonberg, der DRK-Kreisverband Böblin-
gen e. V. sowie die EnBW Gas GmbH. 

 Bevölkerungsstruktur 
Im Untersuchungsgebiet wohnen 27 Einwohner in einem kommunalen 
Wohngebäude auf dem Areal Feuerwache;  es wurden keine Anga-
ben über deren Alters- und Haushaltsstruktur, Wohndauer und Be-
schäftigtenstruktur erhoben. Die Erneuerung des Wohngebäudes ist 
in die Kosten- und Finanzierungsübersicht übernommen. 

5.3 Gebäudestruktur und Gebäudezustand 

 Die bauliche Qualität wurde nach ihrem äußeren Zustand beurteilt. 
Die planerische Beurteilung der Stadthalle wurde mit der fachlichen
Einschätzung des beauftragten Ingenieurbüros anhand der Ergebnis-
se der Machbarkeitsstudie abgeglichen. 

Stadthalle Die im Rahmen der in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie wurden 
notwendige Maßnahmen hinsichtlich der energetischen Verbesserung 
und zum sommerlichen Wärmeschutz empfohlen insbesondere auf-
grund von Mängeln in der Fassade, Dachkonstruktion, der Verglasun-
gen sowie bei Bauteildichtungen. 
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Quelle: Nixdorf Consult GmbH, Machbarkeitsstudie Stadthalle Leonberg, Au-
gust 2018 

 
Stadthalle  

 
Stadthalle, südliche Gebäudeansicht
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Stadthalle, östlicher Eingangsbereich
Quelle: die STEG, 2018 

  

 
Stadthalle, östliche Gebäudeansicht
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Stadthalle, südliche Fassadenansicht
Quelle: die STEG, 2018 

Feuerwache/ 
kommunales Wohngebäude 

 

 

Feuerwache, nördliche 
Gebäudeansicht mit kommunalem 
Wohngebäude 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Feuerwache, südliche 
Gebäudeansicht 
Quelle: die STEG, 2018 
 

DRK/ 
Trafostation 

 

 

Gebäude des DRK-Kreisverbands 
Böblingen e. V. 
Quelle: die STEG, 2018 

 Trafostation am westlichen Stadtpar-
krand 
Quelle: die STEG, 2018 
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Reiterstadion mit Festplatz  

 
Tribünenbau 
Quelle: die STEG, 2018 

 Öffentliche WC-Anlage 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

5.4 Die Beteiligten: Einstellung, Mitwirkungsbereitschaft und Ab-
sichten 

 Der Erfolg einer Sanierungsmaßnahme hängt ganz wesentlich von
den Möglichkeiten und der Mitwirkungsbereitschaft der Beteiligten ab. 
Ist bei Vorhandensein von Mängeln zwar in den meisten Fällen auch
die Bereitschaft zur Sanierung vorhanden, so muss hinsichtlich der
Möglichkeit der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen unter-
schieden werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass in den meisten Fäl-
len, in denen zur Beseitigung der Mängel ein geringer bis mittlerer In-
vestitionsaufwand erforderlich ist, mit einer kurzfristigen Realisierung
gerechnet werden kann. Soziale Härten und individuelle Probleme
müssen im Rahmen der Sanierung berücksichtigt und konzeptionell
eingearbeitet werden. Das Erreichen der Sanierungsziele soll dadurch
nicht behindert oder sogar verhindert werden.  

 Einstellung und Mitwirkungsbereitschaft der Beteiligten 
Als fast ausschließlicher Eigentümer der Flächen und Liegenschaften 
im Untersuchungsgebiet initiierte die Stadt Leonberg die Vorbereiten-
den Untersuchungen und beauftragte einen Sanierungsträger unter
Maßgabe bereits vorliegender Konzepte und inhaltlicher Anforderun-
gen. 

 Absichten der Beteiligten 
Das Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchungen mit formalem An-
tragsteil dient der Antragstellung in ein Programm der Städtebauförde-
rung, insbesondere in das Bund-Länder-Programm „Zukunft Stadt-
grün“ aufgrund der Programmausschreibung für 2019.  

5.5 Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger 

 Gemäß § 139 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4 BauGB soll die 
Kommune den öffentlichen Aufgabenträgern, deren Aufgabenbereiche
durch die Sanierung berührt werden können, möglichst frühzeitig Ge-
legenheit zur Stellungnahme geben. In der Stellungnahme haben die
öffentlichen Aufgabenträger Aufschluss über von ihnen beabsichtigte
und bereits eingeleitete Maßnahmen sowie deren zeitliche Abwicklung
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zu geben, welche für die Sanierung bedeutsam sein können. Darüber 
hinaus sollen die öffentlichen Aufgabenträger gemäß § 139 Abs.1 
BauGB die Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Er-
neuerungsmaßnahmen im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben
unterstützen. Die Aufforderung zur Abgabe der Stellungnahme erfolg-
te mit Schreiben vom 05.07.2018. Als Frist zur Abgabe der Stellung-
nahme wurde der 10.08.2018 eingeräumt. In weiteren Fällen erfolgten
weitere Schreiben am 11.07.2018/ 23.07.2018/ 31.07.2018 mit Fristen
zum 17.08.2018/ 23.08.2018/ 31.08.2018. 
Als Ergebnis der Beteiligung lässt sich festhalten, dass einige Beden-
ken und viele Anregungen zur vorgeschlagenen Sanierungsmaßnah-
me eingegangen sind. Im Gemeinderat sind diese Beteiligungsergeb-
nisse ausführlich erörtert worden, deren Ergebnisse in die städtebau-
lichen Zielsetzungen und Konzepte eingeflossen sind. 
 
Von den angeschriebenen öffentlichen Aufgabenträgern haben 
29 geantwortet: 

 
Antwort vom Antwort von 

11.07.2018 Stadt Rutesheim 

12.07.2018 Terranets BW GmbH, Stuttgart 

17.07.2018 Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, Stuttgart 
 

18.07.2018 Handwerkskammer Region Stuttgart 

18.07.2018 Stadt Stuttgart 

19.07.2018 RP Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

23.07.2018 Gemeinschaftliches Kirchenpflegeamt Leonberg 

24.07.2018 Unitymedia BW GmbH, Kassel 

24.07.2018 Stadt Sindelfingen, Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen 

25.07.2018 Netze BW, Korntal-Münchingen 

25.07.2018 Amprion GmbH 

25.07.2018 BUND/Nabu Leonberg 
 

26.07.2018 Stadt Leonberg, Abteilung Steuern, Grundstücksverkehr und Forst 
 

30.07.2018 Transnet BW Stuttgart 
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30.07.2018 Deutsche Bahn AG/ DB Immobilien, Karlsruhe 
 

31.07.2018 Stadt Leonberg, Feuerwehr/ DRK 

02.08.2018 Stadt Ditzingen 

02.08.2018 Polizeipräsidium Ludwigsburg 

02.08.2018 Stadt Leonberg, Amt für Jugend, Familie und Schule/ Kinderhaus 
„Stadtpark“ 

03.08.2018 Stadt Leonberg, Tiefbauamt/ Straßenbau 

08.08.2018 RP Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege 

09.08.2018 Landratsamt Böblingen, Bauen und Gewerbe 
Naturschutz/ Wasserwirtschaft/ Immissionsschutz/ Straßenbau 

09.08.2018 Stadt Leonberg, Tiefbauamt/ Stadtentwässerung 

09.08.2018 RP Stuttgart, Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 

09.08.2018 Stadt Gerlingen 

10.08.2018 Gemeinde Magstadt 

10.08.2018 Verband Region Stuttgart 

10.08.2018 Stadt Böblingen 

17.08.2018 NABU Gruppe Leonberg e. V. 

 
 Weder Bedenken noch Anregungen hatten hiervon folgende Auf-

gabenträger: 
 

Antwort vom Antwort von 

11.07.2018 Stadt Rutesheim 

18.07.2018 Handwerkskammer Region Stuttgart 

18.07.2018 Stadt Stuttgart 

24.07.2018 Unitymedia BW GmbH, Kassel 

02.08.2018 Stadt Ditzingen 

09.08.2018 Stadt Gerlingen 
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10.08.2018 Gemeinde Magstadt 

10.08.2018  Verband Region Stuttgart 

 Von einzelnen Behörden wurden Stellungnahmen abgegeben. Diese
sind auszugsweise nachfolgend aufgeführt. Die vollständigen Stel-
lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
sind dem Anhang zu entnehmen. Teilweise gingen fachspezifische
Anregungen ein, welche in den Konzepten entsprechend berücksich-
tigt werden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
sind im weiteren Verfahren und bei konkreten Maßnahmen jeweils
wieder zu beteiligen. 

 
Antwort von 
 

Anregungen und Hinweise 

12.07.2018 Terranets BW GmbH, Stuttgart 
Im Untersuchungsgebiet liegen keine Anlagen. Weitere Beteiligung 
nicht erforderlich. 

17.07.2018 Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, Stuttgart 
Im Untersuchungsgebiet liegen keine vorhandenen noch geplanten
Anlagen. Weitere Beteiligung nicht erforderlich. 

19.07.2018 RP Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Geotechnik: 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhande-
nen Geodaten im Ausstrichbereich der Gesteine der Grabfeld-
Formation (Gipskeuper). Die Gesteine wurden in der Vergangenheit in
einem mittlerweile stillgelegten und verfüllten Steinbruch abgebaut.
Somit stehen im Plangebiet Anthropogene Ablagerungen (Aufschüt-
tung, Auffüllungen vorangegangener Nutzungen) mit unbekannter
Mächtigkeit, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, an. Die 
anstehenden Gesteine neigen ggf. zu einem oberflächennahen saiso-
nalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbe-
feuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens. 
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohl-
räume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung
der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich
zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen 
und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr einer Ver-
schlechterung der Baugrundeigenschaften sowie ggf. von Sulfatge-
steinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer Ver-
sickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-
Rigolen-Systeme zur Versickerung) Abstand genommen werden. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planun-
gen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu
Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshori-
zontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen
verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten
Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro emp-
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fohlen. 
Grundwasser: 
Die Plangebiete liegen außerhalb von bestehenden und geplanten
Wasserschutzgebieten, aber innerhalb der Außenzone des Heilquel-
lenschutzgebietes für die staatlich anerkannten Heilquellen in Stutt-
gart-Bad Cannstatt und Stuttgart-Berg (Rechtsverordnung des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart vom 11.06.2002). Aus hydrogeologischer
Sicht sind zur Planung keine weiteren Hinweise, Anregungen oder
Bedenken vorzutragen. 
Geotopschutz: 
Im Bereich des südlichen Untersuchungsgebietes sind Belange des
geowissenschaftlichen Naturschutzes betroffen; hier liegt Geotop Nr.
13275 (Gipswerk und See Leonberg-Eltingen). 

23.07.2018 Gemeinschaftliches Kirchenpflegeamt Leonberg 
Nutzung des Reiterstadions jährlich am 11.11. als Veranstaltungsort
für den St. Martinstag und dem Wunsch für zukünftige Veranstaltun-
gen zum St. Martinstag. 

24.07.2018 Stadt Sindelfingen, Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen 
Bitte um weitere Informationen und Beteiligung im Zuge der weiteren
Verfahren. 

25.07.2018 BUND/Nabu Leonberg 
Bereich Stadtpark: 

- Abgleich potenzieller Bebauung mit den Plänen der 
Stadtentwicklung und evtl. Bebauung 

- Flächenbedarf für Urbanes Gärtnern implementieren, z. 
B. oberhalb potenzieller Bebauung 

- Ablehnung einer Aussichtsplattform, da Hang als Natur-
denkmal ausgewiesen ist (Gefahr der Störung von Tieren, 
Vermüllung) 

- Vermeidung von Lichtverschmutzung, daher keine weitere 
Beleuchtung 

Weitere Anregungen und Bedenken betreffen Gebiete außerhalb der 
Untersuchungskulisse. 
Verbindungswege: 

- Straßenbegleitgrün/ Grünstreifen aus mehrjährigen Pflan-
zen (Stauden und Büsche) entlang der Breslauer Straße 
zwischen Stadtpark und Alter Autobahntrasse 

- Verkehrsberuhigung der Breslauer Straße 

25.07.2018 Netze BW, Korntal-Münchingen 
Im Geltungsbereich befinden sich zahlreiche Anlagen der Strom und 
Gasversorgung. Diese sind bei Ausbau- und Umgestaltungsmaßnah-
men zu berücksichtigen, gegebenenfalls ist der Leitungsbestand im 
notwendigen Umfang zu sichern. Es dürfen keine Einwirkungen zum 
Tragen kommen, die den Betrieb oder Bestand der Leitungen gefähr-
den könnten, (z. B. Veränderung des Straßen- oder Geländeniveaus).
Bei geplanten Baumstandorten bitten wir die Abstände gemäß DIN 
18920/DVGW GW125 einzuhalten. Genaue Festlegungen über Er-
neuerungsmaßnahmen und Netzerweiterungen werden wir im Rah-
men der jeweiligen Ausbaumaßnahme treffen, wenn die entsprechen-
den Detailplanungen vorliegen. Wir bitten Sie deshalb, geplante Sa-
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nierungsmaßnahmen rechtzeitig mit uns abzustimmen. 
Wir weisen darauf hin, dass vor der Durchführung von Baumaßnah-
men für den Bauausführenden die Erkundigungs- und Sicherungs-
pflicht besteht und dieser verpflichtet ist, unmittelbar vor Aufnahme 
von Tiefbauarbeiten, aktuelle Planunterlagen bei der zuständigen 
Auskunftsteile für die Region Alb-Neckar und Schwarzwald-Neckar 
der Netze BW GmbH, Rennstraße 4, 73728 Esslingen, Tel.: 0711 
289-53650, Fax: 0721 9 142-1369, Email: Leitungsauskunft-
Mitte@netze-bw.de anzufordern bzw. sich solche zu beschaffen. 

25.07.2018 Amprion GmbH 
Im Untersuchungsgebiet verlaufen keine vorhandenen oder geplanten 
Höchstspannungsleitungen. Weitere Beteiligung nicht erforderlich. 

26.07.2018 Stadt Leonberg, Abteilung Steuern, Grundstücksverkehr und
Forst 
Prüfung, ob Beitragspflichten durch geplante Innenentwicklungen und
–verdichtungen (erstmalige Ausweisung einer baulichen Nutzung, Er-
schließungsbeiträge, Wasserversorgungs- und Abwasserbeitrag, 
selbständige Grünanlagen, Kinderspielplätze) ausgelöst werden 
Prüfung, ob Fördermittel und Zuschüsse für bereits durchgeführte
Maßnahmen im Untersuchungsgebiet verwendet wurden bzw. Prü-
fung, ob damit Auflagen erteilt wurden 

30.07.2018 Transnet BW Stuttgart 
Im Untersuchungsgebiet verlaufen keine Höchstspannungsleitungen.
Weitere Beteiligung nicht erforderlich. 

30.07.2018 Deutsche Bahn AG/ DB Immobilien, Karlsruhe 
Im Untersuchungsgebiet verlaufen keine Bahnanlagen. Weitere Betei-
ligung nicht erforderlich. 

31.07.2018 Stadt Leonberg, Dezernat B (Feuerwehr, DRK) 
Areal Feuerwache: 
Variante 1: 

- Sanierung und Erweiterung Raumprogramm der Feuer-
wache und DRK sowie des Hofbereichs 

- Integration des THW 

Variante 2: 
- günstiger Wohnraum 

02.08.2018 Stadt Leonberg, Amt für Jugend, Familie und Schule/ Kinderhaus
„Stadtpark“ 
Bereich Stadtpark 

- Schaffung bezahlbarer Wohnraum für derzeit 381 Perso-
nen 

- Neues Wohnquartier mit Integration in Bestand und 
Durchmischung der Bevölkerung 

- Schaffung Kindertageseinrichtung je nach Anzahl der 
Wohneinheiten 

- Schaffung eines „Quartierscafés“ als Familien- oder Be-
gegnungszentrum 

- Neuanlage Skateranlage mit zeitgemäßer Ausstattung 

- Prüfung der Schaffung von Parkplätzen für das Kinder-
haus „Stadtpark“ im Bereich Kurve Neuköllner Straße 

- Herbst 2018: Umsetzung des Jugendplatzes im südwest-
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lichen Stadtparkbereich 

Bereich Reiterstadion: 
- Schaffung bezahlbarer Wohnraum 

- ggf. Nutzung für Interimslösung Kindertageseinrichtung 

- Erhalt des Spielplatzes 

02.08.2018 Polizeipräsidium Ludwigsburg 
Anregungen aus städtebaulich-kriminaltechnischer Sicht: 
Vermeidung von Angsträumen: 

- Ausstattung der Wege mit guter und durchgehender Be-
leuchtung im südlichen Stadtparkbereich 

- Ausstattung der Wege ohne Bepflanzungen bzw. in 2 m-
Entfernung und mit Bäumen mit 2 m Kronenansatz im 
südlichen Stadtparkbereich  

- Schaffung von Wegen für den Einsatz von Rettungsfahr-
zeugen der DRK, Feuerwehr und Polizei 

- Möglichkeit des Öffnens der abgeschrankten Zufahrten 
durch die Rettungskräfte 

- Räumliche Trennung von Spiel-/Skateranlagen von Ruhe-
räumen 

- Einrichtung eines Büros für Jugendsozialarbeit im Bereich 
der öffentlichen Gebäude zur lokalen Jugendbetreuung 

03.08.2018 Stadt Leonberg, Tiefbauamt/ Straßenbau 
Bitte um Mitteilung bei weiteren Überlegungen und Planungen 

08.08.2018 RP Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege 
Bau- und Kunstdenkmale: 

- Freiplastik „Der Sinnende“ (§ 2 DSchG) 

Prüffälle der Bau- und Kunstdenkmalpflege: 
- Stadtpark 

- Stadthalle Leonberg 

Stadtpark und Stadthalle befinden sich gerade in der Prüfung, ob für
sie eine Denkmaleigenschaft gegeben ist, deren Ergebnis im Herbst
2018 zu erwarten ist. 
Bauliche Eingriffe und Veränderung des Erscheinungsbildes der Kul-
turdenkmale erfordern nach der vorherigen Abstimmung mit dem LDA 
eine denkmalrechtliche Genehmigung. Bei den Gebäuden sind ggf.
weitergehende Untersuchungen - Bestandserhebungen durch Stati-
ker, Bauforscher, Restauratoren o. a. - für die Erarbeitung eines In-
standsetzungs- bzw. Modernisierungskonzeptes erforderlich. Die An-
gaben wurden nachrichtlich in die Planung übernommen. 
Information über das Ergebnis der VU und Überlassung des Berich-
tes. 

09.08.2018 RP Stuttgart, Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 
Nordwestlicher Teil des Stadtparks ragt in einen Standort für zentren-
relevantes Einzelhandelsgroßprojekt (Vorranggebiet) hinein (Regio-
nalplan Stuttgart)  
Naturschutz: 

- Keine Naturschutzgebiete und Flächen des Artenschutz-
programmes betroffen 

- Beachtung des Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG bei 
Maßnahmen (Vögel und Fledermäuse) 
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Wenn für streng geschützte Tier- und Pflanzenarten eine Ausnahme 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 
BNatSchG erforderlich ist, bedarf es eines Antrags an das RP Stutt-
gart, Referat 55. Gleiches gilt, wenn es sowohl für streng als auch für
nicht streng geschützte Arten einer Ausnahme oder Befreiung bedarf. 

09.08.2018 Landratsamt Böblingen/ 
Naturschutz: 

- keine Bedenken 

Wasserwirtschaft/Bodenschutz: 

- Berücksichtigung der Bodenkühlleistung der Freiflächen: 
durch Evapotranspiration und Transpiration wirken Böden 
durch Bodeneigenschaft Bodenwasserhaushalt auf das 
Kleinklima in Form von Lufttemperaturabsenkung 

- Abstimmung von Maßnahmen zur Verbesserung des Bo-
denwasserhaushalts (Lockerung, Bodenaufbringung) 

- Auf Literatur wird hingewiesen 

 Wasserwirtschaft/ Altlasten: 
- keine Bedenken 

- Es liegen keine Anhaltspunkte für Altlasten vor, nicht im 
Bodenschutz- und Altlastenkataster erfasst 

- Im Bereich Stadtpark/ Stadthalle ggf. kleinräumige Unter-
grundverunreinigungen aufgrund früherer Nutzung 
Gipsabbau und –herstellung 

Wasserwirtschaft/ Grundwasserschutz: 

- keine Bedenken 

- Flächen liegen in der Außenzone des Heilquellenschutz-
gebietes der Stadt Stuttgart 

Zur Beachtung: VO des RP Stuttgart zum Schutz der staatlich an-
erkannten Heilquellen in Stuttgart vom 11.06.2002 

- Überflutungsflächen bei Starkregen im Stadtpark/ Reiter-
stadion 

Zur Beachtung: Starkregengefahrenkarte/ Starkregenrisikoma-
nagement der Stadt Leonberg 

- Anzeige bzw. wasserrechtliche Erlaubnis bei grundwas-
serrelevanten Maßnahmen 

Wasserwirtschaft/ Abwasserbeseitigung: 

- Frühzeitige Abstimmung des Entwässerungskonzeptes 
mit dem Landratsamt Böblingen/ Amt für Wasserwirtschaft

Immissionsschutz: 

- Planung Wohnquartier im südlichen Stadtparkbereich: 

Ermittlung, Prüfung und Behandlung von Verkehrslärmimmissio-
nen und Luftschadstoffen der Berliner Straße 

Ermittlung, Prüfung und Behandlung von Gewerbelärmimmissio-
nen angrenzenden Gewerbes 

Straßenbau: 

- Abstimmung mit dem Amt für Straßenbau bei Änderun-
gen/ Neuanschlüssen an die Kreisstraße 

09.08.2018 Stadt Leonberg/ Tiefbauamt/ Stadtentwässerung 
- Beeinflussung Bau und Betrieb der abwassertechnischen 

Anlagen durch Neubebauung bzw. Umnutzung vorhande-
ner Flächen 

- Wasserwirtschaftlich vorgeschriebene Niederschlagsbe-
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seitigung durch Planung und Maßnahmendurchführung 
ermöglichen 

10.08.2018 Stadt Böblingen 
Bitte um weitere Informationen oder Austausch im Zuge der weiteren
Verfahren. 

17.08.2018 NABU Gruppe Leonberg e. V. 
- Erhalt des geologischen Naturdenkmals am Stadtparksee

- Beachtung der Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen 
durch Betretungsverbot, insbesondere bei Ausgestaltung 
der Aussichtspunkte 

- Integration weiterer Gebiete für Natur sowie als Trittsteine 
für die Grünflächenvernetzung im Stadtgebiet im Rahmen 
eines Gesamtkonzepts 
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6 Städtebauliche Missstände 

§ 136 BauGB 
 

Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn 
3. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner 

sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der 
in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen auch unter Be-
rücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der Klimaan-
passung nicht entspricht oder 

4. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt 
ist, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen." (BauGB) 
 

Bei der Beurteilung, ob in einem städtebaulichen oder ländlichen Ge-
biet städtebauliche Missstände vorliegen, sind insbesondere zu be-
rücksichtigen: 
3. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die Sicherheit der in dem 

Gebiet wohnenden oder arbeitenden Menschen in Bezug auf 
i. die Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen und 

Arbeitsstätten, 
j. die bauliche Beschaffenheit von Gebäuden, Wohnungen und Ar-

beitsstätten, 
k. die Zugänglichkeit der Grundstücke, 
l. die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und 

Arbeitsstätten, 
m. die Nutzung von bebauten und unbebauten Flächen nach Art, 

Maß und Zustand, 
n. die Einwirkungen, die von Grundstücken, Betrieben, Einrichtun-

gen oder Verkehrsanlagen ausgehen, insbesondere durch Lärm, 
Verunreinigungen und Erschütterungen, 

o. die vorhandene Erschließung, 
p. die energetische Beschaffenheit, die Gesamtenergieeffizienz der 

vorhandenen Bebauung und der Versorgungseinrichtungen des 
Gebiets unter Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen 
an den Klimaschutz und die Klimaanpassung; 
 

4. die Funktionsfähigkeit des Gebietes in Bezug auf 
d. den fließenden und ruhenden Verkehr, 
e. die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfähigkeit 

des Gebietes unter Berücksichtigung seiner Versor-
gungsfunktion im Verflechtungsbereich, 

f. die infrastrukturelle Erschließung des Gebietes, seine 
Ausstattung mit Grünflächen, Spiel- und Sportplätzen 
und mit Anlagen des Gemeinbedarfs, insbesondere 
unter Berücksichtigung der sozialen und kulturellen 
Aufgaben dieses Gebietes im Verflechtungsbereich. 
(BauGB)“ 

 
 Quelle: Baugesetzbuch  in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 
(BGBl. I S. 2808) m. W. v. 29.07.2017 

 
Stadtpark Die Römerstraße mit Übergang in die Berliner Straße, die nördlich, 

westlich und südlich an das Untersuchungsgebiet grenzt, haben eine 
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haupterschließende Funktion für die Stadt und sind dementsprechend 
durch starkes Verkehrsaufkommen belastet. Die Anwohner und auch 
Randbereiche des Stadtparks sind daher in besonderem Maße von 
einwirkendem Lärm und Luftschadstoffen betroffen. Zusätzlich wirkt 
diese Straßentrasse als stadträumliche Barriere. An wenigen Stellen
werden Querungshilfen in Form von Fußgängerüberwegen mit Licht-
signalanlage bzw. als Unterführung angeboten. Der Straßenraum ist
großzügig dimensioniert und sorgt insbesondere an der Ein- und Aus-
fahrt des öffentlichen Parkplatzes „Stadthalle“ durch mangelhaften 
Überblick für eine Gefahrenstelle für alle Verkehrsteilnehmer. 
Der, der Stadthalle zugeordnete, öffentliche Parkplatz ist zwar ausge-
lastet, jedoch scheint dieser auszureichen, da in unmittelbarer Umge-
bung keine widerrechtlich geparkten Fahrzeuge bei der Ortsaufnahme
festgestellt wurden. Der Parkplatz dient ausschließlich dem MIV und 
kann somit von weiteren Mobilitätsgruppen wie Radfahrer nicht ge-
nutzt werden. 
In der Regel ist der Stadtpark für Fußgänger und Radfahrer über meh-
rere Zugänge barrierefrei erschlossen. Insbesondere die Zugänge
Neuköllner Straße am Kinderhaus, der Zugang Ostertagstraße nörd-
lich und südlich der Kita Martha-Johanna-Haus, der südliche Zugang 
von der Berliner Straße sowie die Unterführung an der südlichen Ber-
liner Straße sind aufgrund von dichten Gehölzstrukturen, mangelhafter
Beleuchtung, mangelhafter Einsehbarkeit und nicht vermittelnder Si-
cherheit sogenannte Angsträume aufgrund von funktionalen und ge-
stalterischen Defiziten. Dieser Mangel kann zu nutzergruppenspezifi-
schen Verhalten hinsichtlich einer tages- und jahreszeitlich abhängi-
gen Nutzung, Querung und Inanspruchnahme führen und somit diese
Nutzergruppen in ihrer gleichberechtigten Teilhabe am öffentlichen 
Raum hindern. Die Zugänge zum Stadtpark sind gestalterisch in den 
umliegenden Stadtraum nicht verflochten und insbesondere für besse-
re Sichtbarkeit nicht als weicher Übergang inszeniert.  
Obwohl der Stadtpark gut, bis auf wenige Bereiche, gepflegt ist und 
somit auch Verschmutzung und Vandalismus indirekt begegnet, ab-
wechslungsreich durch die topografische Nutzung von Aussicht und
Plateau, durch wechselhafte Gestaltung von offenen Rasenflächen
und strukturierten Gehölzpartien, durch verbindende Wegeführungen
und durch ein Skulpturenprogramm gestaltet ist, ist das Gestaltungs-, 
Nutzungs- und Bepflanzungskonzept aufgrund der verschiedenen, be-
reits erwähnten Herausforderungen nicht mehr zeitgemäß angelegt
und strategisch für zukünftige Fragestellungen nicht vorbereitet. 
Die Bestandselemente Aussichtshügel, Seebühne, Balkone, Brücken,
Spielplätze (bis auf Mehrgenerationenspielplatz „Fit im Park“), Möblie-
rung und Beleuchtung sind funktional und gestalterisch mangelhaft
und insbesondere für wachsenden Nutzungsdruck nicht ausgelegt.
Pflege-, Regenwasser- und Bewässerungsmanagement und Brand-
schutz müssen angepasst werden, die zukünftig zu einem großen Teil 
die Freiraumgestaltung bestimmen werden. Die Bepflanzung ist auf 
die wachsenden Klimaanpassungsfolgen nicht ausgelegt hinsichtlich
Gehölzauswahl, Verschattung sowie Pflege- und Bewässerungsma-
nagement. Insbesondere die Stadtparkränder und Balkone mit dichten 
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Gehölzstrukturen sind mangelhaft gepflegt. Die Ränder sind teilweise 
dicht bepflanzt und lassen somit kaum Durch-, Aus- und Einblicke zu. 
Insbesondere werden hier durch fehlende Nutzungsmöglichkeiten mit 
fehlenden Interaktionen und Austauschmöglichkeiten sowie durch feh-
lende weiche Übergänge die Grenzzonen des Stadtparks deutlich.
Der urbane Kontext über visuelle Bezüge zur Stadtumgebung ist nicht
erleb- und erfahrbar. 
Die imposanten Sichtachsen der Balkone oberhalb der Steinbruchkan-
te über den Stadtpark zur Neuen Stadtmitte und Umgebung sind 
durch mangelhafte Pflege nicht sicht- und erlebbar so wie die bauli-
chen Elemente selbst. Die bestehenden Spielplätze sind zu erneuern 
und den veränderten Geräte-, Raum- und Nutzungsbedarfen anzu-
passen sowie ggf. neu zu verorten. 
Der südliche Bereich des Stadtparks, der sich zwischen Hauptverbin-
dungsroute und Berliner Straße befindet, ist eine innerörtliche Poten-
zialfläche, die für eine dichte Wohnbebauung aufgrund der zentralen
Lage, guten Erschließungsmöglichkeiten und hervorragende Anbin-
dung an Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen sowie Freiraum 
genutzt werden kann. Durch eine Bebauung wird der Stadtpark stadt-
räumlich gefasst. Wohnnutzung und ggf. gewerbliche Nutzung im 
Erdgeschoss tragen zur Belebung des öffentlichen Frei- und Grün-
raums bei. Im Rahmen von Innenentwicklung ist dieser Standort
durchaus zu bevorzugen, um weitere Bebauung an den Rändern mit
induzierten Folgestrukturen und Verkehr zu vermeiden. Die hier be-
findliche Skateranlage sollte neu verortet und als Jugendtreff multi-
funktional ausgebaut werden. 
Die derzeitige Wegestruktur, die teilweise als Rundwege angelegt 
sind, sollten für Spaziergang und Querung überarbeitet werden, um
insbesondere schnelle Querungen in die benachbarten Quartiere zu
ermöglichen. 

Stadthalle mit Außenbereich Die Stadthalle weist erhebliche bauliche Mängel und somit umfangrei-
chen Sanierungs- und Modernisierungsbedarf auf. Insbesondere sind 
energetische Maßnahmen, Maßnahmen im Rahmen von Brandschutz 
und ggf. durch ein neues Raum- und Gastronomieprogramm notwen-
dig. Insbesondere tragen erhebliche bauliche Mängel in Fassade,
Dachkonstruktion, Verglasung und mangelhafter Sonnenschutz zur 
eingeschränkten Nutzbarkeit bzw. mangelhaften Aufenthaltsqualität, 
besonders im Sommer und in den saisonalen Übergangszeiten, des
Veranstaltungs- und Seminarprogrammes der Stadthalle bei. 
Der unmittelbare, die Stadthalle umgebende, Außenbereich ist kon-
zeptionell funktional und gestalterisch aufzuwerten, da derzeit die 
Stadthalle insbesondere an der Römerstraße und somit als Auftakt 
zum Stadtpark schlecht wahrnehm- und erlebbar ist. Der öffentliche 
Raum an der Römerstraße ist mangelhaft gestaltet und sorgt für ge-
ringe Nutzungs- und Aufenthaltsqualität. Die fehlende stadträumliche 
Fassung und die Sicht auf den, zur Römerstraße orientierten, Tiefhof 
mit Lieferzone der Stadthalle sorgen für eine ungeordnete städtebauli-
che Situation. Der südliche Außenbereich der Stadthalle als repräsen-
tativ gestaltete Kulisse ist pflegeintensiv und sollte in das neue Gestal-
tungskonzept des Stadtparks einbezogen und hinsichtlich extensiver 
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Pflege überarbeitet werden. 
Feuerwache Der Gebäudekomplex sowie der Hofbereich der Feuerwache weisen

bauliche Mängel und somit erheblichen Sanierungs- und Modernisie-
rungsbedarf auf. Die Zuwegung vom Gelände der Feuerwache zu den 
Orten bei Notfall-Einsätzen ist mangelhaft, zudem der Engelberg-
Basistunnel nur mit großem Zeitaufwand erreichbar. Der Raumbedarf
stößt bereits jetzt an die derzeitigen Raumkapazitäten und ist unter 
heutigen Anforderungen an eine Leitstelle unzureichend. 

Kommunales Wohngebäude Das kommunale Wohngebäude auf dem Areal Feuerwache weist bau-
liche Mängel und somit Sanierungs- und Modernisierungsbedarf auf. 

DRK-Gebäude des Kreisver-
bandes Böblingen e.V. 

Das DRK-Gebäude auf dem Areal Feuerwache weist bauliche Mängel 
und somit Sanierungs- und Modernisierungsbedarf auf. Der Ortsverein 
bietet hier Vereinskurse an. 

Reiterstadion mit Festplatz Die Fläche des Reiterstadions mit Parkplatz ist durch einen wöchent-
lich stattfindenden Markt, durch die Parkplatznutzung sowie den jähr-
lich stattfindenden Leonberger Pferdemarkt mindergenutzt. Die Zu-
gänge zur Fläche sind nicht definiert und bieten lediglich im Bereich
der nördlichen Durchwegung Anschlusspunkte an die unmittelbare
Umgebung. Die Anschlüsse als Trittstein zu weiteren Freiräumen so-
wie zur Stadtmitte bzw. Altstadt sind funktional und gestalterisch nicht
gelöst. Insbesondere im südlichen Bereich des Untersuchungsgebiets 
fehlt die stadträumliche Fassung. Hier bieten mehrere ungenutzte 
Grundstücke Fläche für eine bauliche Raumkante. Fehlende weiche
und nicht nutzbare Ränder zeigen die Grenze der Freifläche an. Der
Versiegelungsgrad der als Parkplatz, Wohnmobilstellplatz und Recyc-
lingstandort genutzten Freifläche ist entsprechend hoch. Die baulichen 
Anlagen des Tribünenbaus weisen bauliche Mängel und somit Sanie-
rungsbedarf auf. Das Oval sowie der Halbkreis des Reiterstadions
sind kaum gepflegt und bieten somit eine Kulisse für Verschmutzung 
und Vandalismus. Ein nachhaltiges Nutzungskonzept für diese zentra-
le Freifläche legt den Grundstein für ein Gestaltungskonzept, das die
Freifläche in die Stadtumgebung bettet und hinsichtlich Nutzung,
Durchwegung und Funktionalität definiert und durch Verknüpfung und 
Querverbindungen zu weiteren Grün- und Freiräumen in Wert setzt. 

6.1 Zusammenfassung der städtebaulichen Missstände 

Strukturelle Missstände mindergenutzte Flächen als innerörtliche Potenzialflächen 
■ Reiterstadion mit Festplatz 
■ angrenzende Flurstücke südlich des Reiterstadions 

 
innerörtliche Potenzialfläche zur Nutzungsänderung in Wohnnutzung 

■ Südlicher Bereich des Stadtparks zwischen südlicher 
Hauptverbindungsroute und Berliner Straße 

■ Areal Feuerwache 
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Südlicher Bereich des Stadtparks 
Quelle: die STEG, 2018 

 Festplatz am Reiterstadion 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

 

 

Reiterstadion 
Quelle: die STEG, 2018 

 Flächenpotenziale im südlichen Be-
reich Reiterstadion 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

 

 

Areal Feuerwache, nördliche Ansicht
Quelle: die STEG, 2018  
 

 Kommunales Wohngebäude auf 
Areal Feuerwache 
Quelle: die STEG, 2018  
 

Funktionale Missstände Fehlender/ undefinierter Zugang zu Stadtpark/ Reiterstadion 
■ Neuköllner Straße 
■ Ostertagstraße 
■ Berliner Straße 
■ Römerstraße 
■ Steinstraße 
■ Fichtestraße 

 
 

 

 
Zugang zum Stadtpark an Berliner 
Straße 

 Zugang zum Reiterstadion an Fich-
testraße 
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Quelle: die STEG, 2018 Quelle: die STEG, 2018 
  

 Gefahrenstelle/ unübersichtliche Verkehrssituation/ Konflikte Ver-
kehrsteilnehmer/ fehlende Querungsmöglichkeiten (Konfliktbereich 
MIV-Fußgänger/Radfahrer) 

■ Berliner Straße 
■ Fichtestraße 

 
 

 

 
Zufahrt zum Parkplatz „Stadthalle“ 
Quelle: die STEG, 2018  
 

 Fichtestraße 
Quelle: die STEG, 2018  

 

Hohes Verkehrsaufkommen mit Immissionsbelastung, Barrierewirkung 
der Straßentrasse 

■ Berliner Straße 
 Orte mit fehlender vermittelter Sicherheit (Angsträume) im Stadtpark 

■ Zugänge über Neuköllner Straße 
■ Zugänge über Ostertagstraße 
■ Unterführung an Berliner Straße 
■ Wegepartien am Gehölzdreieck 
■ Wegeführung an Steinbruchböschung 

 
 

 

 

Stadtparkzugänge an Neuköllner  
Straße 
Quelle: die STEG, 2018  
 

 Stadtparkzugang an Neuköllner 
Straße 
Quelle: die STEG, 2018  

 
 

 

 
Stadtparkzugang an Ostertagstraße 
Quelle: die STEG, 2018  

 Unterführung Berliner Straße 
Quelle: die STEG, 2018  
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Wegeverbindung im Stadtpark 
Quelle: die STEG, 2018 
  

 Stadtparkzugang an Ostertagstraße 
Quelle: die STEG, 2018 

 Mangelhafte Durchwegung 
■ Zwischen Stein- und Fichtestraße 
■ Übergang vom Parkplatz zum Bereich Sportzentrum 

 
 

 

 
Durchwegung zur Fichtestraße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Durchwegung zum Sportzentrum 
Quelle: die STEG, 2018  

 

Mangelhafte Erschließung/ Zuwegung von Feuerwache/ DRK 
■ zu Orten von Notfalleinsätzen 
■ zum Engelberg-Basistunnel der A81 

 

erhöhter Raumbedarf durch Anforderungsprofil 
■ Feuerwache 
■ DRK 

 

 

 
Feuerwache, nördliche Ansicht 
Quelle: die STEG, 2018  
 

 DRK-Gebäude 
Quelle: die STEG, 2018 

 

Funktionale Mängel für Nutzergruppe Radfahrer (fehlende Ausstat-
tung, z. B. Radboxen, E-Ladestation) 

■ Parkplatz Stadthalle 
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Parkierungsfläche an der Stadthalle 
Quelle: die STEG, 2018 
 

  

Räumliche Missstände/ 
Ortsbild 

Gestaltungsmängel im öffentlichen Raum, mangelhafte Aufenthalts-
qualität  

■ Platz an der Stadthalle an Römerstraße 
■ Stadtpark mit baulichen Elementen, Beleuchtung, Be-

pflanzung, Möblierung 
■ Reiterstadion mit Festplatz 

 
 

 

 

Platzbereich an der Stadthalle, Rö-
merstraße 
Quelle: die STEG, 2018  
 

 Wegepartie im Stadtpark 
Quelle: die STEG, 2018 

 
 

 

 
Reiterstadion mit Tribünenbau 
Quelle: die STEG, 2018  
 

 Festplatz am Reiterstadion 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 fehlendes Straßenbegleitgrün/ fehlende gestalterische Verknüpfung 
■ (Steinstraße) 
■ (Lindenbergstraße) 

 Fehlende städtebauliche Fassung/ fehlende Raumkante/ fehlende Ad-
ressbildung 

■ Südlicher Bereich des Stadtparks zwischen Hauptverbin-
dungsroute und Berliner Straße 

■ Eingangsbereich zu Stadthalle und Stadtpark an der Rö-
merstraße 

■ Reiterstadion mit Festplatz, insbesondere an der östlichen 
und südlichen Gebietsgrenze 
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■ Areal Feuerwache  

 

 

 

Blick auf den südlichen Stadtparkbe-
reich 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Areal Feuerwache an der Berliner 
Straße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

 

 

Südliche Gebietsgrenze des Reiter-
stadions 
Quelle: die STEG, 2018 

 Eingangsbereich zu Stadthalle und 
Stadtpark an der Römerstraße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Gestaltungsmängel im Erschließungsbereich 
■ Tiefhof/ Lieferzone der Stadthalle 

 
 

  

 

Rückwärtige Ansicht der Stadthalle 
mit Tiefhof/ Lieferzone an der Rö-
merstraße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

  

 Hoher Versiegelungsgrad 
■ Festplatz am Reiterstadion 

 
 

  

 
Asphaltierter Bereich des Festplat-
zes am Reiterstadion 
Quelle: die STEG, 2018  
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 Fehlende Inszenierung der Sichtachsen/ Aussichtsbalkone 
■ Rand- und Böschungsbereiche im Stadtpark 

 
 

 

 
Starker Gehölzbewuchs 
Quelle: die STEG, 2018  
 

 Mangelhafte Hangsicherung 
Quelle: die STEG, 2018 

Bauliche Missstände erhebliche Mängel mit umfangreichem Sanierungs- und Modernisie-
rungsbedarf 

■ Stadthalle 
■ Feuerwache 
■ DRK-Gebäude 
■ kommunales Wohngebäude 
■ Tribünenbau 
■ öffentliche WC-Anlage 

 
 

 

 
Stadthalle, südliche Ansicht 
Quelle: die STEG, 2018  
 

 Stadthalle, östliche Ansicht 
Quelle: die STEG, 2018  

 
 

 

 

Feuerwache, nördliche Ansicht mit 
kommunalem Wohngebäude im Hin-
tergrund 
Quelle: die STEG, 2018  
 

 Feuerwache, südliche Ansicht 
Quelle: die STEG, 2018  
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Tribünenbau im Reiterstadion 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Tribünenbau, Rückwärtige Ansicht 
Quelle: die STEG, 2018 
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7 Sozialplan 

7.1 Vorbemerkungen 

 Sofern Auswirkungen auf Sanierungsbetroffene durch die Ziele der
Neuordnungskonzeption – auch in Einzelfällen – auftreten, gibt das 
Baugesetzbuch das Instrument des Sozialplanes vor. Danach sind
sozialplanerische Maßnahmen bereits dann vorzubereiten und durch-
zuführen, wenn sich nach dem Stand der Vorbereitung einer städte-
baulichen Sanierungsmaßnahme hierfür ein Erfordernis ergibt. Die
Regelung über den Inhalt von Sozialplänen (§ 180 Abs. 1 BauGB) 
fordert die schriftliche Darstellung der Ergebnisse der Erörterung mit 
den Betroffenen, des Ergebnisses der Prüfung geeigneter Maßnah-
men zur Vermeidung von Nachteilen und der voraussichtlich in Be-
tracht zu ziehenden Maßnahmen der Gemeinde, sowie die Möglich-
keit ihrer Verwirklichung. Weiter besteht die Pflicht, den Sozialplan 
falls erforderlich zu aktualisieren (Fortschreibung). 
Auf der Grundlage dieser Erörterung hat die Stadt die Betroffenen in 
ihren eigenen Bemühungen zu unterstützen und mitzuhelfen, um ggf.
auftretende nachteilige Auswirkungen zu vermeiden oder zu mindern. 
Insbesondere dann, wenn zum Beispiel ein Wohnungswechsel oder
die Auslagerung eines Betriebes erforderlich werden. 
Neben den oben genannten Instrumentarien des Baugesetzbuches
stehen der Kommune hier weitere Möglichkeiten zur Verfügung. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei eine ständige Beratung und Unterstützung
beim Bemühen, Mittel aus anderen Programmen oder auf Grund an-
derer Gesetze zu erhalten. So zum Beispiel: 

■ Mittel zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bei 
Neubaumaßnahmen, 

■ Leistungen nach dem SGB X und XII, 
■ Leistungen nach dem Wohngeldgesetz. 

Letztlich bedeutet dies, dass der Erfolg einer Sanierungsmaßnahme
nicht nur daran zu messen ist, was erreicht wurde, sondern auch wie
es erreicht wurde. In die persönlichen und existenziellen Lebensum-
stände der Beteiligten soll, falls es sich nicht vermeiden lässt, mög-
lichst ‚sanft’ eingegriffen werden. 
Um dabei Härten zu vermeiden ist es erforderlich, einen möglichst
engen Kontakt zwischen der Stadt bzw. ihrem Beauftragten und den 
Beteiligten herzustellen. In der Regel bedarf das Bemühen um befrie-
digende Lösungsmöglichkeiten Engagement, Umsicht, Geduld und
planerische Beweglichkeit hinsichtlich der zeitlichen Abfolge. 

7.2 Allgemeine Grundsätze für den Sozialplan 

 Aufgrund der Tatsache, dass im Untersuchungsgebiet keine aus Sicht 
der Sozialplanung typische Betroffenengruppen (private Eigentümer,
Mieter und Pächter) vorhanden ist, kann aus heutiger Sicht davon
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ausgegangen werden, dass die Aufstellung eines Sozialplans obsolet 
ist. Da aber der genaue Personenkreis noch ungenügend spezifiziert
werden kann, welcher im Rahmen der Durchführung der Sanierung
ggf. nachteilig betroffen sein wird, sollen an dieser Stelle abschlie-
ßend die allgemeinen Grundsätze für den Sozialplan dargestellt wer-
den, die insbesondere bei der Behandlung der beschriebenen Prob-
lemgruppen anzuwenden sind: 

■ Die Neuordnungskonzepte sind orientiert an den Bedürf-
nissen und Möglichkeiten der Betroffenen zu entwickeln
und fortzuschreiben. Zur Gewährleistung der erforderli-
chen Verfahrenstransparenz sind die Betroffenen laufend
in geeigneter Weise an der Entwicklung bzw. Fortschrei-
bung sowie Realisierung der Neuordnungskonzepte zu
beteiligen. 

■ Die vorhandenen sozialen Netzwerke und Bindungen der
im Gebiet lebenden Personen sind bei der Durchführung 
zu berücksichtigen. Eventuell notwendige Umsetzungen
von Bewohnern/-innen sollen möglichst innerhalb des 
Quartiers erfolgen. 

■ Um einer uneinheitlichen Entwicklung der Bevölkerungs-
struktur langfristig entgegenzuwirken, sind Wohnungen 
und Wohnumfeld so zu gestalten, dass sie den Bedürfnis-
sen der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gerecht
werden. Hierbei sollte nicht ausschließlich auf die Bedürf-
nisse von Familien mit Kindern eingegangen werden,
sondern vielmehr soll ein angemessener Generationen-
Mix erklärtes Ziel sein. 

■ Mietpreiserhöhungen nach erfolgten Modernisierungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen, die mit öffentlichen Mit-
teln gefördert worden sind, sind in engen Grenzen zu hal-
ten. Einer Verdrängung der bisherigen Bewohner aus ih-
rem gewohnten Lebensumfeld ist entgegenzuwirken. 

■ Bei einer möglichen Umsetzung oder Auslagerung von
Betrieben ist insbesondere der Erhalt der Arbeitsplätze zu
beachten. Als vorrangige Aufgabe der Sanierung ist je-
doch die Existenzgrundlage der an ihrem Standort ver-
bleibenden Betriebe zu sichern. 

  
Bei allen Problemen, die sich aus der Sanierungsdurchführung erge-
ben, stehen die Stadt und ihre Beauftragten den Betroffenen für Bera-
tung und Hilfestellung zur Verfügung. Die Einwohner im Untersu-
chungsgebiet wohnen in einem kommunalen Wohngebäude auf dem 
Areal Feuerwache. 
Bei der Realisierung von Maßnahmen im Gebiet „Stadtpark/ Reiter-
stadion“ wird insbesondere darauf zu achten sein, dass die umliegen-
de Bevölkerung durch die Gebietsentwicklung Vor- und keine Nachtei-
le erfährt. 
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8 Sanierungskonzept/ Städtebauliche Ziele 

8.1 Allgemeine Sanierungsziele 

Allgemeine Sanierungsziele Aufbauend auf der erarbeiteten städtebaulichen Analyse wurde ein
Neuordnungskonzept entwickelt. Das Neuordnungskonzept zeigt zu-
nächst grundsätzliche Vorschläge zu einer zukunftsfähigen Innenent-
wicklung des Untersuchungsgebietes. Das Konzept gibt daher den
Rahmen für eine künftige Sanierungsmaßnahme nach dem Besonde-
ren Städtebaurecht des Baugesetzbuches vor.  
Die Funktion des Gebietes „Stadtpark/ Reiterstadion“ als Grün- und 
Freiraum soll im Rahmen der städtebaulichen Erneuerung erhalten,
gesichert und gestärkt werden. Somit soll das Wohnumfeld qualitativ 
verbessert und die Wohnfunktion gestärkt werden. Eine Modernisie-
rung bestehender Gebäude im Untersuchungsgebiet unter hohen
energetischen Maßstäben hat einen hohen Stellenwert. Diese Ziele 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

■ Robuste und multifunktionale Aufwertung/ Neugestaltung, 
Qualifizierung und Entwicklung von Stadtpark und Reiter-
stadion 

■ Herstellung multifunktionaler öffentlicher Grün- und Frei-
räume von sozialer, städtebaulicher, stadtökologischer 
und klimatischer Bedeutung 

■ Vernetzung der öffentlichen Grün- und Freiräume 
■ Funktionale und gestalterische Aufwertung des öffentli-

chen Raums im Stadthallenvorfeld als Bürgerplatz  
■ Weitere städtebauliche Untersuchungen hinsichtlich 

Wohnnutzung auf innerörtlichen Flächenpotenzialen 

8.2 Entwicklungsschwerpunkte 

 Die städtebaulichen Zielsetzungen entsprechen in hohem Maße den
Förderschwerpunkten der aktuellen Programmausschreibung. Mit der
Bündelung der Zielsetzungen in Entwicklungsschwerpunkten sollen
positive Effekte genutzt werden und eine zügige Umsetzung ange-
strebt werden. Folgende wesentliche Sanierungsziele, abgeleitet aus 
dem Stadtentwicklungskonzept, sollten zur Beseitigung der städtebau-
lichen Missstände im Bereich „Stadtpark/ Reiterstadion“ anvisiert wer-
den: 

Entwicklungsband Stadtmitte 
Gartenstadt - Ramtel 
 

■ Vernetzung der räumlichen Bereiche/ Quartiere gezielter 
Standorte als strategische Trittsteine (insbesondere Be-
reich zwischen Pomeranzengarten bis Reiterstadion) 

■ Stadtfindung: 
Städtebauliche, funktionale und gestalterische Verbindung
der Altstadt mit der Neuen Stadtmitte unter Nutzung in-
nörtlicher Flächen 

■ Neue Stadtmitte als Identifikationspunkt der Kernstadt 
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■ Zwischenbereich als Scharnier mit Verteilerfunktion im 
Freiraumsystem mit erhöhtem Entwicklungsbedarf der 
Nutzergruppen Fußgänger und Radfahrer 

■ Funktionale und gestalterische Aufwertung/ Neugestal-
tung einzelner Räume/ Stadtbausteine/ Straßenräume 

■ Stärkung der Funktionen Wohnen, Versorgung, öffentli-
cher Raum, Mobilität, Stadtidentität 

■ Verknüpfung des Entwicklungsbandes Stadtmitte mit 
Entwicklungsband Freiraum durch Querverbindungen El-
tinger Straße – Neuköllner Platz – Leonberger Straße, 
Lindenbergerstraße, Steinstraße und Alte Autobahntrasse

Entwicklungsband Freiraum 
Glems – Bockberg/ Wald-
friedhof 
 

■ Grün- und Freiraumaufwertungen der strategischen Tritt-
steine entlang der Achse 

■ Stärkung der Funktionen Naherholung, Stadtklima, Öko-
logie, öffentlicher Raum, Mobilität, Stadtidentität 

■ Anbindung weiterer bedeutsamer Freiraum- und Naherho-
lungsangebote (z. B. Stadtpark, Engelberg) 

■ Verknüpfung des Entwicklungsbandes Freiraum mit Ent-
wicklungsband Stadtmitte durch Querverbindungen Eltin-
ger Straße – Neuköllner Platz – Leonberger Straße, Lin-
denbergerstraße, Steinstraße und Alte Autobahntrasse 

Entwicklungsbereich 
Stadtpark mit Stadthalle 
 

■ Erhalt, Sicherung und Überarbeitung der Grün- und Frei-
raumkonzeption des Stadtparks als wichtiger Trittstein 
entlang des ost-westlichen Entwicklungsbandes Stadtmit-
te in zentraler Stadtlage zwischen Altstadt/ Stadtmitte und 
Alter Autobahntrasse für gesamtstädtisches Freiraumnetz

■ Funktionale und gestalterische Aufwertung/ Neugestal-
tung als attraktiven Standort für Naherholung, für stadt-
klimatische und ökologische Funktionen, Mobilität, (flexib-
le) Kultur-, Sport- und Freizeitangebote unter Beachtung/ 
Weiterentwicklung der Bestandselemente (z. B. Seebüh-
ne, Aussichtsbalkone, Hügel mit Wasserlauf, Wasserflä-
chen)                                                

■ Vernetzung des Stadtparks mit bestehenden und neuen 
urbanen Grün- und Freiraumbereichen 

■ zukünftiges Image und Identität des Stadtparks als Aus-
gangspunkt des Planungsprozesses 

■ (energetische) Sanierung und Modernisierung des Be-
standsgebäudes Stadthalle als Multifunktionsgebäude zur 
Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten und (regionale) 
Wettbewerbsfähigkeit als Veranstaltungsort 

■ Gestaltung des Bürgerplatzes im Vorfeld der Stadthalle 
Entwicklungsbereich 
Reiterstadion mit Festplatz 
 

■ Wichtiger Trittstein entlang des ost-westlichen Entwick-
lungsbandes Freiraum in zentraler Stadtlage zwischen 
Altstadt/ Stadtmitte und Alter Autobahntrasse für gesamt-
städtisches Freiraumnetz 

■ Aufwertung, Neugestaltung als ganzjährig nutzbare Multi-
funktionsfläche mit Wegeanbindung an Umgebung und 
Nutzung der Ränder Steinstraße mit Freiraum Hallenbad, 
Fichtestraße und südlichen Rand 
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■ Gewährleistung der Durchwegung für Fußgänger und 
Radfahrer 

■ Integration von Parkierung 
■ ggf. Erneuerung/ Weiterentwicklung der Bestandselemen-

te Tribünenbau und Oval 
Entwicklungsbereich 
Potenzialfläche südlicher 
Stadtparkbereich 

■ zentrale Innenentwicklungspotenzialfläche für Wohnnut-
zung 

■ im FNP als geplante Wohnbaufläche ausgewiesen 
■ Standortentwicklung in unmittelbarer Nähe zu Gemeinbe-

darfs- und Versorgungseinrichtungen, Stadtpark und zur 
Neuen Stadtmitte/ Altstadt 

■ Bei Flächennutzung als Wohnquartier Ausbildung einer 
stadträumlichen Fassung mit Adressbildung 

■ als Projekt lebendiges Wohnquartier der IBA 2027 
„StadtRegionStuttgart“ 

■ Flächen im städtischem Eigentum 
■ Weitere städtebauliche Untersuchungen erforderlich 
■ ggf. Durchführung eines konkurrierenden Planungsverfah-

rens 
Entwicklungsbereich 
Potenzialfläche Areal Feuer-
wache 

■ Stabilisierung der derzeitigen Nutzung durch (energeti-
sche) Sanierung und Modernisierung der Bestandsge-
bäude Feuerwache/ DRK/ kommunales Wohngebäude 

■ Ggf. weitere städtebauliche Untersuchungen für Wohn-
quartiersentwicklung erforderlich bei nicht wirtschaftlicher 
Erneuerung 

8.3 Neuordnungskonzept/ Städtebauliche Ziele 

Stadtpark ■ Erhalt und nachhaltige Sicherung der Grünfläche (ohne 
südlichen Stadtparkbereich) 

■ Funktionale und gestalterische Aufwertungs-/ Neugestal-
tungsmaßnahmen aufgrund veränderter Ansprüche, stei-
genden Nutzungsdrucks durch gestiegenen Bedarf an Er-
holungsflächen unterschiedlicher Zielgruppen sowie 
stadtklimatologischer und ökologischer Aspekte im städti-
schen Raum (z. B. Verschattung durch Gehölze, Begrü-
nung mit stadtklimafesten Gehölzarten, heimischen 
Straucharten und pflegeextensiven Stauden und Gräsern) 
sowie der dafür notwendigen technischen und personellen
Infrastrukturen (Regenwasserbewirtschaftung, Bewässe-
rungs-, Brandschutz- und Pflegemanagement) 

■ Funktionale und gestalterische Aufwertung/ Neugestal-
tung als attraktiven Standort für Naherholung, für stadt-
klimatische und ökologische Funktionen, Mobilität, (flexib-
le) Kultur-, Sport- und Freizeitangebote, Verweil- und 
Durchgangsräumen unter Beachtung/ Weiterentwicklung 
der Bestandselemente (z. B. Seebühne, Aussichtsbalko-
ne, Wasserflächen) sowie Multifunktionsflächen                  

■ Anpassung des Pflanzkonzepts bei Neuanpflanzungen 
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und Ersatzmaßnahmen hinsichtlich einer Klimaanpas-
sungsstrategie und extensiver Pflegeansprüche 

■ Erhalt der Wasserflächen mit Stärkung der Erlebbarkeit, 
punktuellen Zugänglichkeit des Wassers bzw. Nutzung 
von Uferbereichen 

■ Ausweisung von Radfahrrouten zur schnellen Querung 
und Verbindung von Quartieren 

■ Verknüpfung mit öffentlichen Infrastrukturen an den Rän-
dern für hohe Aufenthaltsqualität, soziale Teilhabe, Be-
gegnung, Kommunikation und Naturerfahrung 

■ Neu zu gestaltende Zugangsbereiche, insbesondere Neu-
köllner Straße, Ostertagstraße und Lobensteiner Straße 
(Übersichtlich- und Einsehbarkeit, Belebung, Beleuch-
tung, Möblierung, Bepflanzung) 

■ Verlagerung der Skater-Anlage unter Berücksichtigung 
der Emissionen 

■ Verknüpfung des Stadtparks an nahe urbane Grün- und 
Freiräume (Reiterstadion, Hallenbad, Blosenberg, Alte 
Autobahntrasse) sowie Landschaftsräumen 

■ Beachtung stadtklimatologischer Aspekte und Klimafol-
genanpassung 

■ Auslobung eines konkurrierenden Planungsverfahrens un-
ter Berücksichtigung der städtebaulichen, landschaftsar-
chitektonischen, klimatologischen und sozialen Ansprüche 
in Verbindung mit Reiterstadion mit Festplatz und der 
Verknüpfungsräume 

■ Aktivierung und Einbindung der angrenzenden Eigentü-
mer des privaten Gebäudebestandes bei Begrünungs- 
und Durchgrünungsmaßnahmen zur Gebäudeoptimierung 
unter städtebaulichen und klimaanpassungsbezogenen 
Aspekten 

Stadthalle ■ Umfangreiche energetische Sanierung/ Modernisierung 
des Bestandsgebäudes Stadthalle 

■ Erneuerung des inkludierten Bereichs Gastronomie mit 
Außengastronomie 

■ Funktionale und gestalterische Aufwertung/ Neugestal-
tung des Vorplatzes als Bürgerplatz zur Adressbildung 
und für hohe Aufenthaltsqualität 

■ Gestalterische Aufwertung des Tiefhofes/ Lieferzone an 
der Römerstraße 

■ Anpassung des Pflanzkonzepts bei Neuanpflanzungen 
und Ersatzmaßnahmen hinsichtlich Klimafolgenanpas-
sung und extensiver Pflegeansprüche 

Reiterstadion mit Festplatz ■ Erhalt und nachhaltige Sicherung der Freifläche 
■ Zeitgemäße funktionale und gestalterische Aufwertung/ 

Neugestaltung als Multifunktionsfläche im Rahmen des 
Entwicklungsbandes Freiraum (Rathaus – Hallenbad – 
Reiterstadion – Blosenberg – Alte Autobahntrasse) (z. B 
.Entsiegelungsmaßnahmen, Durchwegung) 

■ Auslobung eines konkurrierenden Planungsverfahrens un-
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ter Berücksichtigung der städtebaulichen, landschaftsar-
chitektonischen, klimatologischen und sozialen Ansprüche
in Verbindung mit Stadtpark und der Verknüpfungsräume

südlicher Stadtparkbereich ■ Weitere städtebauliche Untersuchungen für Wohnquar-
tiersentwicklung unter Beachtung folgender Aspekte: 
- Einbindung in Bestandsquartiere 
- Ausbildung einer stadträumlichen Fassung entlang 

des Stadtparks 
- verschiedene Wohnungstypologien 
- Beachtung von Baukultur 
- kleinteilige Nutzungsmischung (Wohnen, enge Ver-

zahnung von nicht störenden Gewerbe sowie Kreativ- 
und Kulturwirtschaft) 

- Adressbildung 
- Belebung durch Ausbildung Erdgeschosszone 
- Beachtung stadtklimatologischer Aspekte und Klima-

folgenanpassung 
Areal Feuerwache ■ Stabilisierung der derzeitigen Nutzung durch Sanierungs- 

und Modernisierungsmaßnahmen 
■ Ggf. weitere städtebauliche Untersuchungen für Wohn-

quartiersentwicklung bei nicht wirtschaftlicher Erneuerung

8.4 Maßnahmenkonzept 

8.4.1 Städtebauliche Maßnahmen 

§ 136 BauGB „Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen dienen dem Wohl der Allge-
meinheit. 
Sie sollen dazu beitragen, dass 
1. die bauliche Struktur in allen Teilen des Bundesgebiets nach den 
allgemeinen Anforderungen an den Klimaschutz und die Klimaanpas-
sung sowie nach den sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Erfordernissen entwickelt wird, 
2. die Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur unterstützt
wird, 
3. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen des Umweltschutzes, den 
Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Be-
völkerung und der Bevölkerungsentwicklung entspricht oder 
4. die vorhandenen Ortsteile erhalten, erneuert und fortentwickelt
werden, die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds verbessert 
und den Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung getragen 
wird.“ 

8.4.2 Vorbereitende Maßnahmen 

 ■ Auslobung eines konkurrierenden Planungsverfahrens (z. 
B. städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb) in den 
Bereichen Stadtpark mit Bürgerplatz und Reiterstadion mit 
Festplatz inklusive Verknüpfungsräume 
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■ Weitere städtebauliche Untersuchungen/Wettbewerb/ Be-
bauungsplanung für ein neues Wohnquartier im südlichen
Stadtparkbereich 

■ Ggf. weitere städtebauliche Untersuchungen für ein neues 
Wohnquartier Areal Feuerwache 

8.4.3 Gebäudebezogene Maßnahmen 

Gebäudebezogene Maßnah-
men 

■ Energetische Verbesserung der Stadthalle durch wesent-
liche Maßnahmen: 
- Erneuerung der Fassadenkonstruktion unter Verwen-

dung von 3-fach Sonnenschutzverglasung 
- Erneuerung der Dachkonstruktion 
- Verbesserung der Wände durch höhere Gesamt-

Dämmschichtdicke 
- Dämmung der Betonstützen zur Vermeidung von 

Wärmebrücken 
- Erneuerung des Außenbelags/ Entwässerungsrinnen 

entlang Stadthallenfassade, insbesondere im Restau-
rantbereich 

- Erneuerung von Eingangstüren 
- Neugestaltung des Haupteingangsbereichs an der 

Römerstraße 
- Austausch der Lüftungsanlage 
- Anschluss des Gastronomiebereichs an die Lüftungs-

anlage 
- Erneuerung des Sanitäreinrichtungen inkl. Sanitärlei-

tungen 
- Modernisierung der Elektroinstallation 
- Funktionale und gestalterische Erneuerung der zur 

Stadthalle gehörigen Parkierungsfläche (ca. 6.700 
m²), der Tiefhoferweiterung inkl. Zufahrt (ca. 500 m²), 
Eingangsbereich und Außenanlagen inkl. befestigter 
Flächen (ca. 860 m²) 

- Austausch des Parkabfertigungssystems der Parkie-
rungsfläche 

Quelle: Nixdorf Consult GmbH, Machbarkeitsstudie Stadthalle Leonberg, Au-
gust 2018 
 

■ (energetische) Sanierung und Modernisierung der Be-
standsgebäude 
- Feuerwache 
- DRK 
- kommunales Wohngebäude 
- Tribünenbau 
- öffentliche WC-Anlage 

8.4.4 Erschließungs- und Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum 

Erschließungs- und Gestal-
tungsmaßnahmen im öffentli-
chen Raum 

■ Herausarbeitung des Bestandes/ Neugestaltung des
Stadtparks auf Grundlage eines neuen Nutzungs- und 
Gestaltungskonzeptes 

■ Neugestaltung des Bürgerplatzes an der Stadthalle als 
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qualitativ hochwertige Gestaltungsmaßnahme 
■ Herausarbeitung des Bestandes/ Neugestaltung des Rei-

terstadions mit Festplatz auf Grundlage eines neuen Nut-
zungs- und Gestaltungskonzeptes 

■ Aufwertung der Erschließungsbereiche Steinstraße, Lin-
denbergerstraße und Anbindung an die Neue Stadtmitte 
als Querverknüpfungen 

8.4.5 Grundstücksbezogene Maßnahmen 

Grundstücksbezogene Maß-
nahmen 

■ Weitere städtebauliche Untersuchungen/ Wettbewerb/  
Bebauungsplanung für ein neues Wohnquartier im südli-
chen Stadtparkbereich 

■ Ggf. weitere städtebauliche Untersuchungen für ein neues 
Wohnquartier Areal Feuerwache 

■ ggf. Abbruch von Bestandsgebäuden im Areal Feuerwa-
che bei nicht wirtschaftlicher Erneuerung 

8.4.6 Umsetzbarkeit der Maßnahmen 

Umsetzbarkeit der Maßnah-
men 

Das aus dem Stadtentwicklungskonzept “STEP Leonberg 2020“ abge-
leitete integrierte Entwicklungskonzept für das Untersuchungsgebiet
„Stadtpark/ Reiterstadion“ zeigt im räumlichen Zusammenhang eine 
gestalterische Entwicklungsperspektive für das Gebiet, an der sich öf-
fentliche und auch private Vorhaben orientieren können. Der Plan 
enthält Maßnahmenansätze in den öffentlichen Räumen zur schritt-
weisen Umsetzung. 
Die dargestellten Maßnahmen setzen bestimmte Einzelkonzepte und
den fortgesetzten Dialog mit den beteiligten Akteuren voraus. Die
Konkretisierung von einzelnen Maßnahmen steht in Abhängigkeit zur
jeweiligen Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln und ebenso zur Mit-
wirkungsbereitschaft. 
Durch Vorlage folgender Konzepte ist die Stadt Leonberg in der Lage, 
die in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet „Stadtpark/ Rei-
terstadion“ geplanten Maßnahmen unverzüglich umzusetzen: 

■ Stadtentwicklungskonzept STEP Leonberg 2020 
■ Konzeptionelle Studie Grünraumvernetzung Leonberg 
■ Masterplan Platzgestaltung Stadthalle 
■ Machbarkeitsstudie Stadthalle. 
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8.5 Kosten und Finanzierung der Sanierung 

 Die Voraussetzung für die Durchführbarkeit der städtebaulichen Sa-
nierung ist die Finanzierung der „sanierungsbedürftigen Maßnahmen“. 
Der benötigte Finanzbedarf resultiert aus den Ergebnissen der Vorbe-
reitenden Untersuchungen und der daraus entwickelten Neuord-
nungs- und Maßnahmenkonzepte. Hierbei stellen die beiden folgen-
den Kosten- und Finanzierungsübersichten jeweils unterschiedliche 
Durchführungszeiträume dar (3 bis 5 Jahre bzw. 8 Jahre). Die Kos-
tenentwicklung der Maßnahme wird darüber hinaus jährlich im Sach-
standsbericht fortgeschrieben. 
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Kosten- und Finanzierungsübersicht Stadt Leonberg "Stadtpark/ Reiterstadion" Stand: 23.08.2018

Ausgaben Kosten 2019 - 2022 2023 - 2028

I. Vorbereitende Untersuchungen 15.960 € 15.960 €

II. Weitere Vorbereitungen 215.000 € 170.000 € 45.000 €

städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb 170.000 € 170.000 €
"Stadtpark/ Reiterstadion" (inkl. Wettbewerbsbetreuung)

Bebauungsplan Wohnquartier Südlicher Stadtparkbereich 35.000 € 35.000 €
Bebauungsplan Wohnquartier Areal Feuerwache 10.000 € 10.000 €

III. Grunderwerbe 0 € 0 € 0 €
m² x € 0 € 0 € 0 €

IV. Ordnungsmaßnahmen 11.925.000 € 3.975.000 € 7.950.000 €

Abbruchkosten 0 € 0 € 0 €

Gestaltungsmaßnahmen öffentlicher Bereich
Stadtpark 50.000 m² x 150 € 7.500.000 € 2.500.000 € 5.000.000 €
(ohne Förderobergrenze) 96.000 m² x 25 € 2.400.000 € 800.000 € 1.600.000 €

Reiterstadion mit Festplatz 9.000 m² x 150 € 1.350.000 € 450.000 € 900.000 €
(ohne Förderobergrenze) 9.000 m² x 75 € 675.000 € 225.000 € 450.000 €

V. Baumaßnahmen 4.744.000 € 4.294.000 € 450.000 €

private Baumaßnahmen
Erneuerung Vereinsräume des DRK-Kreisverbands Böblingen e.V. 40.000 € 40.000 €

kommunale Baumaßnahmen
Erneuerung Stadthalle im Stadtpark 60% x 6.990.000 € 4.194.000 € 4.194.000 €
Erneuerung kommunales Wohngebäude (Römerstr. 134b) 60% x 250.000 € 150.000 € 150.000 €
Erneuerung Tribünenbau im Reiterstadion 50.000 € 50.000 €
Erneuerung öffentliche WC-Anlage im Reiterstadion 10.000 € 10.000 €
Ingenieurbauwerke im Stadtpark 300.000 € 100.000 € 200.000 €
(Treppenanlagen, Seebühne, Aussichtsbalkone, Hangsicherung)
(ohne Förderobergrenze)

VI. Sonstige Kosten 0 € 0 € 0 €

VII Honorare 100.000 € 50.000 € 50.000 €

Summe Ausgaben 16.999.960 € 8.504.960 € 8.495.000 €

Einnahmen

Summe Einnahmen 0 € 0 € 0 €

zuwendungsfähige Gesamtkosten 16.999.960 €
erforderlicher Förderrahmen

Finanzierungsanteile
Bund / Land (60 %) 10.199.976 €
Stadt Leonberg (40 %) 6.799.984 €  
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9 Empfehlungen zur Sanierungsdurchführung 

 In diesem Bericht wird dargestellt, dass für große Bereiche des Unter-
suchungsgebiets „Stadtpark/ Reiterstadion“ eine Vielzahl verschiede-
ner Maßnahmen der städtebaulichen Erneuerung erforderlich ist. Sie 
ergeben in ihrer Gesamtheit und Wechselbeziehung einen spürbaren 
Erneuerungseffekt. 

9.1 Durchführungsvarianten des Sanierungsverfahrens 

 Zur Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme ste-
hen der Gemeinde nach Maßgabe des § 142 Abs. 4 BauGB das um-
fassende Sanierungsverfahren unter Anwendung der besonderen sa-
nierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB oder das 
vereinfachte Sanierungsverfahren unter Ausschluss dieser Vorschrif-
ten und gegebenenfalls auch der Genehmigungspflicht nach § 144
BauGB zur Verfügung. 
Die Entscheidung über die Wahl des Sanierungsverfahrens hat der 
Gemeinderat nach Diskussion und Beurteilung der Sachlage zu tre-
ffen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Entscheidung zwischen
dem umfassenden und dem vereinfachten Verfahren keine Ermes-
sensentscheidung der Kommune ist. 
 
Wesentliche Maßnahmen: 

■ Sanierung und Modernisierung einschließlich energeti-
scher Sanierung der Stadthalle 

■ Sanierung und Modernisierung einschließlich energeti-
scher Sanierung der Bestandsgebäude Feuerwache/ 
DRK/ Tribünenbau/ Öffentliche WC-Anlage 

■ Ggf. Abbruch der Bestandsgebäude Feuerwache/ DRK/ 
Tribünenbau bei nicht wirtschaftlicher Erneuerung 

■ Herausarbeitung des Bestandes/ Neugestaltung des
Stadtparks auf Grundlage eines neuen Nutzungs- und 
Gestaltungskonzeptes 

■ Neugestaltung des Bürgerplatzes an der Stadthalle als 
qualitativ hochwertige Gestaltungsmaßnahme 

■ Neugestaltung des Reiterstadions mit Festplatz auf
Grundlage eines neuen Nutzungs- und Gestaltungskon-
zeptes 

■ Aufwertung der Erschließungsbereiche Steinstraße, Lin-
denbergerstraße und Anbindung an die Neue Stadtmitte 
als Querverknüpfungen 

■ Auslobung eines konkurrierenden Planungsverfahrens in 
den Bereichen Stadtpark und Reiterstadion inklusive Ver-
knüpfungsräume 

■ Weitere städtebauliche Untersuchungen/ Wettbewerb/
Bebauungsplanung für ein neues Wohnquartier im südli-
chen Stadtparkbereich 
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■ Ggf. weitere städtebauliche Untersuchungen für ein neues 
Wohnquartier auf dem Areal Feuerwache 

9.2 Wahl des Verfahrens nach § 142 Abs. 4 BauGB 

 Entscheidend für die Wahl des Sanierungsverfahrens (vereinfacht o-
der umfassend) ist, ob für die Lösung der städtebaulichen Probleme 
die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften 
zur Abschöpfung sanierungsbedingter Bodenwerterhöhungen (§§ 152
bis 156a BauGB) erforderlich ist oder nicht. 
 
Das vereinfachte Verfahren ist ein städtebauliches Sanierungsverfah-
ren, das unter ausdrücklichem Ausschluss der besonderen boden-
rechtlichen Vorschriften (§§ 152 bis 156a BauGB) durchgeführt wird.
Das vereinfachte Verfahren wird angewandt, wenn die Erhaltung und
Verbesserung des Bestandes im Vordergrund der Sanierung steht. 
 
Das umfassende Verfahren wird vor allem dann zur Anwendung
kommen, wenn eine erhebliche Gebietsumgestaltung angestrebt wird,
und zwar in Bezug auf das Planungsrecht, den Zuschnitt der Flurstü-
cke bzw. umfassende bauliche Maßnahmen (insbesondere Neubau). 
Dies ist im nach derzeitigem Stand der Planung nicht der Fall. 
Die im Neuordnungskonzept und im Maßnahmenplan vorgesehenen
Bau- und Ordnungsmaßnahmen bzw. Neuordnungsbereiche werden
aller Voraussicht nach in einzelnen Bereichen im Sanierungsgebiet 
„Stadtpark/ Reiterstadion“ zu keiner wesentlichen sanierungsbeding-
ten Werterhöhung von Grundstücken im gesamten Sanierungsgebiet
bzw. in Teilbereichen führen. Weder die Instandsetzungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen an der Stadthalle noch die funktionale und ge-
stalterische Aufwertung des Reiterstadions bzw. die Gestaltung des
öffentlichen Grünraums im Bereich des Stadtparks geben den Anlass,
auf das umfassende Sanierungsverfahren zurückzugreifen. Hinzu
kommt die Tatsache, dass sich die wesentlichen Flächen im Eigentum 
der Stadt Leonberg befinden. 
 
Für den Fall, dass eine Wohnbebauung im südlichen Teilbereich ent-
lang der Berliner Straße realisiert werden sollte, ergeben sich auf-
grund der erforderlichen Änderung des Planungsrechts (Aufstellung 
Bebauungsplan) erhebliche Bodenwerterhöhungen. Aufgrund der
Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ist die Einbeziehung in ein Sanie-
rungsgebiet aus heutiger Sicht dann aber nicht erforderlich. 
 
Hinweis: 
Grundsätzlich könnte zur Umsetzung der dargelegten Maßnahmen im 
Programm „Zukunft Stadtgrün“ auch gänzlich auf eine Sanierungsge-
bietsfestlegung verzichtet werden. Auch das Stadtumbaugebiet „Le-
onberg Mitte“ kommt ohne eine Sanierungssatzung aus (Festlegung
Stadtumbaugebiet durch einfachen Beschluss nach § 171b BauGB). 
Dieses etwaige Vorgehen wäre aber vorher mit dem Ministerium für
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Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau abzustimmen. 

9.3 Förmliche Festlegung der Gebietskulisse 

 Nach § 142 Abs. 1 BauGB kann ein Gebiet, in dem eine städtebauli-
che Sanierungsmaßnahme durchgeführt werden soll, durch Beschluss 
der Stadt förmlich festgelegt werden (Sanierungssatzung nach § 142
Abs. 3 BauGB). Hierbei ist das Sanierungsgebiet so zu begrenzen,
„dass sich die Sanierung zweckmäßig durchführen lässt“. Die Abgren-
zung des Sanierungsgebietes ist parzellenscharf vorzunehmen. Die 
vorgeschlagene Abgrenzung des Sanierungsgebietes sowie die hier-
für formulierten Sanierungsaufgaben bilden die Grundlage für die Sa-
nierungssatzung. 
 
Die Stadt hat die Sanierungssatzung ortsüblich bekanntzumachen 
und dem Grundbuchamt die von der Sanierungssatzung betroffenen
Grundstücke mitzuteilen. Das Grundbuchamt hat diese dann in ihren
Grundbüchern mit einem Sanierungsvermerk zu versehen (§ 143
BauGB). 

9.4 Rechtsvorschriften im förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet 

 Genehmigungspflichtige Vorhaben (§§ 144, 145 BauGB) 
Im Sanierungsgebiet besteht für Bauvorhaben, für den privaten und
öffentlichen Grundstücksverkehr sowie für Miet- und Pachtverträge 
eine Genehmigungspflicht durch die Kommune. Dabei hat die Kom-
mune zu prüfen, ob das beabsichtigte Vorhaben die Sanierung vo-
raussichtlich erschwert, verhindert oder unmöglich macht. In diesem
Falle ist die Genehmigung gemäß § 145 BauGB zu versagen. Über 
die Genehmigung ist innerhalb eines Monats nach Eingang bei der
Kommune zu entscheiden. In besonders gelagerten Fällen kann diese
Frist bis zu drei Monate verlängert werden. 
Die Kommune besitzt durch diese Regelung eine Kontrollfunktion bei 
der Durchführung der Sanierung und kann im Einzelfall – unter den 
engen Voraussetzungen des § 145 BauGB – den Sanierungszielen 
zuwiderlaufende Absichten und Vorgänge verhindern. 
 
Sanierungsbedingte Maßnahmen (§§ 146 ff. BauGB) 
Ordnungsmaßnahmen (§ 147 BauGB) 
Zu den Ordnungsmaßnahmen gehören: 

■ die Bodenordnung, einschließlich des Erwerbs von 
Grundstücken, 

■ die Freilegung von Grundstücken, 
■ der Umzug von Bewohnern und Betrieben, 
■ die Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen.
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Die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen ist grundsätzlich Aufga-
be der Kommune. Die Kommune kann aber die Durchführung auf der 
Grundlage eines Vertrages ganz oder teilweise dem Eigentümer über-
lassen. Die Ordnungsmaßnahmen haben zum Ziel, einzelne Grund-
stücke oder Bereiche neu zu ordnen. Insbesondere bei privaten wer-
den diese Maßnahmen in der Regel dem Eigentümer überlassen. Die 
Herstellung von Erschließungsanlagen, einschließlich des damit ver-
bundenen Grunderwerbs, bleibt hoheitliche Aufgabe der Gemeinde. 
Laut BauGB sind Ordnungsmaßnahmen, welche ein privater Eigen-
tümer durchführt, zu entschädigen. Bei der Freilegung von Grundstü-
cken kann neben der Erstattung der Abbruch- und Abbruchfolgekos-
ten auch die Entschädigung des untergehenden Gebäudewertes er-
folgen. 
 
Baumaßnahmen (§ 148 BauGB) 
Zu den Baumaßnahmen gehören: 

■ die Erneuerung von Gebäuden,  
■ Errichtung, Erneuerung bzw. Umbau von Gemeinbedarfs-

und Folgeeinrichtungen. 
 
Gemäß den Städtebauförderungsrichtlinien (StBauFR) können im Fal-
le einer Programmaufnahme private Erneuerungsmaßnahmen geför-
dert werden. 
Die Höchstgrenze der Förderung beträgt 35 % des zuwendungsfähi-
gen Gesamtaufwandes. Bei Gebäuden mit besonderer städtebauli-
cher Bedeutung (insbesondere denkmalgeschützten Gebäude) kann
eine Erhöhung des Fördersatzes um maximal 15 % erfolgen. 
Der zuwendungsfähige Gesamtaufwand ergibt sich aus der Summe 
der förderfähigen Baukosten. 
Befindet sich das Gebäude im Eigentum der Stadt, so beträgt die För-
derung nach Programmaufnahme im Falle einer Erneuerung 60 % 
des zuwendungsfähigen Aufwandes. Bei Gebäuden mit besonderer
städtebaulicher Bedeutung kann eine Erhöhung des Fördersatzes um 
maximal 25 % erfolgen. 
Der Bau von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen ist grundsätz-
lich Aufgabe der Stadt. Diese Einrichtungen dienen verwaltungsmäßi-
gen, kulturellen und sozialen Zwecken und müssen öffentlich zugäng-
lich sein. Je nach Art der Maßnahme kommt – laut aktuellen StBauFR 
– ein Förderanteil von 60 % des zuwendungsfähigen Aufwandes (bei 
Erneuerung bzw. Umnutzung) bzw. 30 % der Baukosten (bei Neubau) 
nach Programmaufnahme in Betracht. 

9.5 Befangenheitsfrage 

Befangenheit Nach den zwingenden Rechtsvorschriften darf an der Beratung und
Beschlussfassung über die förmliche Festlegung des Sanierungsge-
bietes (Satzungsbeschluss) kein Gremiumsmitglied mitwirken, bei
dem ein Befangenheitstatbestand nach § 18 GemO vorliegt. Die 
(rechtswidrige) Mitwirkung eines solchen Mitgliedes hätte zwangsläu-
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fig die Unwirksamkeit der Sanierungssatzung zur Folge. 

9.6 Empfohlene Gemeinderatsbeschlüsse nach 
Programmaufnahme 

 Kenntnisnahme und Zustimmung   
Der Bericht der STEG Stadtentwicklung GmbH über die Vorbereiten-
den Untersuchungen nach § 141 BauGB wird zur Kenntnis genom-
men und den Sanierungszielen sowie dem Neuordnungs- und Maß-
nahmenkonzept „Stadtpark/ Reiterstadion“ zugestimmt. 
 
Abgrenzung der Sanierung 
Aufgrund der nachgewiesenen Sanierungsnotwendigkeit wird gemäß 
§ 142 BauGB die Sanierungssatzung für das Gebiet „Stadtpark/ Rei-
terstadion“ in der Abgrenzung nach dem im Planteil befindlichen Ab-
grenzungsplan „Förmliche Festlegung“ der STEG Stadtentwicklung 
GmbH beschlossen. 
  
Sanierungsverfahren 
Bezüglich der Wahl des Sanierungsverfahrens ergibt sich aus der Be-
gründung die Empfehlung, das vereinfachte Verfahren anzuwenden. 
Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige Vor-
haben, Teilungen und Rechtsvorgänge finden ohne Einschränkung 
Anwendung. 
 
Durchführungszeitraum 
Die Sanierungsmaßnahme soll entsprechend § 142 Abs. 3 BauGB in-
nerhalb einer Frist von acht Jahren durchgeführt werden. 
 
Fördergrundlagen für private Eigentümer 
Die im Bestandsgebäude des DRK-Kreisverbandes Böblingen e. V. 
befindlichen Vereinsräume können bei Erneuerungsmaßnahmen ge-
fördert werden. 

9.7 Weitere Empfehlungen 

Bürgerbeteiligung Der Stadtpark kann unter umfangreicher Beteiligung der Bürgerschaft
entstehen. Ausgestattet mit einem definierten robusten Gerüst hin-
sichtlich gestalterischer Leitidee, Nutzungen, Raumprogrammierung
kann die Fertigstellung des Stadtparks prozesshaft erfolgen und somit
als Ort bürgerschaftlicher Gemeinschaft in doppelter Hinsicht entste-
hen. So kann das Verfahren durch verschiedene Bürgerbeteiligungs-
formen begleitet werden, u. a. durch Workshops mit Kindern. Insbe-
sondere aufgrund der angrenzenden Wohnquartiere und öffentlichen 
Infrastrukturen gelangt der Grün- und Freiraum durch engen Aus-
tausch zu hoher Akzeptanz und Nutzbarkeit. 
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„Darüber hinaus ist es sinnvoll, den Freiräumen Gestaltungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten offen zu halten, um die konkrete Ausge-
staltung dieser Räume ihren Nutzern zu überlassen, da somit den
Nutzungsansprüchen der Bewohner gerecht wird. Sowohl die Bildung
von wohnungsnahen Freiraum als auch dessen letztendliche Ausge-
staltung durch die Bewohner attraktivieren Wohnstandorte und erhö-
hen die Bindung des Nutzers an das Quartier.“ 
Quelle: Städtebauliches Entwicklungskonzept und Stadtumbaugebiet
nach § 171b BauGB, Stadt Leonberg, 2007   

Auslobung eines konkurrie-
renden Planungsverfahrens 

Gegenstand eines konkurrierenden Planungsverfahrens (z. B. städte-
baulich-freiraumplanerischer Ideen- und Realisierungswettbewerb) 
kann die Herausarbeitung vom Bestand und die Neugestaltung von 
Teilbereichen von Stadtpark und Reiterstadion sowie der angrenzen-
den Bereiche in der Kernstadt Leonberg sein. Dabei sollte für diese
zentralen Orte ein Konzept entwickelt werden, welches die multifunk-
tionale Nutzung, die besondere stadträumliche Situation und Lage in 
unmittelbarer Nähe zur Neuen Stadtmitte Leonbergs sowie stadtöko-
logische und soziale Funktionen berücksichtigt. 

Antragstellung von Einzel-
maßnahmen in das Förder-
programm SIQ im Rahmen 
der Städtebauförderung 

Im Rahmen der Städtebauförderung hat der Investitionspakt Soziale 
Integration im Quartier (SIQ) das Ziel, kommunale Gemeinbedarfs-
und Folgeeinrichtungen der unmittelbaren oder mittelbaren öffentli-
chen sozialen Infrastruktur umfassend so zu qualifizieren, dass sie zu
Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier
werden. Darunter fallen insbesondere Volkshochschulen, Büchereien,
Stadtteilzentren, Kindertagesstätten und Sprach-Kitas, Begegnungs-
einrichtungen, Jugendeinrichtungen, Spielplätze u. a. als Orte der Be-
gegnung. 
Insbesondere folgende Maßnahmen können in diesem Programm ge-
fördert werden: 

■ Sanierung und Ausbau von Gemeinbedarfs- und Folge-
einrichtungen,  

■ die Schaffung von Orten der Integration im Quartier,  
■ die Herstellung von Barrierearmut und –freiheit und die  
■ Verbesserung der baukulturellen Qualität. 

Quelle: Land Baden-Württemberg, Ausschreibung des Programms für die 
städtebauliche Erneuerung und Entwicklung 2019 
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Stadt Leonberg „Stadtpark/ Reiterstadion“ 
Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept – Vorbereitende Untersuchungen (VU) 
 
 
 

 
 

Seite 96 

11 Anhang 

11.1 Fotodokumentation 

11.1.1 Stadtbild 

 

Blick über Stadtpark zur Neuen Stadtmitte 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Blick über Reiterstadion zur Neuen Stadtmitte 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

Platzfläche im Vorfeld der Stadthalle 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Eingang zum Festplatz am Reiterstadion 
Quelle: die STEG, 2018 
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11.1.2 Stadtpark 

 

Wasserlauf am Aussichtshügel 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Mehrgenerationenspielplatz „Fit im Park“ 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

Wegeführung 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Neues Wohnquartier am südlichen Stadtparkrand 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

Skateranlage 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Wegeführung 
Quelle: die STEG, 2018 
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Seebühne 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Aussichtsbalkon mit Blick auf Neue Stadtmitte 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

11.1.3 Stadthalle 

 

Stadthalle mit Außenbereich 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Blick auf Stadthalle von der Römerstraße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

11.1.4 Zu- und Eingänge 

 

Parkplatz „Stadthalle“ an der Römerstraße 
Quelle: die STEG, 2018 

 Eingang Stadthalle 
Quelle: die STEG, 2018 
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Parkzugang 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Parkzugang 
Quelle: die STEG, 2018 

 

Parkzugang 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Parkzugang 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

Zugang zum Festplatz am Reiterstadion 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Zugang zum Festplatz am Reiterstadion 
Quelle: die STEG, 2018 
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Zugang zum Reiterstadion 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Verbindung zur Neuen Stadtmitte 
Quelle: die STEG, 2018 

 

11.1.5 Reiterstadion mit Festplatz 

 

Reiterstadion 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Festplatz 
Quelle: die STEG, 2018 

11.1.6 Erschließungsraum 

 

Berliner Straße 
Quelle: die STEG, 2018 

 Übergang von Römerstraße auf Berliner Straße 
Quelle: die STEG, 2018 
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Römerstraße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Berliner Straße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

Fichtestraße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Steinstraße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

11.1.7 Platzbereich im Vorfeld der Stadthalle 

 

Platzbereich 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Fußgängerüberweg an der Römerstraße 
Quelle: die STEG, 2018 
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Zugang zur Stadthalle von der Römerstraße 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Platzbereich mit Baumquartier und Skulptur „Der Le-
onberger“ 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

11.1.8 Angrenzende Infrastrukturen 

 

Kinderhaus „Stadtpark“ 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Kindergarten „Martha-Johanna-Haus“ 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

Ostertag-Realschule 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Karl-Georg-Haldenwang-Schule 
Quelle: die STEG, 2018 
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Sportanlagen der Realschule 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Spielplatz im Stadtpark 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

Sportzentrum mit Hallenbad 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Seniorenzentrum am Parksee 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

11.1.9 Nutzergruppen 

 

Tiere füttern 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Radfahren 
Quelle: die STEG, 2018 
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Spielen 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Spazieren 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

Spazieren 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Sportunterricht 
Quelle: die STEG, 2018 
 

Querung 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Kommunikation 
Quelle: die STEG, 2018 
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11.1.10 Erfolgreiche Sanierungsmaßnahmen im Umfeld des Untersuchungsge-
bietes 

 

Neues Rathaus 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Belforter Platz am Rathaus 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

Neues Wohnquartier auf dem ehemaligen Bauspar-
kassenareal 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Blick vom Rathaus auf neues Wohnquartier und Alt-
stadtsilhouette 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 

Blick zum Bauvorhaben Seniorenzentrum 
Quelle: die STEG, 2018 
 

 Blick über den Kreuzungsbereich Eltinger Straße/ Bel-
forter Platz zum Sportzentrum mit Verbindungsweg 
zum Reiterstadion  
Quelle: die STEG, 2018 
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